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Die BeziehungeR der sehweizeriseheR Eidge-
Bosseiischaft zudi deutschen Eeiche

in den Jahren 1486—1499

¦von

Traugott Probst in Ä o 1 o t h u r n.

1. Einleitung.

Zwei Friedensschlüsse sind für die Entwickelung des

Verhältnisses der schweizerischen Eidgenossenschaft zum
deutschen Reiche von der äussersten Wichtigkeit gewesen; einmal

zu Ausgang des 15. Jahrhunderts der Friede von Basel vom
22. Sept. 1499, und sodann im 17. Jahrhundert der westphälische
Friede. Hat letzterer der Schweiz die völkerrechtliche
Anerkennung ihrer selbstständigen Stellung ausserhalb dem Beiche,
als ein unabhängiger, diesem in keiner Beziehung mehr
angehörender ßundeskörper, gebracht, so rechnet man mit vollem
Bechte von dem Basier Frieden des Jahres 1499 die thatsäch-

liche Vollendung der durch eine Beihe äusserer und innerer
Gründe längst vorbereiteten Ablösung der Eidgenossenschaft

vom Beiche.
Freilich nicht in Opposition gegen Kaiser und Beich sind

die Bünde abgeschlossen, welche seit dem Ende des 13.

Jahrhunderts die Landgemeinden der schweizerischen Gebirge erst

unter sich, dann mit den benachbarten Städten verknüpften.
Wie sich im Laufe des unruhigen 13. Jahrhunderts beinahe
alle Stände in Bündnissen den mangelnden Schutz selbst zu
schaffen sich bestrebten, wie die Städlebünde, in politischer
und merkantiler Hinsicht gleich wichtig, für Aufrechthaltung
des Landfriedens, Sicherung der Strassen zu sorgen, die
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Bündnisse der Bitter ihren Gliedern Schutz nach Oben gegen
die Landesherren, nach Unten gegen tlie wachsende Macht der
Städte zu gewähren sich bemühten, so war auch bei den
Gemeinden von Uri, Schwyz und Untcrwalden, als sie am 1. August
1291 ihren ewigen Bund schlössen, das Slrebcn massgebend,

was ihnen die Reichsgewall nicht zu Bieten im Stande, mit

eigener Kraft zu erlangen. Ebensowenig wie dort die Städte und

Ritter daran dachten, indem sie sich enger unter sich verbanden

zu Selbstständigkeit neben dem Reiche emporzusteigen,
ebensowenig war es Zweck des eidgenössischen Bundes, dem

Beiche die Anerkennung seiner Hoheit zu verweigern,
sondern bloss eine Macht zu begründen, welche zur Erhaltung
und zum Schutze ihrer Reichsunmittelbarkeit die Uebergrilfe
Oesterreichs abzuwehren im Stande sei. Derselbe Gesichtspunkt

blieb bei der Erweiterung des Bundes. An Luzern, das

zwar eine österreichische Stadt, wo aber das Streben, der

österreichischen Herrschaft sich möglichst zu entziehen,
genährt von dem Beispiele der benachbarten Waldstätte zum
Anschluss an diese hindrängte; an Zürich, welche*seine feindliche

Stellung zu dem Adel der Umgegend den vier Orten

zuführte; an Glarus und Zug, im Kampfe mit Oesterreich

gewonnen; an dem kraftigen Bern, das seine Selbstständigkeit
im Kampfe mit dem burgundischen Adel behauptet, fanden

die drei Orte Bundesgenossen, die so wenig als sie selbst

dem Beiche sich zu entziehen dachten, durch die aber die

Mittel gegeben waren, den Kampf gegen das Haus llabsburg
und seine Pläne mit Energie aufzunehmen.

Es waren aber die eidgenössischen Bünde nicht bloss

negativ in keinerlei Gegensatz zu dem Reiche begründet, sondern

auch die positiven Bedingungen einer rechtlichen Existenz
derselben innerhalb des Bciches fanden ihre vollständige Erfüllung.

An anderer Stelle ist darauf hingewiesen worden, wie
bereits im 14. Jahrhundert von Karl IV. in dem sogenannten

Bcgensburger Frieden vom Jahr 1355, der den Bcichskricg
gegen die Eidgenossen beendigte, die Bünde der fünf Orle

stillschweigend anerkannt wurden; — wie im 15. Jahrhundert
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in Urkunden des Kaisers Sigismund die damaligen eidgenössischen

Orte als ein im Reiche zu Recht bestehendes Ganzes

Erwähnung fanden. Anderseits hat die Anerkennung der
Oberhoheit des Kaisers und des Reiches seitens der drei

Landgemeinden und ihrer Verbündeten in den alamanischen und
burgundischen Gegenden stets fortgedauert. Von dem Kaiser
lassen sie sich ihre Privilegien bestätigen, neue erthcilcn; in
seinem Namen ergreifen sie noch einmal die Waffen zur
Eroberung des Aargau's; ihm „ihrem Herrn und König" verweigern

sie auch persönliche Ehrerbietung nicht.
Eine andere Gestalt nahm tlagegen das Verhältniss der

Schweiz zum Reiche in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

an. Der Grund dieser Aendcrung ist zum Theil in den

verworrenen Zuständen Deutschlands zu suchen. Längst war
das Kaiscrlhuin von der Höhe herabgesunken und der gross-
artigen Bedeutung beraubt, die ihm einst unter den grossen
Kaisern des Mittelalters zu Theil geworden. Kämpfe mit der
Kirche, Doppclwahlen, schwache unbedeutende Persönlichkeiten

der Kaiser hatten nicht wenig zu diesem Umschwung
beigetragen. In dem Masse aber, in dem das Kaiserthum an
Macht und Ansehen verlor, war die Bedeutung der Fürstentümer

gestiegen, ihre Selbstständigkeit durch die Erwerbung
der wichtigsten Hohoilsrechte untl die Behauptung derselben
allen Eingriffen gegenüber, unterstützt von äussern fördernden
Ereignissen, begründet worden. Von den Fürslen waren wie
die kleinem Gewallen im Beiche die Bitter und Herren und

vor Allem die Städte, so auch die Kaiser selbst mehr oder
minder abliängig, die immer mehr auf ihre Territorien sich
zurückziehend untl beschränkend den Angelegenheilen des

Beichcs wenig Theilnahmc schenkten.
Beinahe gänzlich sich selbst überlassen, kamen der

schweizerischen Eidgenossenschaft in ihrem Streben nach innerer
Consolidirung diese Umstände fördernd entgegen. Schon früh
war es den einzelnen Orten gelungen, sich in den Besitz der
wichtigsten Hoheilsrcchte zu setzen. Vogtei, Blutbann, Civil-
gerichtsbarkeit, Münze, Zölle u. s. w. waren meist in Folge
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kaiserlicher Verleihung an sie übergegangen'). Der Lehcns-
verband dem Beiche gegenüber war gänzlich gelöst, das

Verfügungsrecht über die Lehen entweder an die Städte übergegangen

oder dieselben wurden nicht mehr erneuert, waren
auf ewige Zeiten verliehen2). Dieselbe Richtung, fremden

Einfluss fern zu halten, machte sich — und hier vielleicht mit
noch grösserer Entschiedenheit — in der Gerichtsbarkeit
gellend. Dazu dienten die kaiserlichen privilegia do non evocando,
welche die coneurrirende Gerichtsbarkeit des Kaisers wenn
nicht ganz ausschlössen, doch bedeutend zurückdrängten, und

anderseits der von Anfang an bei den eidgenössischen Bünden

angenommene und durchgeführte Grundsatz des Austrügal-
verfahrens bei Zwistigkeiten der einzelnen Orte unter
einander3). Gab es in Folge dieser allmäligen Entwickelung
nur noch sehr wenige Verhältnisse, in welche die kaiserliche
Macht eingreifen konnte, so ward auf der andern Seite die
dadurch bedingte Unabhängigkeit der wichtigsten staatlichen
Functionen erhöht und zu lebendiger Wirksamkeil angeregt
durch das in der ganzen Politik der eidgenössischen Orte
immer bestimmter hervortretende republikanische Prinzip, das

durch die ganze Lage, die gemeinsamen Kämpfe gegen llabsburg,

iu denen nur zu oft die Bauern sich Fürsten und Herren
des Reiches gegenüber in Wallen sahen, mit einer gewissen
Nothwendigkeil herbeigeführt worden4).

Für die Frage nach dem eigentlich staatsrechtlichen
Verhältniss der schweizerischen Eidgenossenschaft zum Reiche

wurde der aus den angedeuteten Umständen sich entwickelnde

1) Ueber dleso Mnterle siehe Jan, Staatsrecht!. Verhältniss der Schweiz zum deutschen

Beiche, l S. 50 ff.

8) Jan a. u. 0. 1 S. 65 ff.
3) Vgl. union. — Ausführlich handeln über dioso liier nur kurz zu berührenden funkte

Jan 1 S. 59—70 und Segesaer, ltechtsgcHcb. ü S. 9(1 ff.
4) Vgl. llluutscbli, (losch, d. Schweiz.. Iluudesroclits 1 H. 837 ff. „Sie fühlten sich uls

liopuhlik, uls eluo Verbrüderung von Republiken. Dio itopubllk war Ihro luitül'llclio Staats-
form" u. s. w. — Vgl. Sugossor a. a. O. 8 6. 7—1* der „die Wirksamkeit „„oliius eldgonössl-
oohon Geistes*"* odor „„eines Oofllhls der Zusammengehörigkeit"" zu bestreiten sucht,
dagegen dou gemeinen lleiTuchtifton der eidgenössischen Orte, „als den wesentlichsten Grundlagen

der Fortdauer und der ständigen Gestaltung Ihrer Verbindungen" (S. 10) wohl etwas

au viel Bedeutung hollogt.
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Gegensatz erst dann recht bemerkbar und bedeutungsvoll, als

neuerdings die allen österreichischen Ansprüche wieder mit
Bestimmtheil betont wurden. Es ist schon öfter bei verschiedenen

Anlässen nachgewiesen worden, wie sehr sich die
deutschen Kaiser an der Ausdehnung der landesherrlichen
Gewalt betheiligten, wie sie ihre Würde gerade dafür zu
benutzen wussten: Budolf von Habsburg für Gründung der Grösse
seines Hauses, Heinrich VII. für Luxemburg und vor allen
Karl IV. Von diesem Streben blieb die Schweiz unberührt,
bis im Jahr 1437 das Haus Habsburg nach mehr denn hundert-
jiihriger Unterbrechung zum zweiten Male die höchste weltliche

Würde der abendländischen Christenheit erwarb. Schon
1440, nachdem Albrecht II. kaum zwei Jahre sich der kaiserlichen

Würde erfreut, trat Friedrich 111. (IV.) an die Spitze
der Regierung, die er 53 wcchsclvolle Jahre hindurch führen
sollte; und er war es, der nun auch den Eidgenossen als
Verfechter der Interessen seines Hauses entgegentrat. Gleich zu
Anfang charaklcrisirle er seine Anschauung auf die
unverkennbarste Weise, als er den eidgenössischen Orten, die wie
bisher immer bei ihm um Bestätigung ihrer Freiheiten eingelangt

waren, diese verweigerte, so lange nicht der einst auf
die Aufforderung Kaiser Sigismunds hin von den Eidgenossen
eroberte Aargau wieder an Oesterreich abgelreten werde1).
Und als ob der loggcnburgischen Erbschaft gerade damals
zwischen Zürich und den andern eidgenössischen Orten heftiger
Zwist entstand, der ihm neue Aussichten auf die Erwerbung
tles Aargau's zu eröffnen schien, stellte sich Friedrich alsbald
auf Seite Zürichs; ein förmlicher Vertrag verknüpfte ihn eng
mit der Stadt, der zu helfen er nichl bloss das Heich und die
schwäbischen Beiclisstädle, den Ritterhund von St. Georgen-
schild, sondern auch den König Karl VII. von Frankreich
ermahnte 2). — Eine. Hauptsache bei all dem war, dass der Kaiser

>

1) Tschudi, Chron. 8 8. 850; dagegen bestiitlgto Friedrich 14-18, 1. Oct., von Wlnterthur
uns dio Privilegien Url's s. Clnnol, Heg. Frid. N. 1171. 1178. 1418, 17. Oct. orbiolt auch Bern
diu lICHtliilgung seiner Freiheiten s. Chmel o. n. O. N. 1801, was Sogosaor, ltochtsgescli. 8.
S. 117 Übersicht. (Vgl. Chmel, Gesch. Friedr. IV. u. Maxim. 1. 8 S. 181.)

2) Stalin, wiiteuibg. Gesell. .1 8. 462 lf.
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mit Mitteln, die ihm kraft seiner Würde zu Gebote standen,

gegen die Feinde seines Hauses stritt und zwar nichl allein
dort, wo er die Bestätigung der Privilegien an die Herausgabe

des Aargau's knüpfte. Zwar hatte Friedrich sich
bemüht, seine Einmischung in den Krieg zwischen Zürich und
den übrigen eidgenössischen Orten damit zu begründen, dass

diese in Zürich eine Reichsstadt angegriffen hallen1). Das

Reich aber und die Reichsstädte sahen richtig; beide schlugen
ihre Hülfe ab : man crkannle in tler Fehde ein österreichisches
Unternehmen. — Diesen ausschliesslich österreichischen Standpunkt

verliiiigncte Friedrich auch in der Folge nicht, namentlich

nicht in dem im Jahr 1468 zwischen dein Herzog Sigis-
mund, an den 1458 tlie Regierung der österreichischen
Vorlande übergegangen war, und den eidgenössischen Orten
ausbrechenden sog. Waltlshuler - Kriege. Wieder rief er gegen
die Eidgenossen die Rcichsstündc auf, verwarf den

Vertrag, den Sigismuntl inil jenen geschlossen, Ibrderle sie auf,

wegen Bruch des Landfriedens sich zu verantworten und
erklärte sie am Ende in dos Beiches Acht und Aberachl2).

Nicht minder war aber anderseits Friedrich darauf
bedacht, wie er tlie Beichshoheit der schweizerischen Eidgenossenschaft

gegenüber zu Gellung zu bringen strebte, von ihr die

Anerkennung derselben, wie sie sich in der Leistung tler
Beichspllichlen zeigte, zu verlangen. Bei all der Pflicht, „die
Ir uns als dem Römischen Kaiser, dem hl. Rieh und dein Rechten

schuldig und pflichtig sigi, bi Verlierung aller und jeek-
licher uwer Lechen, Gnaden, Fryheiten und Privilegien, die

Ir von dem hl. Rieh habt," fortiorie tler Kaiser der Fidgc-

1) Vgl. das Schrotbon Kiilser Friedrichs on Klinlg Kerl VU. von Frankreich 144S, 22. Aug.
hol Jan, Sluatsr. Verli. !i S. 102 ff. „Ho luunque furor illorum progressus est, ut neu solum

doiiuiH nostrae Austrialis dominia raptnifl lncondiuiq.ua viisture, sed Ipsum quoque nostrum ot

imperii üaeri civitatem Turlconsoni urmis impetero crudcliquo hello vexare non eritbuorlut"..
mul nachher 1... SumontcHquc ferrum gruvln dumna tum subditis Austriao tum Ipsis Turlcen-
sibus lntulorunt. — Damit vgl. Chmel ltog Frid. N. 1710: 1410, 20. August, wo dor Kalsor
das Verbot, den Eidgenossen etwas zuzliflihron, damit begründet, duss sie Zürich vom Kclcho
hatten trunnen wollen. — 8tiiliu, wlrtombg. (losch. .1 8. 409.

2) Hol Chmel, ltog. Frid. N. N. 5147 (ubgodr. Im Archiv f. schw. Gesch. 5 S 7» ff.) 6567

(abgedr. a. a. O. 8. Ol ff.) 550H; 50711 (abgedr. u. a. 8. 8!) f.)
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nossen Hülfe gegen don Erzherzog Albrecht und den König
Georg von Böhmen •). Er machte ferner tlie Pflicht gegen
die Kirche und tlas Reich gellend, als er sie zum Besuche der
hauptsächlich der Türkengefahr wegen berufenen Beichstagc
aufforderte2) und sie gleich den andern Reichsständen zur
Tragung des Anschlages an Mannschaft und Geld herbeigezogen

wissen wollte8).
Dass unler dem Einfluss flieser Verhältnisse die Stellung

der Schweiz zum Reiche überhaupt eine andere werden musste,
ist einleuchtend. Jetzt so wenig wie unter Friedrichs
Vorgängern, dachten die eidgenössischen Orte daran, dem Reiche
die Oberhoheit über die von ihrem Bunde umfasslcn Gebiete
zu bestreiten; nach wie vor erschienen ihre Bolen, obwohl
nicht häufig, auf tlen Reichslagen4). Wie einst von Sigismund
aufgefordert an Friedrich von Oesterreich, so erklärten sie
jetzt als Glieder dos Reiches auf die Mahnung des Kaisers hin
den Krieg an den Herzog Karl von Burgund5), wenn gleich
der eigentliche Ansloss zur Aufnahme des Kampfes ihnen von
anderer Seile kam. — Aber tlass als Vertreter der Beiclisinlcr-
essen ein Glied dos Dauses llabsburg ihnen entgegentrat, das

1) Friedrich nu die oldgunliss. Orle 1401, Juli, hol Tschudi, ('bron. 2 S. 015. — Kino
ähnliche Aufforderungs. n. n. in dein Mandat Bydgnossonn von Wlrttomborgund ltotwll wegelin
iu Mon. hulisbg. I1 8. 5811.

2) So 1100, 21. Jan., hol Tsciiudi, Chron. 2 S. 68t.
'S) (Senkenborg) Neue Sammlung der UolcliB-AbschlOdo 1 S. 221 (v. J. 14071; 241 (v. J.

1171) t 200 (v. J. 1474); 208 (v.J. 1480; vgl. dio Abweichungen In dem Abdruck iu don Mon.
lmbslig. 1' 8. 152); 271 (v. J. 1481); 287 (v. I. 1487). Dafür sollton dann allerdings nach der
Ordnung v. J. 1171 auch die dem Oberbefehlshaber beizugebenden KrlogsrStlie mitzuwählen
dio Eidgenossen dus Hecht haben) s. (Senkenborg) a. a.O. 1 8. 2:i4 8 4.

4) 1100 zu Constanz: Taga.-Abech. 2 S. 353, u; 1471 zu Kogonsburg: a. n. O. S. 411), Nr.
071; vgl. S. 423, Nr. 070. (Mit der Abkürzung TogB.-Absch. bezeichnen wir dio nmtllcliu
Sammlung der alteren eidgenössischen Abschiede.)

5) Vgl. Liltera diffldatoria iliiols Burg, abgedruckt in Tags.-Absch. 2 S. 515. Illustrissimo
principi ot dnuiiiin, domina 'Knriiln, duci Ilnrgnndlo... Jiitimuimis noa llurglnuigistri, Scultoti,
Ammann! consules ot communltatos magno lige Alnwnlo superioris...: Quod nos ad grandes
ot acorrlinos oxhortktlonea et roqutsltlonos Invlotlssiml Serenissimi ot Inolitiaalml domini, do-
mini Friderici ltniniiuoriiin imporatorlfl herois nostri grut 1 osi ssi mi, cui tanquam
sucri Im]¦ er 11 membre non Inlurlaobedlontor paromui... Vgl. Tags.-Absch. 2 S. 513 f.:
Vnser oidgnosson von lleru stillend die ebaagung stellen, dz wir, nls holffer, des hortzogen
von Burgund vlgoud sin wollen vff man ung des heiligen Hiciis n. s. w.; forner s.a. a.
O. S. 531, m.
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noch immer den Verlust seiner Stammgüter im Aargau nicht
verschmerzt das erst in den letzten zwanzig Jahren die
wenigen Bechte, die ihm bisher noch geblieben, an die Eidgenossen

verloren, das war für die Zukunft verhiingnissvoll.
Leicht liess es sich voraussehen, dass durch die Politik
Friedrichs, der die kaiserliche Macht als ein Mittel zur Erreichung
seiner Hausintcressen betrachtete, die Eidgenossen, welche
gemäss der ganzen Entwickelung ihres Bundcskörpcrs auf eine

gewisse Sonderstellung im Beiche Anspruch erhoben, beinahe
unwiderstehlich in eine Opposition gegen das Beich hineingedrängt

werden mussten.
Mil dieser wichtigen Umgestaltung des Verhältnisses der

Eidgenossenschaft zum Beiche war naturgciniiss eine zweite,
nicht minder bedeutsame Veränderung in der politischen Stellung

jener angebahnt. Soit sich die Bande lockerten, welche
die Schweiz mit dein Beiche verknüpften, seit die Befriedigung

einer Beihe staatlicher Bedürfnisse nicht mehr von dorther

erwartet weiden durfte, sondern man gelernt hatle, sich
dieselbe selbst zu schaffen, war auch für die schweizerischen
Orte der Anfang einer mehr selbstständigen äussern Politik
gegeben. Die cigcnlhüinlich wichtige Lage der Schweiz, der
sie es zu danken halte, dass sich alle an Bedeutung in der
Geschichte jener Zeit hervorragenden Staaten rings um sie

gruppirten und anderseits der durch eine Beihe der glänzendsten

Siege begründete Kriegsruhm der Schweizer, der ihre
Parteinahme in den damaligen Streitigkeiten für alle Theile
stets gleich wünschenswert!! machte, trugen wesentlich zu dieser

Entwickelung bei. Durch eigene Bündnisse suchte man jene
zu erreichen. Savoyen, Mailand und Oesterreich, ja selbst die

päpstliche Curie und den fernen Mathias Corvinus von Ungarn
sehen wir in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit den

Eidgenossen in bald loserer, bald engerer Verbindung. Mächtig

vor allen aber trat der Einfluss des westlichen'Nachbars,
des französichen Königs, hervor, ebenfalls durch engere Bünde
mit den schweizerischen Orten gestützt. — Der Anfang der
Wechselbeziehungen zwischen Frankreich und der Schweiz ist
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mit der Schlacht bei St. Jacob in Verbindung zu bringen, gleichsam

eine Frucht der unbesonnenen Politik Kaiser Friedrichs.
Von diesem Augenblicke an, wo die Tapferkeit, welche die
Eidgenossen an den Tag legten, den Dauphin, den nachmaligen
Ludwig XL, die Vorthcile einer nähern Verbindung mit diesen

Nach baren deutlich erkennen liess, begegnen wir
französischem Einflüsse in dem Gange der schweizerischen
Angelegenheiten in immer wachsendem Maasse. Nur wenige Jahre
nach jener Schlacht war noch von Karl VII. die erste
Verbindung mit den Eidgenossen eingeleitet (1452, 8. Nov., 1453,
27. Februar). Während aber Karl sich mit dieser „Vcrstent-
nuss und ewigen guten Freundschaft" (iiitelligcnlia) begnügte,
die kaum mehr als gegenseitigen Frieden und sicheren Wandel

der Angehörigen beider Theile auf beidseitigem Gebiete
festsetzte1), so wusslc dagegen der schlaubcrechncnde Dauphin
nach seiner eigenen Thronbesteigung tlie Bande enger zu
knüpfen, um die Eidgenossen seinen Zwecken dienstbar zu
machen. Schon am 26. October 1474 ward ein Bündniss der
acht Orte sainml Freiburg und Sololhurn mit Ludwig XI. gc-
zeichnel8), so zu sagen eine Erweiterung des Defensivlraelates,
den Bern Namens der übrigen eidgenössischen Stände im Jahr
1470 mit König Karl VII. geschlossen hatle3). Man sicherte
sich gegenseitige Hülfe in allen Kriegen, hauptsächlich aber
gegen Burgund zu; die Eidgenossen versprachen Mannschaft
in den königlichen Sold, so viel sie vermöchten; der König,
falls seine eigenen Kriege ihn am Zuzug hinderten, Subsidicn
in Geld ; reiche Jahrgelder (20,000 Frs. jährlich) wurden den
eidgenössischen Orten verschrieben4). Bekannt ist der An-

1) Tags.-Absch. 2 8. 80'J II'., 873 ff. — Dieser Vortiag in der Urkunde selbst intelligentia
genannt, was die bei Tschudi, Chron. 2 8. 507 beigefügte deutsche Uebersetzung mit „Ver-
stontnusso und ewige gute Fillndlscliaft" wiedergibt, gehört der dritten von Segesser, Mathias
Corvlnus S. 27 unterschiedenen Klasse staatsrechtlicher Vortrüge au, dio „keine gegenseitige
actlvo UUlfsverpttlclitung, sondern nur eine negative Obligation, den Feinden des botreffenden
Contrahentou keinerlei Vorschub zu leisten** enthält.

2) Abgedruckt Tags.-Absch. 2 8. 917 f. 918 f. — Ueber dus Datum siehe Tags.-Absch. 2
8. 510, Nr. 705.

3) Abgodruckt Tags.-Absch. 2 S. 908 f., 910.
4) Ueber die Bodoutung dieses Hlliidnisaes s. Hauke, fruiizilslsoho Geschichte 1 8. 81 f.
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theil, den Ludwig an dem Ausbruch tles Krieges zwischen
den Eidgenossen und Karl von Burgund genommen, in
welchem jene zwar ihre kriegerische Tüchtigkeit aufs glänzendste
bewährten, ohne aber die Frucht ihrer Siege zu ernten,,während

der französische König des hartnäckigsten Gegners seiner

Pläne, um den sich die Elemente dor Opposition in Frankreich

geschaart, entledigt wurdo. — Weniger Eifer zeigte
dagegen die nach Ludwigs Tode für den minderjährigen Karl VIII.
die Geschäfte leitende Begentschafl, wie Anshelm1) richtig
bemerkt, weil sie mit den Nachbarn in Frieden tler Eidgenossen

nicht mehr zu bedürfen meinte. Zwar erschien kurze
Zeit nach Ludwigs Tode eine französische Botschaft in der

Schweiz8), um daselbst die Thronbesteigung Karls und die

Geneigtheit, die alle Vereinigung mit den schweizerischen
Orten zu erneuern, anzuzeigen. Allein äusserst lange zogen
sich alle Verhandlungen hin. Mnn stritt über die Dauer, auf
welche die Verbindung abzuschliesscn sei; man suchte nach

Wegen, slatt die Verbindung, wie sie mit Ludwig bestanden,

zur Grundlage tler Unterhandlungen zu inachen, bloss eine

Wiederholung der sog. ewigen Freundschaft von 14**/*»

durchzusetzen, die der Schweiz nicht die Vorlhcile bot, wie jene,
namentlich aber die Bezahlung der Pensionen gänzlich
wegfallen Hess. Und wirklich gelang es den beiden französischen

Botschaftern, Phil. Baudot, dem Canzlcr von Burgund, und dein

Baillif Joh. Dandclot am 13. Juli 1484, die meisten Orle für
Annahme des auf Grund jener mit Karl VII. eingegangenen
Freundschaft ersichteten Verständnisses zu gewinnen3).

Die hauptsächlichsten Bestimmungen sind folgende:
I. Kein Theil soll tlen andern weiler zu Kriegszeit noch

sonst unmittelbar oder durch andere bekriegen.

1) Ilcriicr-Chroulk, herausgegeben von Stierlin u. Wyss. 1 8. 339.

2) Tags.-Absch. 3' 8. 108, d. (Vgl. 8. 163 N. 194, a; und S. 101, u.)

3) Tugs.-Ahsch. 8" 8. 185, o, Dio Vertragaurkunde s. S. 714 IT. — Der staatsrechtliche
Charakter der Vorbindung ist goinuss ihrer Entstehung der der Freundschaft von 14"/u. S.
oben S. 75, Anm. 1 j nou Ist bloss Art. 4. Vgl. llluntsclill, Gesch. d. sohwelz. Bundelroohts 1

S. 269 ff.
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2. Kein Theil soll den Feinden des anderen bei deren
Unternehmungen gegen diesen Durchzug oder sonst irgend
welche Hülfe gewähren.

3. Den Angehörigen beider Theile wird freier Handel
und Wandel in beidseitigem Gebiete gewährleistet.-

4. Der König soll ohne Wissen und Willen der Eidgenossen

in deren Gebiete keine Knechte in Sold nehmen oder
durch Jemand anwerben lassen.

5. Jeder Theil gewährt dein andern in seinem Gebiete
freien Kauf und Verkauf wie bisher, unter Vorbehalt der
gewöhnlichen Zölle.

6. Beide Theile können sich die Mächte, mit denen sio
sich bisher verbunden, vorbehalten.

Durch diesen Vertrag hatte der franzüsichc Hof, ohne den
Eidgenossen gegenüber sich zu grossen Zugeständnissen
herbeizulassen so viel erreicht, dass er gegen jede Hülfslcistung,
um die das Beich oder Oesterreich die eidgenössischen Stände

gegen Frankreich je angehen mochte, unler Berufung auf jene
Bestimmungen sich erheben durfte, dass ihm aber vor allem
tlie Möglichkeit bewahrt blieb, sich Einfluss auf die
Angelegenheiten der Schweiz zu sichern.

Es ist klar, dass diese Verbindungen der Eidgenossen mit
tlen auswärtigen Mächten, namentlich aber ihre Beziehungen
zn Frankreich, nicht ohne Rückwirkung auf ihre Stellung Friedrich

und ilem Beiche gegenüber bleiben konnten. Wir werden

im Laufe unserer Darstellung wiederholt diesen Gegensatz
zu berücksichtigen und zu bemerken Gelegenheit linden, wie
sehr französischer Einfluss den Gang bestimmen half, welchen
die Verhandlungen der Reichsgewalten mil den Eidgenossen
in den nächsten Jahren nehmen sohlen : je feindlicher sich der
Gegensatz zwischen Frankreich und Habsburg geslaltelc.
desto eifriger arbeitete man französischcrseils an der Gewinnung

der eidgenössischen Orte, nicht bloss um militärischen
Rücksichten zu genügen, sondern auch hauptsächlich, um sie
dem Beiche überhaupt zu entfremden.
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Das waren die Gründe, rechtliche und politische, innere
und äussere, welche den Zusammenhang der eidgenössischen
Bünde mit dem hl. römischen Beiche gelockert und der Trennung

nahe gebracht hatten, — Interessen, die einander zum
Theile diametral entgegenliefen. Hier die Eidgenossenschaft
in staatlicher Beziehung zwar ein nur loses Ganzes, die Orte
unter sich nicht alle gleich enge verbunden; Slädte und Länder
selbst nicht immer in sieh einig, — alle aber zusammengehalten

von einer gemeinsamen, fast zweihundertjährigen
Entwickelung, der sie dem Beiche gegenüber eine gewisse
Selbstständigkeit dankten. Dort das Beich, in sich ohne festen

Hall, die kaiserliche Macht im Sinken, im Steigen allein die

Bedeutung der Landesherren, das Ganze aber durchdrungen
von dem Bedürfniss und dem Streben, zu einer fesleren

Ordnung, einer neuen Gestaltung der Dinge sich durchzuringen.
Da war es Maximilian, der entschiedener als Friedrich die

Plane der Habsburger der Eidgenossenschaft gegenüber
aufnahm und verfolgte. Man wird vielleicht die Art und Weise,
wie er dieselben ins Werk zu setzen sich bestrebt zeigte,
tadeln können; der Conscqucnz aber, mit der er seinem Ziele

entgegen arbeitete, Anerkennung nicht versagen dürfen. Es

war der immer deutlich hervortretende Grundgedanke der

Politik Maximilians nach dieser Bichtung hin, die Schweiz zur
Aufgehung ihrer .Sonderstellung zu bewegen, sie wieder den

Forderungen des Bcicbes zu unterwerfen, vor allem aber sie

habsburgischem Inlercsse dienstbar zu machen. AVie aber oft

ein langsam vorwärts schreitender Entwickelungsprozess durch

das Eingreifen einer bedeutenden Persönlichkeit und das

Zusammentreffen äusserer fördernder Ereignisse beschleunigt und

zum Abschlüsse gebracht wird, so hat Maximilian in rascher

Folge Unterhandlung, Bitle, Drohung, Wallengewall
versuchend, zwar schliesslich sein besstes Ziel verfehlt, eine that-
sächliche Entscheidung der in Frage stehenden Verhältnisse
aber herbeigeführt.

Unsere Aufgabe ist es nun, gerade dieses letzte Stadium,
welches der thatsächlichen Lostrennung^dcr schweizerischen
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Eidgenossenschaft vom Beiche voranging, darzustellen, die
Bahnen nachzuweisen, auf denen die Schweiz, gemäss den
erwähnten Bedingungen, nothwendig auch trotz der Bemühungen
Maximilians und der deutschen Stände zu einer Stellung
ausserhalb des Beichcs gelangen musste. — Zeilliche Grenzen
sind tlie Jahre 1486 und 1499; jenes, das Maximilian die römische

Königskrone brachte, als der Punkt, von wo an eine bestimmte

Einwirkung desselben auf schweizerische Verhältnisse möglich
ward; dieses mit dein entscheidenden Kriege und dem Frieden

von Basel, als der Moment, in welchem die ^tatsächliche
Loslösung der Schweiz vom Beiche sich vollzogen hatte.

2. Verhandlungen der Eidgenossen mit Maximilian. —
Der schwäbische Bund.

Ein Umstand war Maximilian, als er tler Tradition seines

Hauses folgend, dessen Pläne gegen die schweizerische
Eidgenossenschaft aufzunehmen sich anschickte, von grösstem Vor-
theil, — das von seinem Vetter, dem Erzherzoge Sigismund
von Oesterreich, mit tlen eidgenössischen Orten angebahnte
freundschaftliche Verhältniss. — Die unter Mitwirkung Ludwigs

XI. von Frankreich zu Konstanz im Jahr 1474 (11. Juni)
abgeschlossene ewige Richtung)) hatte eine Art Bundesvcr-
hällniss zwischen den beiden früheren Gegnern begründet,
welches beiden Theilen den ruhigen Besitz dessen, was sie
bisher sich erworben, sicherte, allfällige Streitigkeiten
zwischen denselben an ein Schiedsgericht vor den Bischof von
Basel oder den von Konstanz wies und durch eine Beihe von
Bestimmungen den Frieden zu sichern suchte. Noch freundlicher

gestalteten sich die Beziehungen zwischen der Schweiz
und dem Erzherzoge durch die ewige Erbeinigung2), im Jahr
1477 mit Zürich, Bern, Luzern, Uri und Solothurn abgeschlossen

und 1478, 26. Januar, durch den Beitritt von Schwyz

1) Abgedruckt bot Anahelm 1 8. 91 ff. und Tags.-Absch. 2 Bcllugo 51, S. 013.

2) Tags.-Absch. 3' S. CG5 ff. — Vergl, Mllllor, Scliwolzor-Ooscli. 5' S. 144 und niuutsclili,
(iuscli. dos Schweiz. Dundosreciitos 1 8. 201 ff.
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Unlerwalden, Zug und Glarus auf siimmtlichc eidgenössische

Orte ausgedehnt. Geslülzt auf den Wortlaut dieses Vorlrages
halte nur wenige Jahre nachher Sigismund auch für seinen

Vetter, den Erzherzog Maximilian, der am 24. Januar 1478 für
sieh untl seine Gemahlin Maria mit den eidgenössischen Orten

Frieden geschlossen1), als seinen muthmasslichen Erben
Aufnahme in die Vereinigung zu erlangen gesucht. Doch halte

französischer Einfluss, tler damals eben in Folge des durch

Ludwig vermittelten Friedens zwischen den eidgenössischen

Orten und Mailand, ungeachtet der Ueinühuiigen des Kaisers

Friedrich, der niederen Vereinigung, Maximilians und tles

Erzherzogs Sigismund bedeutend im Uebergewicht war, einen

Erfolg vereitelt (1480)2). — Dasselbe wiederholte sich, als zwei
Jahre später Sigisinund seinen Versuch erneuerte. Diess Mal

hemmte Missstimmung gegen den Erzherzog selbst die Annahme

seiner Anträge; Zufolge einer Bestimmung des Friedens von
1474 sollten die vier Städte am Bhein, Laufenburg, Seckingen,
Waldshut und Bheinfelden, den Eidgenossen in all ihren
Nöthen offen sieben, den Frieden beschwören und von zehn zu

zehn Jahren tlen Eid erneuern''). Bis jelzl. aber hallen sich

dieselben noch nichl dazu verstanden, durch Ausstellung einer

Urkunde diese Verpflichtung zu übernehmen, trotz der maii

igfaltigsicn Bemühungen der Eidgenossen beim Erzherzog,
der selbst keinen grossen Eifer an den Tag legte, obwohl er

in tler Erbeinigung sein Versprechen wiederholt '). Als er

nun aber im Jahr 1482 sein Anbringen über eine Verbindung

1) Diesen Frieden Burgundi mit den Eidgenossen, sammt einem lloihrlefe s. iu den Tags.-

Abscb. !)' 8. 001 ff., 003 ff,

2) Dio auf dlusu Verhandlungen bossllgllcben Stellen uns don Tags.-Absch. sind ziibuui-

inongeslellt von Sogossor, die Beziehungen der Schweizer zu Mathias Oorvlnua 8. D6 ff., auf

dessen ausführlichere Behandlung dos liier nur zu berührenden ersten Vorsuohos des Erzherzogs

Sigisinund, Maximilian mit den Eidgenossen iu Verbindung an bringen, wir hiemit
vorweisen.

li) AiiBlielin 1 8. 85, Art. 13. 14; vgl. dio Erlliiitcriing in Tngs.-Absch. !!' S. 1-18, Note zu r.
•1) Tiigs.-Abscb. 'S 8. 000: Damit alios tun so beständiger sei, so wolle Sigmund „gunst

und willen darzu gebn, und unser ynhitboncio Btctto der äussern Lande gutlich verinligon, duz

Sy alles dus, so wir hlevor und yotz mit den vllgeschrihen aydgnosson nufgonomuii huhu

und yngegangeii seyon, lllldor Iren anhangenden'Inslglen an vertzug bekrefftigon und dein

allein iiuchzekuineii, (hin hinter zusagen.*1
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mit Maximilian wiederholt vor die eidgenössischen Tagboten
bringen liess1), erklärten die Orte, erst dann Antwort geben
zu wollen, wenn ihrer Forderung bezüglich der vier Slädle
entsprochen wäre2). Ein Gerüchte, das um dieselbe Zeit aul-
tauchtc und dessen Ausstreuung man dem Innsbruckcr Begcnten
Graf G. v. Melsch zuschrieb"), — 72 Männer aus des Erzherzogs

Ländern hätten sich mit den Eidgenossen verbunden,
jenen zu vergiften und diesen eine Beihe von Schlüssern untl
Plätzen in die Hände zu spielen — diente nur dazu, die Miss-
stiinmung gegen Sigismund zu vergrössern. Man bcschloss

sogar, hauptsächlich dein Drängen Luzcrns nachgebend, die
Absendung einer Gesandtschaft nach Innsbruck, um über diese

Verleumdung Bechenschaft zu fordern 4). Als Sigismund, auf
die Beschwerden der Eidgenossen eingehend, sieh freundlich
und nachgiebig zeigte, einigle man sich mit seinen Bäthen,
welche schon im Februar tlen günstigen Bescheid gebracht5),
nachdem während den ersten Monaten hin und her unterhandelt
worden, endlich am 9. Januar d. J. dahin, dass man die
Erbeinigung von 1477 für aufgehoben, die von Frankrcicli vor-
miticllc ewige Bichtung von 1474 dagegen hallen zu wollen
erklärte. Die Frage nach dem Verhällniss der vier Städte zu
den Eidgenossen war soinil zu Gunsten der letztem entschieden,

ohne aber dadurch definitiv beigelegt zusein0). Der
Antrag, tlen Erzherzog Maximilian mit den Eidgenossen in
Verbindung zu bringen, der sclion während diesen Unterhandlungen

nicht mehr zu Sprache gekommen, ward erst im Jahr
i486 wieder aufgenommen.

Am 16. Februar 1486 hatten die Kurfürsten, dem Wunsche
des alten Kaisers Friedrich entsprechend, Maximilian zu Frank-

1) Zlirlcli, 28. Mui: Tags.-Absch, 3' S. 121, oj Luzern, a. Juni: Tags.-Absch. 31 S. 122, ij
Zürich, 22. Sent.: Tugs.-Absch. 3' 8. 131 (N. 101), o.

2) Luzern, 8. Juli: Tags.-Absch. 3' S. 124, e. Vergl. Luzoru, 14. Mar.: Tags.-Absch. 3'

8. 137, li.
3) Die uuf diese Angelegenheit bezüglichen Stollen In don Tags.-Absch. 8' sind folgende:

SS. 122, bj 124, g; 120, d; 127, tt; 180, d; 131 (N. 101) dj 134, 1; 137, p; 138 (N. IG1), d.
4) Luzern, 1482, "/n Dez.: Tags.-Absch. 3' 8. 140, 1; vgl. 8. 143, k.
5) Zürich, 1483, 1. Eobnuir: Tags.-AbBcb. 3' 8. 146, u; vgl. 8. 147, p.
0) Hauen, 148.1, il. Juni: Tugs.-Absch. 8' 8. 155, n; vgl. Anshelm 1 8. 823

Uist. Archiv XV. 6
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fürt zum römischen König erwählt. Bereits im April d. J.
meldete Sigismund den Eidgenossen durch Zürich, der
Neugewählte wünsche mit ihnen in Unterhandlungen zu treten1).
Die Orte wiesen den Antrag nicht zurück; allein die
Verhandlungen, die nunmehr sich durch eine Beihe von Jahren
hindurch zogen, stiessen auf die mannigfaltigsten inneren und
äusseren Schwierigkeiten.

Vor allem trat den Bemühungen Maximilians und des

Erzherzogs äusserst entschieden der französische König entgegen,
zwischen dein und Maximilian der Krieg in den Niederlanden,
der gleich bei des leztern Ankunft daselbst begonnen, dann
während des Anfangs der 80er Jahre etwas unterbrochen, nach
dem Tode Ludwigs XI. neuerdings wieder aufgenommen worden,
unterstützt zum Theil durch die unruhige Bewegung, welche
nach Marions Tode einzelne Provinzen ergriffen. Der
Umstand, dass in diesen Kämpfen auch auf Seiten Maximilians
schweizerische Söldner fochten, bot einen erwünschten Anlass
zur Klage. Darüber und über das Gerüchte, die Eidgenossen
gedächten mit dem römischen König in engere Verbindung zu

treten, beschwerte sich eine französische Bolschaft, die nur
kurze Zeit, nachdem seitens Maximilians der erste Schritt
geschehen, bei der Tagsatzung eintraf (3. Juli)2). Geradezu
verlangte Karl zu wissen, wessen er sich zu den Eidgenossen zu
versehen hülle. Die Antwort lautete zwar günstig: dem
Bündniss mit dem König wolle man getreulich nachleben; der
Verbindung mit Maximilian wegen sei freilich ein Tag angesetzt,

wolle man aber nicht früheren Bünden entgegenhandeln;
dass Knechte aus der Schweiz dem römischen König zu Hülfe

zögen, geschehe wider tlen Willen der Obrigkeit3). Auch
entsprach dieser Erklärung die That wenigstens insofern, als man
die bei Maximilian siebenden Söldner heimmahnte, über die

1) Tags.-Absch. 3' 8. 233, a. Sigismund schreibt an Zürich, dor rUmlsolio König Maximilian

»boger Hinoli gowerb un uns Eydtgeuosseu zu bringen**.
2) Nachdem sie zuvor schon zu liorn und Soluthuru tholls durch blosse Vorwondung, theils

durch Vermittlung des langjährigen Streites zwischen dorn Herzog von Lothringen und dorn

('¦rufen von Valondls dio Eidgenossen für sicli zu gewinnen gesucht; vgl. Anshelm 1, S. 803 If.
3) Zürich, 3. Juli: Tags.-Absch. 3' S. 242, h. Anshelm 1 8. 305.
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aber im französischen Heere sich so lange berielh, bis es zu
spät geworden *). Dennoch konnte der französische König
nicht hindern, dass die Verhandlungen der eidgenössischen
Orte mit Maximilian und Sigismund über eine Verbindung mit
jenem ihren Fortgang nahmen.

Nicht nur hatte Maximilian von den Niederlanden aus, wo
ihn der Krieg gegen Frankreich und innere Angelegenheiten
zurückhielten, durch den Erzherzog den schweizerischen Orten
seine Bereitwilligkeit zum Abschluss eines Bündnisses
mittheilen lassen (14. Sept.)s); eine eigene Botschaft desselben

war im October in Zürich eingetroffen, jene Bewerbung zu
wiederholen und einen Entwurf vorzulegen8). Jedoch erst
im Februar 1487 wurden die Verhandlungen eröffnet,
hauptsächlich auf Bitten des Erzherzogs Sigisinund so weit
hinausgeschoben '), der vielleicht damals schon den von ihm später
so eifrig verfolgten Plan, die Eidgenossen mit dem Herzog
Albrocht von Baiern zu verbinden, ins Auge gefasst hatte.
Zu verschiedenen Malen tagten dann die Orte, ohne dass es

ihnen gelang, sich zu entscheidenden Sclilüssen zu einigen.
Zu enge waren diessmal innere Gegensätze mit den
Unterhandlungen verknüpft.

Vor allen für die Verbindung mit Maximilian war Zürich
gewonnen, wo namentlich der damalige Bürgermeister Bitter Hans
Waldmann sein Ansehen und seine nicht gewöhnlichen Talente
dieser Sache widmete. Früher entschiedener Anhänger des
französischen Herrschers, hatte er in der letzten Zeit die Partei
gewechselt, wie bemerkt worden6), wohl im Zusammenhang
damit, dass nach dem Tode Ludwigs XI. unter der Bcgcnt-
schaft für Karl VIII. tlie Pensionen, die er sonst vom
französischen Hofe bezogen, ausgeblieben waren. Wie gross auch

1) Zürich, 15. August: Tags.-Absch. 3' S. 240, m; vgl. Zürich, 14. Sopt.: Tags.-Absch. 8'
8. 248, o; ferner Luzern, 20. Sept.: Tags.-Absch. 3' 8. 250 (280), b; und Zürich, 0. Okt.: Tags.-
Absch. 3' 8, 251, 1.

2) Zürich, 14. Seilt.: Tugs.-Absch. 3' S. 218, d.

3) Zürich, 0. Okt.: Tags.-Absch. 3' 8. 251, q. Der Entwurf ist uns nicht bokannt.
4) Zürich, 13. Dez.: Tugs.-Absch. 3' 8. 250, c.
5) Füssli, Weidmann S. 00.
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seine Bemühungen waren und wie sehr auch Maximilian selbst
die Dienste, die er ihm bei den Unterhandlungen geleistet, nicht
nur lobend erwähnte, sondern auch mit klingender Münze zu
schätzen wusstc1), so ist doch gerade dem Umstände, dass
Hans Waldinann so unmittelbar mit den Verhandlungen zu
schaffen hatte, das ungünstige Besultat derselben zuzuschreiben.

— Die von den eidgenössischen Orten erlassenen Verbole
des Bcislaufens hatten bei dem gemeinen Volke, das sich von
dem fremden Kriegsdienste reichen Gewinn versprach, liefe
Erbitterung gegen die Begierungen, die meist von da oder dort
ihre Pensionen bezogen, erregt. Daher erklärt sich tlie
Abneigung gegen Waldinann, die sich beinahe allerorten bcinerk-
lich macht. Aufs entschiedenste weigerten sich namentlich
Schwyz und Glarus, ihre Zusagen zu dem Bündnisse mit dem
römischen Künig zu geben. Der Grund ihrer Weigerung wird
uns deutlich durch die Klage, welche Zürich am 12. Mai 1488

bei den Boten der übrigen eidgenössischen Orle anbrachte,
Schwyz habe einen besonderen Tag abgehalten, auf dem die

Behauptung aufgestellt worden, wenn die Botscliaftcrjfremder
Herren nach Zürich kämen, so wisse Waldmann, was ihm
dienlich sei von denselben zu erlangen, hernach müsse man
dann zu Zürich Tag leisten, wann es ihm gefalle *). Vor allem
aber war Luzern, wo die Opposition der Gemeinde gegen die

Begierung im Laufe des Jahres 1488 zu den lebliaftesten
Unruhen geführt und auch der ^französische Einfluss das Scinige
thai, der Verbindung mit.Maximilian abgeneigt3). Gestützt
auf den Laut der Bünde halte man sogar in Gemeinschaft

1) Urkunde Maximilians 1487, 14. Sept (Füssli a. a. 0. S. 08 Noto), wodurcli er Woldraunn
olu Jahrgeld von 400 fl., uuf 14. Sept. zalilbar, verschreibt. — Urkunde Maximilians, 1487,

14. Sopt. (Füssli a. n. 0.), laut dur dor König Waldmann und nooh lhni jedem Bürgermolstor
von Zürich vorspricht, jährlich 4000 Gld. zur Verthollung unter dio Orlo auszahlen zu lassen.

— Lichuowsky 8 lieg,, hol dem dioso holden Urkundou fohlon, führt dafür sub N. 1019 eino

Urkunde Maximilians an von 1487, 14. Sept., worin dorsolbe Iluns Wirts gen. Schwitzer für
seine geleisteten Diousto oino jährliche Provision von 40 fl. verspricht.

2) Zürich, 12. Mal: Tags.-Absob. 8' S. 201, d; vorgl. tt. a. O. a und b; fornor 8. 814, a. —

Sümmtllcho Tagsatzungen, auf denen In dieser Angelegenheit verbunden, sind lu Zürich
abgehalten.

3) Ueber diese VerhiiltnisKo vergl. Segesser, die Beziehungen dor^SehwoIzer zu Mathias

Corvinu» S. 38. 55 ff.
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mit Schwyz, Uri und Unterwaiden von dem Beitritt abgemahnt').
So gelang es ausser Zürich nur noch Bern, wie Segesser')
bemerkt, durch das Anwachsen der französichen Macht in
seiner Nähe beunruhigt und durch die Nichtachtung der
Verträge seitens Frankreichs erzürnt, und Zug für eine Vereinigung

mit dem römischen König zu gewinnen. Bereits im
Februar tles Jahres war auch an Freiburg und Solothurn die
Aulforderung erlassen, sich dem projeetirten Bündnisse anzu-
schliessen8). Diese fünf Orte waren es denn auch, die
beschlossen, die Vereinigung aufzurichten. Doch sollte die
Auswechslung der Urkunde nur gegen Bestätigung ihrer
siimmtlichen Freiheiten und Privilegien durch Maximilian
erfolgen 4). Um Uri und Unlerwalden trotz jener Mahnung an
dem Bündnisse Antheil nehmen zu lassen, ergriff man den

Ausweg, dass diese beiden Orte sich nicht bei ihren Eiden
und Gelübden verbanden, sondern die Vereinigung bei ihrem
Glauben und ihren Siegeln zusagten. — Am 11. September
halten sümmllichc Orte, ausser den drei früher erwähnten,
ihren Beilritt erklärt: noch einmal erlicssen sie jelzl von der
Tagsatzung aus die Mahnung an Schwyz und Glarus, die An-
gelegcnheil nochmals zur Berathung vor dio Gemeinden zu
bringen6); dann crfolgle am 14. September die Errichtung der
Bundnissurkunde °).

Wir lassen die Bestimmungen dieser Einung, Bericht und
Versläntniss, wie die Vereinigung genannt wird, hier folgen:

1) Sogosser a. a. O. S. 38, Noto 4.

8) X. a. O. 8. 38.

3) 1487, 4. Febr.: Tags.-Absch. 3' S. 200,1.
4) Tags.-Absch. 3' S. 208, o; 273, c; 277 (N. 300) b;Anshelm I. 8. 413 nennt Zürich, Born,

Zug und Solothurn als dlojonlgon Orte, die auf Abscliluss dor Vereinigung bin vom rbralschon
Künig die Hostatlgung ihrer Privilegien erhalten hatten. Die Urkumlo für Bern soll nach
demselben a. a. O. 1487, Jan. 0., zu Antworpcn ausgestellt soin.— Nach MUUor, Scbwolzer-
Qoscli. 5' 8. 3:'G, Noto 318, dem Sogossor, Math. Corvinus 8. 38, N. 3 folgt, wSro das Datum
0. Nov. Für dio Richtigkeit dlosor Angabe spricht, dass Maximilian am 0. Nov. 1487 In
Antwerpen sich befand (Lichnowsky 8 lieg. 1030), für dieson Monat, dass Borcbtold, Hist. du
canton do Fribourg, Tom. 2k S. 10 eine Bestatlgungsurkunde für Frolburg nennt, dat.
Antwerpen 12. Nov. 1487,

5) Tugs.-Absch. 3' S. 277 (N. 803), b.

0) Tags.-Absch. S1 S. 720 II.
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1. Beide Theile versehen sich alles Guten zu einander,
versprechen sich freien Handel und Wandel jn ihren Gebieten.

2. Kein Theil soll die Angehörigen des andern in Bündniss,
Burg- oder Landrechl diesem zum Schaden aufnehmen.

3. Keine Partei soll dio andere durch ihre Städte, Schlösser

und Länder bekriegen lassen; geschieht es dennoch, so
verspricht jede Partei, die Boschädiger nach Becht richten
zu lassen.

4. Verfallen nach des Erzherzogs Sigismund Tode dessen

Länder, so sollen dieselben mit bclädingel sein, wie die
anderen erblichen Lande Maximilians.

5. Streit zwischen den Angehörigen beider Theile oder
zwischen diesen selbst ist, wenn die Parteien nicht gütlich
zu vertragen sind, vor dem Bischof von Constanz oder dem

von Basel, oder den Städten Constanz oder Basel auf
schiedsrichterlichem Wege beizulegen; ausgenommen sind Erblalle,
gelegene Güter und geringfügige Schulden.

6. Der mit Sigismund vereinbarte Artikel wegen der vier
Städte soll gehalten werden.

7. Jeder Theil verspricht, in seinem Gebiete den

Angehörigen des andern keine neuen Zölle auflegen zu wollen.
8. Was bis auf Beschluss dieser Vereinigung von den

Eidgenossen gegen die Häuser Oesterreich und Burgund oder
von diesen gegen jene gehandelt ist, soll „ungerechtfertigt,
unerfordert und ungeäfert" bleiben; ebenso was im Kriege
geschehen berichtigt und vertragen sein. Was die Eidgenossen
erobrirt, soll ihnen verbleiben; dafür aber Max mit all' dem

Seinen ebenfalls unangesprochen bleiben.
9. Die Eidgenossen sollen dem Könige alles Ihun, wozu

sie als Unterthanen des Beiches einem römischen Künig und
dem Beiche verpachtet sind ; — Maximilian dagegen ihnen alle
Freiheiten, Gnaden und Privilegien, die sie von römischen
Kaisern und Königen und dem Beiche erlangt, bestätigen und
diese Bestätigung als Kaiser wiederholen.

10. Beide Theile versprechen, keine neuen Bündnisse in
Zukunft einzugehen, ohne einander darin auszunehmen.
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11. Das Bündniss soll von zehn zu zehn Jahren beiderseits
den Angehörigen verkündet werden.

Soviel hatte Maximilian bei den eidgenössischen Orten zu
erreichen vermocht, anscheinend doch ein ganz günstiges Be-
sultal, da auf Grund dieser Bestimmungen er nicht nur die
mit ihm verbundenen Orte von jeglicher Unterstützung Frankreichs

in einem ihn bedrohenden Kriege abmahnen konnte,
sondern auch die Möglichkeit gesichert war, sie wiederum zur
Leistung der Bcichspflichtcn heranzuziehen (Art. 9), — das

aber doch ohne die nachhaltigen Folgen blieb, die jener wohl
gewünscht und erwartet. Hatte er schon bei den Unterhandlungen,

welche dem Abschlüsse der Vereinigung vorangegangen,
vielfach nicht diejenige Theilnahmc gefunden, die ihm allein
günstige Aussichten für die Zukunft eröffnen konnte, so wurde
bald seine Stellung den eidgenössischen Orten gegenüber noch
misslicher, als nicht einmal diejenigen, welche jenen Vertrag
mit ihm abgeschlossen, demselben treu blieben. Wir besitzen
eine zweite, mit jener wörtlich übereinstimmende Urkunde
vom 11. Oktober 1488, durch die sich aber bloss die vier Orte
Zürich, Bern, Zug und Solothurn mit dem römischen König
verbünden1).— Suchen wir nach den Gründen des Austrittes
von Uri, Unlerwalden untl Freiburg, so begegnen wir vor
allein wiederum dem Einflüsse französischer Politik. Schon im
Januar 1488 liess Karl VIII. durch eine eigene Botschaft
diejenigen Orte, welche der Vereinigung mit Maximilian
beigetreten, auffordern, dieselbe wieder zu verlassen, während er
denen, die ihr fremd geblieben, seinen Dank dafür aussprach2).
Auf der andern Seite dauerte der früher hereits hervorgehobene
Gegensatz, durch den im Herbst 1487 an dem luzernerschcn
Söldneranführer Frischhans Thciling durch Hans Waldmann
verübten politischen Mord aufs Aeusserste verschärft3),
ununterbrochen fort. Wenn es nun mit grösster Wahrscheinlichkeit

dein französichen Einflüsse zuzuschreiben ist, dass im

1) Tags.-Absch. 8' 8. 801 (N. 331).
2) Tags.-Absch. 3' 8. 204, <m.

3) Vergl. Müller, Schwelz.-Üosch. 5', S. 378 f. Tags.-Absch. 3' 8. 281 (N. 818), f.
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Laufe des Jahres 1488 Freiburg sich wieder vom römischen

König trennte1), so liegt anderseits klar zu Tage, dass es die

Vorstellungen von Luzern und Schwyz waren, die auch Uri
und Untcrwalden zu demselben Schritte bewogen. Haue man

es doch dem Bürgermeister Waldmann und dem Dr. Thüring
Fricker von Bern zum Vorwurf gemacht, jenen Artikel,
durch den der Beitritt der beiden Orte ermöglicht worden,
erfunden zu Jiabcn 2). Es blieben somit nur noch Zürich, Bern,
Zug und Solothurn dem Bündnisse mit dem römischen Könige
treu, über das sie am 1. Okiober 1488 jene neue Urkunde
ausstellen Hessen, die aber, wie es scheint, von ihnen nie besiegelt

wurde. Wohl mochlc diess mit dem neuen Stossc in
Verbindung stehen, den Maximilians Einfluss in der Eidgenossenschaft

im folgenden Jahre durch den Sturz des Bürgermeisters
Waldmann erlitt, in welchem das deutsche Interesse seines

hauptsächlichsten Vorkämpfers beraubt ward, während an eine

weitere Ausdehnung oder auch nur an eine festere Begründung
der bereits bestehenden Verbindung nicht zu denken war.

Diesen Versuchen, deutschem Einfluss in tler Schweiz einen

Halt zu schallen, stellten sich aber noch andere Schwierigkeiten

entgegen die, wenn gleich ihre eigentliche Bedeutung
darin liegt, dass sie Anlass gaben, zum ersten Male die Frage
nach der Stellung, welche die Eidgenossen dem Beiche gegenüber

einzunehmen gedachten, ernstlich anzuregen, doch auch

indirect. nicht ohne Einwirkung auf die Stimmung blieben,
welche Maximilian bei den von uns bisher verfolgten
Unterhandlungen mehr oder minder feindlich entgegentrat.

Die Gründung des schwäbischen Bundes durch den Kaiser

Friedrich ist es, was hier in Betracht kommt.

Arn8) 17. März 1486 hatte Friedrich auf dem Beichstag zu

Frankfurt einen auf zehn Jahre gültigen Landfrieden errichtet,

1) Dieser Meinung Ist Ansholm 2 S. 0.

2) Zürich, 1488, 12. Mai: Tags.-Absch. 3' S. 201, b. Vorgl. oben 8.84, Noto 2.

3) Für die folgenden Angaben vorgl. Stulln, wlrtomb. Gesch. 3 8. 018 ff. — Osann, zur

Qescbichtu dos iichwiib. Bundes 8. 0 ff.
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zu dessen Aufrechtcrhultung eine Verbindung der verschiedenen

Stände in Schwaben die notwendigen Mittel bieten
sollte. Den Plan dazu liess Friedrich auf einem Tage zu
Esslingen, 26. Juli 1487, wozu er bereits am 26. Juni durch ein
Ausschreiben die schwäbischen Stände bei Verlust ihrer
Privilegien und Gnaden eingeladen1), diesen durch den Grafen
Hug von Werdenberg, das Haupt der Bitlcrgesellschaft von
St. Georgenschild, vorlegen 8). Die Stände ihrerseits setzten, auf
diesem Tage einen Ausscluiss aus ihrer Mitte nieder, aus dessen

Berathungen eine Erweiterung jenes ersten kaiserlichen
Vorschlags hervorging, der sogenannte Vergriff der Aynung, die dann
auf mehreren Tagsatzungen in einzelnen Punkten abgeändert,
im Wesentlichen die Grundlage ward, auf der sich zu Anfang
Februar 1488 der Bund consliluirte, an dem sich die Prälaten,
Bitter und die Mehrzahl der Beichsstüdtc in Schwaben be-
(hciliglen 3). An Umfang und Bedeutung wuchs diese
„Gesellschaft St. Georgenschild und der Beichsstüdtc des Bundes

im Lande der Schwaben", tlie zunächst nur bis zum
17. März 1496 dauern sohle, durch den in der nächsten Zeil
erfolgenden Anschluss der schwäbischen Grenzstädte, mehrerer
süddeutschen Herren, namentlich aber Sigisniunds von Oesterreich,

Graf Eberhards im Bart von AVirtcinberg, der
Markgrafen Friedrich und Sigisinund von Brandenburg-Ansbach
und Bairculh und des Erzbischofs Bcrlhold von Mainz.

Dass neben der Absicht des Kaisers, den Landfrieden
durchzuführen sich nach allen Seiten hin eine möglichst gesicherte
Stellung zu verschaffen, den Ucbcrgrill'en und dem Vordringen
der bairiseben Herzoge in die an ihr Gebiet anslossenden
fränkischen und schwäbischen Landstriche durch eine Con-
ccnlralion der schwäbischen Stände Einhall zu thun, — dass

neben dem Plane gegen Frankreich in Burgund sich eine
starke Macht zu bilden, deren Notwendigkeit man gerade
in jenen Jahren so oft zu erproben Gelegenheit gefunden, —
bei der Gründung jener Vereinigung auch die schweizerische

1) Datt, do paco Imperii publ. S. 272.

2) Kltlpfol, Urkunden zur Gosoh. d. scbwiib. Bundes, 1. S. 1 ff.
8) Klüpfel, Urkunden u. B. w. 1. S. 13.
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Eidgenossenschuft nicht unberüclvsichigt geblieben, ist nicht
zu bezweifeln. Abgesehen von allem andern hätte, um die
Aufmerksamkeit bei dieser Gelegenheit auf sie zu lenken, wohl
schon der eine Umstand genügt, dass eine Beihe schwäbischer
Reichsstädte den Eidgenossen zuneigten, mit ihnen in engerer
oder loserer Verbindung standen, von ihren Beziehungen zu
eidgenössischen Orten Einwände gegen den Beitritt zum
schwäbischen Bunde herleiteten ¦). Dagegen gehen jedenfalls Anshelm

und mit ihm eine Beihe von Zeitgenossen zu weil2), wenn
sie dem Kaiser und Maximilian vorwerfen, der schwäbische
Bund sei von Anfang an mit einer bewussten feindlichen
Tendenz gegen die Eidgenossenschaft gegründet. Durch
Unterhandlungen sollten die schweizerischen Orle für den Bund

gewonnen, seinen Zwecken dienstbar, dadurch aber zugleich in
eine Verbindung mit Kaiser und Beich hineingezogen werden,
die eine Thcilnuhuislosigkcil derselben bei andern,
weitergehenden Plänen zur Unmöglichkeit gemacht haben würde.

Noch bevor kaiserliclic Befehle den Beilritt tles Erzbischofs
Bcrlhold von Mainz zur Folge hatten, war der neu begründete
Bund mit den Eidgenossen in Beziehung getreten.

Auf einem Tage zu Esslingen am 9. März 1488 halte man
sich geeinigt, zwei Boten, einen von tlen Prälaten untl einen

von den Städten, in die Schweiz zu senden 3). Sie sollten die

1) Willigen und Buchhorn, dio don Vorbehalt Ihres Bilrgei rechtes mit Zürich und St.
Gallon fordern, vergl. Klllpfei, Urk. 1. 8. 13 (Stulln, wirt. Gösch. 8 8. 320). Tags.-Absch. 8"

8. 275, k.
2) interessant ist in dieser Hinsieht dio Stelle hol Schradili (Goschiclitsfround 4 8. 14)

Sollch Dutten vnnd der glllekfull dor orn
Ist etlichen des richs fürsten vnd andern borren
Loid und bitter gogon dor eldgnossschuft tl. s. w.

3) Dutt, do paco Imp. publ. 8. 278. — Kllipfol, Urkunden 1. 8. 14 bczulchnot fälschlich

l'ilgrim von Koischuch, dem dor Auftrug guwordeu, dem Kaiaer über dio Vei-huudliiiigeu dos

Bundes Bericht zu erstatten, als zu den Eidgenossen abgeordnet (vergl. Dutt u. u. 0. 8. 272,

2. Spulte unten). Woher Osunn a. a. O. 8. 38 dio Angabe bat: Pilger v. It. sui auf einem

Togo zu ltcutlingun (zu Anfung April) an dio KidgenoHsenscliuft gosuudt, „um sio über Zweek

und Beschaffenheit des Bundes aufziikliireu**, vermögen wir nicht zu bestimmen. Jedenfalls

kann dieselbe nicht uuf dein Abschiede dur auf jenem Tilg zu Esslingen (1). Miirz) auf Dienstag

mich Qiittsllnudugcniti (15. April und nicht wie Klüpful, Urkunden I. 8. 14 den Laut des

Abschiedes ungenau wiedergibt, uuf Sonntag Qiinslinndn) nach Reutlingen utigcsetzten neuen

Versammlung beruhen, wenn gleich Osuun u. tt. O. 8. 89 hol olnor nudorii Gelegenheit den

18. April noch zum Anfung dos .Monats zählt. Der Abschied irgend eines andern zwischen
dem 9, Sturz und dem 14. April zu Reutlingen abgehaltenen Tages ist uns nicht bekannt.
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Orte über den Zweck des Bundes aufklären, ihnen die
Bereitwilligkeit des letztern melden, mit ihnen in ein Verständniss
zu treten, so Klarheit über das gegenseitige Verhältniss zu
erlangen und die Grundlosigkeit der über den Bund verbreiteten
schlimmen Nachrichten darzuthun.

Am 15. April war die Botschaft in Zürich vor der
Tagsatzung erschienen *), hatte sich ihres Auftrages entledigt, und
zugleich die österreichischen Bäthe die Dienste ihres Herren
für allfällige Unterhandlungen der Eidgenossen mit dem Bunde
angeboten *). Ihre Mission blieb aber ohne glücklichen Erfolg.
Nachdem sich die Beraihung ihres Antrages durch zwei
Monate hindurch gezogen3), ward derselbe endlich im Juni ab-
lelincnd beschieden. Sic hatten, erklärten die Eidgenossen,
vor der Hand genug mit der Erhallung ihrer eigenen Bünde
zu thun, jedoch behielten sie sich weitere Berathung vor und
begehrten vor allem, der Bund wolle sich gebührlich und friedlich

gegen die Eidgenossenschaft verhalten4).
Das Misstrauen, welches die eidgenössischen Orte schon

vor Ankunft der Botschaft des Bundes erfüllte0), sie auch
nachher nicht verliess und sich in der angeführten Antwort so
deutlich ausspricht, lässt sich aus tlen Verhältnissen heraus nur
zu gut erklären. Je geringer schweizerischerscits das Bedürfniss

war, in einer solchen Verbindung Schutz und Halt,
geregeltes Bcchlsvcifahren bei Streitigkeiten im Innern, Hülfe
bei allfiilligen feindlichen Angriffen von Aussen zu suchen,
desto deutlicher traten mit Notwendigkeit die andern Ziele
hervor, welche der Bund, oder doch wenigstens seine Gründer
anstrebten. Bei der bekannten, auf Grösse seines Hauses
hinzielenden Politik Kaiser Friedrichs musste die Gründung eines

1) Tugs.-Absch. 8* 8. 290, g.
21 A. a. 0. Furnor Tugs.-Absch. 3' S. 888, h.
3) Auf dorn Tage zu Zürich "/... Mul (Tugs.-Absch. 3' S. 292, g), verlangten dio

Eidgenossen von den Boten des Bundes Auskunft, „welcher gestillt sy doch meinten, In soliche
pundtiliiss zu guml**, und erhielten die Antwort: kein Theil solle dem andoru etwas Unfreundliches

widerfahren lusson: Streitigkeiten zwischen Bolden sollten auf schiedsgerichtlichem Wege
beigelegt werden. »

4) Tugs.-Absch. 3' 8. 2% ff.; vorgl. Ansbolm 2 8. C und Tugs.-Absch. 3' 8. 295,».

5) Tugs.-Absch. 3' 8. 288, b.
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Bundes, aus dem der kaiserlichen Macht solche Stärkung
erwachsen konnte, der offenbar im kaiserlichen Interesse
gegründet, diesem immer mehr dienstbar zu werden versprach,
nur Besorgniss erwecken. Dazu kam die Aufnahme des fürst
liehen Elementes in den Bund, in dem schon die Prälaten und

Ritter keinen unbedeutenden Platz einnahmen und endlich die

drohenden, aus tler Mas^e des Volkes hervorgehenden Aeussc-

rungen gegen die Eidgenossen1), dio eine bedeutende Spannung

zwischen dem Volke der beiden benachbarten Gegenden
wach riefen. So erklären sich die beunruhigenden Gerüchte,
die damals in Menge auftauchten: der schwäbische Bund sei

gegen die Eidgenossen gegründet; er habe gegen sie 31ailand

angestiftet*). Maximilian selbst beklagte sich bei der Tagsatzung
über das Gerächte, als gedenke er mit Hülfe des schwäbischen
Bundes die Sladt Zürich zu seinen Händen zu bringen3). Um

nur einigermassen tlie Gcinüther zu besänftigen, bedurfte es

tler bestimmtesten Versicherungen des Bundes selbst. Endlich
ist aber auch das Streben der Politik tles französichen Königs
zu erwähnen, die Eidgenossen von jeder Verbindung mit einer
ihm feindlichen Macht möglichst zurückzuhalten, — ein Streben,

das sich um diese Zeit in der bestimmten Forderung
aussprach4), die eidgenössischen Orte möchten mit der Krone
Frankreich in guter Freundschaft bleiben, mit den Feinden
derselben keine Vereinigung eingehen.

So wirkten eine Menge von Gründen zusammen, den An-

1) Wir erinnern nn Aoussorungon wio dio des Bürgermeisters Zllll von St.Gallon: Der
Fund ist gefunden dass der Hauern Gewalt ein Endo haben seil (TugH.-Absch. 3' 8. 298 o),

on dio Bchlmpfworto (vergl. u. a. Tags-Absob. 3' 8. 801 <N. 832, o); 302, b; 8(15, in); und dio

Spottlieder auf diu Eidgenossen (vergl. Tags.-Absch. 8' 8. 303, b j 304, c), an die bokannton
Streitigkeiten mit Dietrich von Blumenock, mit (Um man wegen ähnlichen Aousserlingon (Tags.-
Absch. 8' 8. 282, gj 287, d) vor dorn Hath der Stadt Constanz zu Hecht kam (Tugs.-Absch.
S1 8. 289, k; 299, g) trotz der Bitto dos schwäbischen Bundes (Tugs.-Absch. 3' 8. 292, i) und

dem Anerbieten von Constanz, dio Sache gütlich boizulogen (Tiigs -Ahscli. 3' 8. 295, u; 302,

0 j 304, b)| vergl. Tags.-Absch. 8' 8. 299, Anm. zu N. 328. — Ansl.ulln 2 8. 7 ff.

2) Auf dorn Tage zu Zürich 15. Doz. 1488 verantwortet sich der schwäbische Bund gogon
dioso Beschuldigung. Tugs.-Absch. 3' 8. 307, b.

8) Tags.-Absch. 3' S. 320, h1.

4) Tags.-Absch. 3' 8. 294, m.
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trägen des schwäbischen Bundes eine Opposition unter den

eidgenössischen Orten zu erwecken.
Zu Ende dos Jahres 1488 halte der Bund eine zweite

Botschaft an die Eidgenossen nach Zürich gesandt. Ihre Aufgabe
war, das Gerüchte, welches sich über den Bund und seine
Zwecke erhoben, zu widerlegen, die über jene Spotlrcden
erzürnten Eidgenossen mit dem Versprechen tler Bestrafung
der Schuldigen zu besänftigen und den Antrag, die eidgenössischen

Orte möchten sich mit ihnen zu einem „Verslcntnuss"
vereinigen, zu wiederholen •). Ziemlich kühl klang die Antwort
der eidgenössischen Bolen, mit der sie die Gesandten des Bundes

auf den 19. Januar 1489 vertagten; wolle der Bund seine
Freundschaft im Werke zeigen, so sei man zum Frieden
geneigt, so dass der Bundeshauptmann, Wilhelm Besserer, für
nöthig erachtete, auf einem Tage zu Gmünd auch von Seiten
des Bundes darüber zu beralhen, was ferner bei den
Eidgenossen zu thun und zu lassen sei*). Zu einem Ziele führten
auch diese Verhandlung ebensowenig wie die von der ersten
Botschaft gepflogenen. Auf dem zur Berathung angesetzten Tage
zu Zürich, 20. Januar 1489, hatten weder alle Orte ihre Boten

gesandt, noch die anwesenden übereinstimmende Instruktionen ;

die Verhandlung über den Beitritt zum schwäbischen Bunde
ward daher auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben, daran aber
die Bitte geknüpft, die Bundesgenossen der Eidgenossen,
namentlich die Sladt Constanz, in Buhe zu lassen3). Lctzercs
schloss sich an frühere ähnliche Forderungen an.

Die Eroberung des Thurgau's durch sieben eidgenössische
Orte im Jahre 1461 hatte zu beständigen Streitigkeiten
zwischen den Eidgenossen und der Stadt Conslanz Anlass
gegeben. Während, wie Bluntschli4) erörtert, die Begaben,

1) Vorgl. Schreiben Willi. Besseror's an Esslingen vom 2. Jun. 1489, im Auszug mitgetheilt
von Klilpfel, Urk. 1. S. 53 ff. — Abschied der Tagsatzung zu Zürich vom 15. Dez. 1488 In
Tags.-Absch. 8' 8. 807, b

2) Vorgl. dus Anm. 1 angcfUhrtu Schreiben Besseror's. Dieser Tag ward wirklich zu
Gmünd abgehalten, 20. Jan. (vergl. Klilpfel, Urk. 1. S. 51 f.), ohno duss aber dor Eidgenossen
Erwähnung geschah.

3) Tags.-Absch. 3' 8. 309, c.

4) Gesch. des Schweiz. Bundusrochtüs I. 8. 221 ff.
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das Becht der Mannschaftsaushcbung und die Landeshoheit
im Allgemeinen an die Orle kam, von denen die Eroberung
ausging, behauptete dagegen Constanz sich im Besitz des ihm

durch Kaiser Sigisinund verpfändeten1) Landgerichtes. Zu
wiederholten Malen halle man versucht, dem Wunsche zu

entsprechen, durch Einlösung des Landgerichtes jenem
eigentümlichen Verhältnisse ein Ende zu machen gemäss dem

die Ausübung des einen Theiles der Hoheitsrecbte den

Eidgenossen die des anderen der mit diesen in keinerlei

engerer Verbindung stehenden Stadt Constanz zustand. Aber
weder durch die schiedsgerichtliche Festsetzung einer con-
currirenden Gerichtsbarkeit (1474) 2) noch durch die

Vermittlungsversuche Bern's (1481—82)3) und des Bischofs von

Constanz, Otto von Sonnenberg (1483) 4), war es gelungen,
über ein provisorisches Auskunflsmillel hinaus zu einer
definitiven Entscheidung zu gelangen. Immer noch mahnten von
Zeit zu Zeit auftauchende Klagen an das zu Beeilt bestehende

krankhafte Verhällniss5), dessen politische Bedeutung gerade

jetzt um so deutlicher hervortrat, als nicht nur Kaiser
Friedrich die Bedeutung der Sladt Conslanz für den Bund der

schweizerischen Stadt- und Landgemeinden sowohl, als auch

1) Im Jahr 1417; vorgl. Pupikofer, Gesch. dos Thurgau'» 1. 8. 247.

2) Puplkofor 1. S. 285, o. Bluntschli, Gesch. d. schw. Bundesrechts 1. S. 222.

8) 1481, 15. Jim., Tag zu Bern: Tags.-Absch. 8' 8. 90, a, erfolgen zwei VorscblKgo : 1) dio

aus dorn Landgericht iliossondo Nutzung wird In 2 oder 3 gleiche Tlicllo getheilt, von donon

in beiden Fallou Constanz clnor zukömmt, wahrend dio siohon Orte im erstem dio lliilfto, im

letzorn zwei Diittlieilo von Oonstiinz zu lösen haben; Landtag und Gerichte blüibon wio

bisher. — 2) Landgericht und Vogtei kommen gemeinsam an die Eidgenossen und Constanz, so

duss letzteros don achten Thoil bildet, die Eidgenossen aber dio übrigen sieben Tlioilo von

ihm zu lösen haben. — Ein zweiter, durch Born vermittelter Tag zu Born, „im Anfang dos

Jabros** 1482, Tags.-Absch. 8' 8. 111, u, brnchto clnon neuon Vorschlag, bei dorn von einer

Ablösung odor einem Verkauf der Gorechtsamo nicht melir dio Bodo war, nur dio über die

Kosten hinaus übrig bleibende Nutzung sollte zur Hälfte an diu siohon Orto kommen, zur

lliilfto an Constanz.
4) 1483, 7. Jan., Tag zu Badon: Tags.-Absch. 3' S. 143, i: die boldon Vögto sollten jedor

der Herrschaft des undei-n schwöron mit dor Nutzung tron zu handeln; wird dio gofallono

Nutzung getheilt, sollen dio Eldgonosson stots drei Pfenninge nehmen, Jo dou vlorton abor dio

Stadt Conslanz.
5) So büklugto sieh 1485 Constanz duss donon, dio von einem Urtholl des Lundgorlchto»

an don Kaiser uppolllron wollten, wio os früher Ublloh gewesen, dloss jetzt vorwohrt wtlrdo.

Togs.-Alisoh. 8' S. 212, c, 222, c.
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für den eben gegründeten schwäbischen Bund erfasste, sondern
auch die Eidgenossen ihrerseits einsahen, dass mit dem
Anschlüsse der Statlt an den Bund der Bitter und Slädte dieser
für sie erst recht gefährlich werden musste. Es war daher
die erste Bedingung, welche sie den Abgeordneten des

schwäbischen Bundes, die sieder freundschaftlichen Gesinnung
desselben gegen die Schweiz versichern und zum Beilritt
auffordern sollten, stellten, dass derselbe die von Constanz, „die
Bundsverwandlen und Nachbaren" des Beitrittes wegen
unangefochten lasse1). Und als der Kaiser die Sladt bei Strafe
aufgefordert halle, sich dem Bunde anzuschHessen, war es

Beschluss der eidgenössischen Orte, durch eine eigene
Botschaft in Constanz selbst gegen dessen Beilritt wirken zu
wollen"), ja man dachte sogar einen Augenblick daran, die Sladt
für tlie Eidgenossenschaft gewinnen zu können, sei es, dass

man sie geradezu in den Bund aufzunehmen oder durch irgend
eine engere Verbindung den eidgenössischen Orten zu nähern
beabsichtigte (Dez. 1488) 8). — Doch unterblieb jeder entscheidende

Schrill. Auf demselben Tage, auf dem, wie wir
bemerkten, die eidgenössischen Orte nochmals den schwäbischen
Bund ersuchten, Constanz unbelüstigt zu lassen, sah sich
Zürich, welchem der Auflrag geworden, im Namen der übrigen
Orte jene Botschaft nach Conslanz abzufertigen, in tler Lage,
erklären zu müssen, es könne ehrenhalber von seinem tler Statlt
gegebenen Worte nicht zurücktreten und sei entschlossen, sein

Versprechen, wenn es sein sollte, allein zu halten4). Nicht
bloss die Bereitwilligkeit, Hülfe zu leisten, welche die Eidgenossen

im ersten Augenblicke für den Fall, dass Constanz des

Bundes wegen Feindseligkeiten zu erdulden haben sollte,
ausgesprochen, schien erkaltet; auch von einem Anschlüsse der

1) 1488, Dez. 15.. Tugs.-Absch. 3' 8. 307, b; wiederholt 1480, 20. Jau., Tags.-Absch. S1

8. 309, o.

2) 1488, Dez. 15., Tngs.-Abscli. 3' 8. 30!l, t.
3) Boidos kann dem Wortlaut nach in dor Stella liegen 1488, 15. Dez., Tugs.-Absch. 3l

8. 8011, t. Zugleich soll malt buinibringon, duss dio Eidgenossen, falls Constanz zu ihnen
troteu wollte, es nicht vorlassen sollten.

4) Tag zu Zürich 1188, 20. Jim., Tags.-Absch. 3' S. 300, d.
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Stadt an die Schweiz war nicht mehr tlie Hede. Die Gründe
dieser auffallenden Aenderung sind wohl in dem von uns
bereits in anderem Zusammenhang erwähnten inneren Zwiespalt,
tler gerade damals die eidgenössischen Orte schied, in der
Abneigung der Landgemeinden gegen eine, wie sie glaubten, für
ihre Stellung gefährliche Vcrgrösserung des städtischen
Elementes im Bunde zu suchen.

Nicht minder als jene anderen Aeusscrungcn mussten diese

Vorgänge den schwäbischen Bund überzeugen, wie wenig ein
Anschluss der schweizerischen Eidgenossenschaft zu hoffen,
wie sehr Furcht und Misstraucn überwogen. Für's Ersle freilich

unterblieben nun alle Verhandlungen des Bundes mit der
Schweiz. Eigene innere Angelegenheiten, das Verhältniss zum
Kaiser und zum rümischen König, vor allem aber Streitigkeiten

mit Baiern, nahmen dessen Thätigkeit in Anspruch.
Das ') Streben des Herzogs Albrecht von Baiern, seine

Macht immer weiter auszudehnen, besonders in Schwaben
festen Fuss zu fassen, wobei er bei Sigismund von Oesterreich
willkommene Unterstützung fand, hatte längs! schon den
schwäbischen Bund mit Misstraucn erfüllt. Als nun aber ihatsüch-
liche Uebergriil'c stattfanden, herzogliche Amtleute Boggenbach
überfielen, Nördlingon, Kempten, eine Beihe von Beichsslädtcn
in Schwaben sich bedroht sahen2), stieg die Spannung auf's
Aeussersle. Die Versuche des Kaisers, zu besänftigen, schlugen

in's Gegentheil um, riefen Misstraucn gegen Friedrich
selbst wach. Man warf ihm Wankeliiiulh vor; bei Strafe der

Acht befahl er wiederholt, nichts gegen Baiern zu unternehmen

; solchen Mandaten, war der Beschluss, die der
Wirksamkeit des Blindes Eintrag thun und die der Kaiser auf
Anstiften solcher erlasse, die den Bund zu trennen gedächten,
wolle man nicht gehorchen 3). — Gelang es nun auch zunächst

Maximilian, die Spannung cinigcrinassen zu beseitigen, so war

1) Vergl. für das Folgende : Stulln, wirt. Gesch. 3 S. 027 ff. Osann S. 51 ff.

2) Stulln u. u. O. 8. 62!).

3) Verschreibung der Bundesstaate vom 22. Mai 148!» im Auszug bei Klilpfel, Urk. 1, S.61.

(Vergl. Usiiiin 8. 07.)
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docli der Vergleich vom 10. Juni 1489, den er zu Esslingen
zwischen dem schwäbischen Bunde und dem Herzog Albrechl
vermittelte •), nicht von nachhaltiger Wirkung. Kaum einen
Mona! nach demselben erhob sich aber im eigenen Lande gegen
tlen Herzog Albrechl ein gefährlicher Gegner2), — die Bitlerschaft

des Slraubinger Landes, die sich über die Forderungen
des Herzogs, Mannschaft zu stellen und Steuern zu bezahlen,
als über einen Eingriff in ihre Bechte beklagt und als ihre
Einwendungen ohne Erfolg geblieben, im Juli 1489 zur Gesellschaft

zum Löwen zusainmengethaii hatle, sich bei ihren Frei-
heilen und vor unrechter Gewalt ihres Vermögens zu befriden
und zu beschirmen. Sechsundvierzig Bitter waren bei der
Gründung in Cham zugegen : Mille August bereits zählte die
Gesellschaft sechsundfünfzig Mitglieder; im November tralen
Albrechts Brüder, Wolfgang und Christoph, bei.

Dieses Bündniss musste den Herzog um so empfindlicher

berühren, als nun zu gleicher Zeit die Löwler mit dem
schwäbischen Bunde Verhandlungen wegen einer Verbindung
einleiteten (Dez. 1489), die, nachdem sie sich noch beinahe
durch ein ganzes Jahr hingezogen, endlich 1490 im November
zum Abschluss eines Bündnisses führten8).

In dieser Lage der Dinge war es, wo beide Theile
wiederum der Eidgenossen gedenkend, sich um ihre Hülfe zu
bewerben begannen.

Schon früher, ungefähr zu derselben Zeil, als der schwäbische

Bund seine ersten Boten in tlie Eidgenossenschaft sandte,
waren die Herzoge Georg von Baicrn-Landshut und Albrecht
mit jener in Beziehungen getreten, auf die sie durch ihre ganze
Politik geführt worden mussten.

Das Ziel, welches Albrecht nie aus dem Auge liess,
war Vcrgrösscrung seines Gebietes. Dafür schienen sich
ihm im Südwesten, wo der in steter Geldverlegenheit sich

11 Stii.Hn ii. ii. 0. 8. 030.

2) Osann S. 74 IT.

3) Die beidun Verschreibungon des schwäbischen Hundes und der Lttwler bei lialt, de

pace imp. publ, S. 30!) und 310.

llist. Archiv XV n
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befindende Sigismund von Oesterreich seine hauptsächlichste

Stütze war, günstige Aussichten darzubieten. Halle
Albrechl es diesem zu verdanken, dass es ihm gelungen, die

Tochter Friedrichs wider den Willen des Vaters und des

Brutlers zur Gemahlin zu erlangen, so ward, wahrend sich auf
der andern Seite die Spannung zwischen dem Herzog und
dem Kaiser seit der Niederlage, die jener bei der Augsburger
Bischofswahl erlitten, nur noch vergrösserte, die Verbindung
der beiden Fürsten um so enger, befördert durch die

Umgebung des Erzherzogs. Im Juli 1487 verschrieb Sigismund
dem Herzog Albrechl seine sämmtlichen Vorlande um 50,00011.

auf jährlichen Wiederkauf allerdings, was aber bei einem

Manne, wie Sigismund, keine grosse Garantie bielen konnte1).
Je mehr nun durch alle diese Vorgänge, zu denen noch die

schon angeführten Ucbergriffe herzoglich baierischcr Beamte

auf die Gebiete der schwäbischen Beichsstüdtc kamen, die

Spannung zwischen Baiern und dem Kaiser und Maximilian,
der sich durch die zuletzt angeführte Verschreibung der
Vorlande in seinem eigenen Erbe gefährdet sah, wachsen musste,
um so mehr mochten sich die Herzoge von einer Verbindung
mit den Eidgenossen, die in Folge der Gründung des

schwäbischen Bundes mit Misstraucn gegen das Haus llabsburg
erfüllt waren, versprechen.

Auch hiebei bot sich der Erzherzog Sigismund als der

geeignetste Vermittler dar.

Bereits im Juni 1487*) hatte derselbe die Eidgenossen
auffordern lassen mit den Herzogen Georg und Albrecht von
Baicrn in ein Bündniss zu treten, ohne aber sein Ziel zu
erreichen. Zwnr hatten die eidgenössischen Orte seinen Antrag
in Berathung gezogen, war sogar auf einem Tage zu
Innsbruck ein Noutralitülsbüiidniss zwischen den baierischen Fürston

und den zehn Orten entworfen worden3); als aber der

Abrede gemäss zwei Boten von Seile Baiorns auf dem ihnen

1) Lichnowsky 8. Heg. N. 981.

2) 1487, Juni 4. Togs -Abscb. 3' 8. 207, a

3) 1487. im August. Tugs.-Absch. 3* S. 27(i, N. 807.
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anberaumten Tage zu Zürich, 15. Sept., erschienen, mussten
sie, da nicht alle Boten der eidgenössischen Orle mit Vollmacht
in ihrer Sache versehen waren, auf spätere Tage verwiesen
worden1). Mehr als ein Jahr vcrfloss, ehe die baicrisclien
Herzogo unter dem Eindruck der zwischen den Löwlern und dem
schwäbischen Bunde schwebenden Unterhandlungen und im
Gefühle zunehmender Unsicherheit die Verhandlungen mit den

Eidgenossen wiederum aufnahmen, die unterdessen durch den
Pfalzgrafen Philipp, der nicht nur schriftlich bereits im Okt.
1488 die eidgenössischen Oilc um eine Antwort auf das
Begehren der baierischen Herzoge ersucht2), sondern auch durch
eigene Boten im folgenden Jahre nach Krallen gegen den
schwäbischen Bund gewirkt halle 3), cinigerinassen wenigstens
in Erinnerung erhallen worden. Anfangs etwas langsam
betrieben, ward die Sache hauptsächlich durch die Bemühungen
zweier Bolen, des Dr. Hux und tles all Bürgermeisters von
Botweil1), trotz der Anstrengungen dos schwäbischen Bundes,
ihre Pläne zu vereiteln, zum Abschlüsse gebracht, auf einem
Tage zu Luzern, 16. Aug. 1491r>). Das auf 5 Jahre zwischen
Philipp, des hl. römischen Beiches Erztruchsess und Churfürst,
den Herzogen Albrechl und Georg und den gemeinen Eidgenossen

tles „allen grossen puntls ober tütschen landen"
abgeschlossene Bündniss•) beruhte durchaus auf dem Entwurf des
Jahres 1487: es war ein blosser Neulralilütsvcrlrag. Beide
Theile verpflichteten sich, einander Sicherheit in Handel und
Wandel, Kauf untl Verkauf zu garantiren, den beidseitigen
Feinden keinen Vorschub zu gewähren. Streitigkeiten unter
sich vor einem Schiedsgericht, tlie zwischen Privatpersonen

1) Tugs.-Ah.sch. 8" S. 278, h.

2) Tags.-Absch. 3' S. 803, g.
3) Vergl. Sogessor, dio Beziehungen der Schweiz zu Mathias Corvllllis S. 50, Noto 2, nach

Liizernor liathabuoh VU, 1. 1480, Mittwoch nuch Ueinlniscoro.
4) Am 23. Mai niithigtou unglcicho Instructionen der Boten zu neuer Vertagung. Tugs.-

Absch. 3' S. 381, li. Hauptsächlich unf Drangen des Dr. Hus entschloss man sicli am 30.
Ma! zu Luzern, den Entwurf des Bündnisses nochmals heimzubringen; als Antwortsfrist ward
St. Johann bestimmt. Tugs.-Absch. 'S 8. 380, d.

5) Tags.-Absch. :i' S 301, r.
(1) Die vom 28. August 1401 dutlrte Biludiiissiirkunde Ist abgedruckt Tugs.-Absch. 3' S. 731 ff.
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vor den natürlichen Gerichlen zu vertragen. Durch eine unter
demselben Datum ausgestellte Urkunde1) verpflichteten sich

überdiess die Herzoge, jedem der acht Orte alljährlich 200

rhein. Gulden zu e.ncr „Erung" zu bezahlen.

Auch der schwäbische Bund war indess nicht müssig
geblieben, sondern hatte gleichzeitig mit den baierischen

Herzogen seine Unterhandlungen mit der Eidgenossenschaft wieder
begonnen. Wie auf einem Tage zu Hall, 10. Januar 1491*),
bestimmt worden, erschien am 1. August d. J. eine Botschaft
der Verbündeten vor den zu Zug versammelten Abgeordneten
der eidgenössischen Orte J), um sie neuerdings zum Anschlüsse

an den schwäbischen Bund aufzufordern, da doch derselbe zu

Nutz und Frommen des Landes, wie der der Eidgenossen,
weder gegen diesen noch gegen Jemand anders geschlossen

sei'). Ausserdem war ihr, wie natürlich, der Auftrug
geworden, der Verbindung der eidgenössischen Orte mit Baiern

entgegenzuarbeiten. Die beiden Bolen versprachen sich für
ihre Bemühungen tlen besten Erfolg. „Wilhelm von Neuneck
habe gemeldet", schreibt der Hauptmann der Bitter, Graf
Haug von Werdenberg, an Wilhelm Besserer, der Städte

Hauptmann"), „tlass sie gut aufgenommen worden; man habe

ihnen Hoffnung gemacht, dass tlie Oberen, an die man die

Vorschläge bringen müsse, den Bund annehmen würden. Aus
der baierischen Einung werde diessmal und, wie zu hoffen,
auch später nichts worden." Wir sahen, wie sehr sie sich

täuschten. Nur wenige Tage nachher erfolgte der Abschluss
der „baierischen Einung", wählend der schwäbische Bund auf

1) Tugs.-Absch. 3' S. 782 If. Hell. 2h.

2) Abschied des Tages zu Hall 1401, .lun. 10, bei Klilpfel, Urkunden 1. 8. 04. Abgcsuiidto

waren Wilhelm von Neuueck I illius Scbad von lliberacb. Wiederholt wurde der
Beschluss auf einem .Mitte Juni abgehaltenen Bundestag zu ltotuiiburg a. d. Tauber (vrgl. Klupial
Urkunden 1. 8. 118 tlruf lieg von Werdouberg un Willi. Besserer), obgleich iu dem'von

Klilpfel a. ii. O. S. 114 angeführten Clrculure Besserem un die BuudesstUndc vom 22. .lull d.J.
(unrichtig hui Klilpfel 22. Juni) die bezügliche Angabe fehlt.

3) Tags.-Absch. 3' 8. 380, s.

•i) Die Instruction der Boten lat milgelheilt von Heller, fränkische Studien im Archiv für
Kunde österreichischer (leschichtsijuelieii 7. S. llfi IT,

5) 1401, 7. Aug. hei Klilpfel Urk. l. S. 118.
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neue Schwierigkeiten slicss. Schreckhafte Dinge wurden
berichtet. Die Anwälte des schwäbischen Bundes und des
römischen Königs hätten ollen es ausgesprochen, ihr Herr wolle
es unternehmen, eine Eidgenossenschaft mit Uneinigkeit und
Krieg zu zerstören. Welsche Hülfe sei ihm dazu gewiss1).
Zu wiederholten Malen vernahm man, die Herren und Edlen
werben Bettler und Aussätzige, um durch sie in tler Schweiz
Feuer einlegen zu lassen8). Es ist klar, dass die am 13. Okt.
auf einem Tage zu Luzern, weil nicht alle Bolen Vollmacht
hüllen, in tlie Behandlung dieser Sache einzutreten,
ausgesprochene Vertagung einer Ablehnung gleich zu stellen ist3).
Dieser ganzen Stellung der schweizerischen Orte zum
schwäbischen Bunde sowohl, als zu dem baierischen Herzog
entsprach ihre Hallung, als es endlich im Jahr 1492 zwischen
Albrechl und der Löwlcrgesellschaft zum Kriege kam. Jener
halte die Auflösung der Verbindung dor Löwler mit dein
schwäbischen Bunde gefordert, diese in ihrer Weigerung Hülfe
nichl bloss bei dein Bunde, sondern auch bei Kaiser Friedrich
gefunden, der dem Herzog wegen der Besetzung Begensburg's
zürnle. Friedrich ächtete ihn, bot tlas Beich gegen Baiern auf,
mit diesem auch die Eidgenossen¦*). Diese jedoch, deren Politik
einer Betheiligung um Kriege weder für noch gegen Baiern
gleich fern war, neigien naturgemiiss der Vermittlung zu. Bevor

aber noch irgend ein Schritt zu einer Inlercession, wie man

1) Ansholm 2 8. 82.

2) Die erste Nachricht hievon erhielten dio eidgenössischen Bolen auf dem Tugo zu Bo-
don, 1481, 28. Mai uns dem Vergiclit von vier gofungenon Bettlern, die erklärten, von Herrn v.
Ptirslcnlierg im Arlhorg zu UuherHngen II. s. w. gedungen zu soin. Tngs.-Abscli. 31 S. S8S, r.
Andere Bettler gosluudon wenigstens ein duss Ihnen der uümlichc Auftrug geworden, ohno
Naineii zu nennen. Togl.-Abseh 3* 8. 38«, a. Dor Verdacht Uel hauptsächlich uuf Maxlml-
millan, den (Irnfcn von Wirtemberg, die von Blumoiiock und Guroldsock a. a. 0. (Vergl. Tags.-
Absch. 3' 8. 8!l.i, v.)

3) Tttgs.-Absch. 3* S. M, o.
4) Abschied oder Hiithsclihig, welcher auf beider Fürsten Marggraf Friedrichs von Bran-

donhurg und (Iruf Eberharden zu Wllrtuinberg Verbesserung zu Urach fllrgeuommoii ist, d. d.
1482, 24. l'obr., hei Sattler, Gesch. Würtemb. mit. d. ürafon 5, Boilugo8: eino Botschaft soll
au den Kilnlg gesandt werden, „und dus ouch siner kön. May. duby entdeckt worde, Nachdem

dio kuysurl. Mny. die aydgenossen angefordert hall, wie mit ilcnou durch ain vorordnot
botscbafl mier schrifTtlichen zum friichtbailichston zu handeln sy, damit sie dein Kayser und
ouch siner kiin. Mity. nlT sollich uffbott hllif tun" u. s. w.



102 Die Beziehungen der schweizerischen Eidgenossenschaft

sie in Aussicht genommen (11. Mai), geschehen, war es
Maximilian gelungen, tlie streitenden Parteien zu vereinen.

Fragen wir nach der Bedeutung des schwäbischen Bundes
und der mit ihm in irgend welchem Zusammenhang stehenden

Unterhandlungen für die Geschichte tler Loslrennung der
Schweiz vom Beiche, so müssen wir dieselbe vor allem darin
erbliclven, dass ein, wenn auch unklares und in der
übertriebenen Weise furchtsamer Leichtgläubigkeit sich äusserndes
Bewusstsein tler Pläne, welche Maximilian der Eidgenossenschaft

gegenüber verfolgte, in den Massen dos Volkes erweckt
wurde. Friedrich freilich und Maximilian haben slets versichert,
dass sie nichts Feindliches gegen die eidgenössischen Orte
beabsichtigten und der schwäbische Bund selbsl hat jene Behauptung
bekräftigt. Insofern liegt auch derselben Wahrheit zu Grunde,
als es sich nicht um Störung oder Vernichtung der in der
Eidgenossenschaft bestehenden staatlichen Verhältnisse mit
Wall'engewalt handelte. Dass aber die Vereinigung der
Schweiz mit dem Bunde ein Heranziehen derselben zu den

durch die habsburgische Politik erstrebten politischen Zwecken
und eine engere Verbindung der beidseitigen Interessen zum
Ziele halle, liegt deutlich vor. Dem Volke dagegen erschien
der Bund in feindseliger Absicht gegen dio Schweiz gerichtet,
erregte seinen Argwohn, sein Misstrauen im höchsten Grade.
Daraus erklärt sich die ganze Haltung der Eidgenossen in diesen

Jahren. Sie weisen tlie Anerbietungen des schwäbischen
Bundes beharrlich zurück verbinden sich dagegen mit dessen

erklärtem Gegner. Sie sind es, an die sich die süddeutschen
Städte wenden, die vom Kaiser zum Anschluss an den
schwäbischen Bund aufgefordert, für sich und ihre Selbstständigkeit
fürchten. Wir konnten bereits bemerken, wie Wangen und
Buchhorn aus ihrem Bürgerrechte mit Zürich und Sl. Gallen
Schwierigkeiten gegen die Erfüllung kaiserlicher Befehle
herleiteten ¦). Einen noch entschiedeneren Halt fand die Stadt
Botweil bei den eidgenössischen Orten, die schon seit dem

1) Vorgl. oben 8. 80 Nr. 1.
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Jahr 1463, wo ihre Streitigkeiten mit dem Grafen Eberhard im
Bart von Wirtemberg sie zu diesem Schritt bewogen, mit den

Eidgenossen in Bündniss1), nun von Friedrich bei Strafe
aufgefordert, dem schwäbischen Bunde beizutreten, die
eidgenössischen Orte um Balh bat; nur mit ausdrücklichem
Vorbehalt ihrer Verbindung mit den eidgenössischen Orlcn sollte
sie beitreten, war die Antwort2), an die sich das auch später,
als die Aufforderung des Kaisers sieh wiederholte, erneuerte
Versprechen knüpfte, falls sie der Weigerung halb befeindet

würde, sie nicht verlassen zu wollen. Dieselbe Abneigung
gegen den vom Kaiser verlangten Beitritt zum schwäbischen
Bunde tritt uns auch als ein Beweggrund in den Unterhandlungen

entgegen 3), die von den Bischöfen von Slrassburg und
Basel, den Städten Slrassburg, Kolmar, Schleltstadt und Basel,
der sog. niederen Vereinigung, seit dem Jahr 1491 mit den

schweizerischen Orlcn über Abschluss einer Verbindung, wie
sie schon einmal im Burgunderkrieg bestanden, geführt wurden.

Aber auch bereits in andern ihr Verhältniss zu Kaiser

1) We BtlndnlBSurkundo ist abgedruckt bei Tsebudl, Chron. llolv. 2 S. 207. Uns Bliiul-
lilss, bereits Im .1. 1174 (4. Aug.) auf lfi Jiihro erneuert (vergl. Huckgobcr, üusch. v. Rottweil

II., 2, S. 2t:>). ward ohne ullo Vorlinderung im J. 1190 auf weitere 15 Jahre erstreckt :

Tags.-Absch. 3' S. 37h, u.

2) Luzern 1488, 11. April, Tugs.-Alisch. 3' 8. 288, b.
3) Den ersten Antrug nuf Erneuerung der alten Verbindung stellten am 1. August 1491

Stnuaburg, Colinar und Schlottatadt (Tugs.-Absch. 'S S. 38:1. t); bereits um f. Oct. d. J. nahmen

ihro und der Bischöfe von Strassburg und Basel und dor Stadt Basel Boten einen
Entwurf zu einem Vertrage mit Hieb heim (a. u. 0. S. 3!l(i, t.). Zum Theil diu ZUgoruug Uri's,
sich für die Verbindung zu orklliron (S. 388, c; 4(17, g), zum Thoil dio Festsetzung eines
Artikels des Entwurfes, uu dosBen ursprünglicher Fassung dio Eidgenossen zuerst Anstoss

gonnmmen (S. 401, e), schoben dio Suche hinaus, so dass erst um 5. Jim! 1482 Alle ihre Bin.
wllllguiig zur Verbindung gaben (S. 408, b), deren nunmehriger Entwurf nm 28. Juni dto
Boten mit sich heimbrachten (8. 412, o). An dem zur entscheidenden Antwort festgesetzten
Tage (BartholoiuSi) erklärte Strassburg in seinem, des Bischofs und Scbloltstadts Nnmen
seinen Beitritt (S. 417, o). Bischof und Stadt Basol zögerten, bis das Ansinnen dos Kaisers, dem

schwäbischen Bunde binnen Monatsfrist beizutreten, auch sio bowog, um eine Verbindung mit
don eidgenössischen Orten michziiHiichen um 8. Oct. 14U2 (8. 421, b). Ihr Bedenken führte zu
einem neuen Entwurf, lu dein mau den schon früher geänderten Artikel, die llüllb betreffend,
nun ganz wegliess (S. 42>, h), und dein nun auch der Bischof von Strassburg am 23. März
1483 (8. 43.1, g), dor sich frülior von dor Angelegenheit etwas zurUckgozogon hatte (8. 42t), h;
431, r) beitrat, nachdem schon um 4. März dio vier Städte und dor Bischof von Busel zugesagt

(8. 431, r). Dor dolliiitivo Abschluss erfolgte am 14. April 1483. (8. 488, N. 480, d.)
Dio Itückslcht uuf den schwäbischen Bund zeigt sieh, unsser wie bereits angeführt boi

Basel (a. u. O. 8. 421, b), bei Strassburg (8. 117, 1) als massgebend.
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und Beich directer berührenden Fragen sehen wir die benachbarten

Orte sich an die Eidgenossen wenden, nach deren

Benehmen ihr Verhalten richten. So verlangten Schaffhausen. von

dem Friedrieh Beilrag zur Türkeiihülfc (i486) und Zuzug in

seinein Kriege, mit Albrecht von Baiern begehrte1 (1492), so

Abt und Sladl Sl. Gallen und Appenzell, die der Kaiser zum
Besuch des Reichstages gemahnt2), so Botweil in Stcucran-

gclegenheiten 3) der Eidgenossen Balh. Diese selbsl halten sich

in jenen Jahren immer mehr von einer Bclhciligung an tlen

Boichsangelegcnhcitcn zurück. Die Reichstage, zu denen sie

eingeladen, werden nur von einzelnen Orlcn besucht4); die

Aufforderung zum Zuzug5), zur Gestaltung der Anwerbung
von Söldnern11) wird abgelehnt; höchstens erklärt man sich zu

Vermittelungsversuchen bereit. Weiler wollten sie sich dorn

Beiche nicht verpflichten, meinten damals die Luzerner7);
denn das Haus Oesterreich sei den Eidgenossen nie von grossem
Nutzen gewesen und der Kaiser habe slcis sich beflissen, die

Eidgenossenschaft zu verfallen und unter sich zu bringen.
Für die Zukunft war diese Stimmung in zweifacher

Hinsicht bedeutsam. Sic erschwerte vor allem Maximilian seine

Verhandlungen mit den schweizerischen Orten; sie ist namentlich

bei der Würdigung der Stellung der Schweiz zu den Wonnser
Bcichsrcforinen vom Jahre 1495 mit in Anschlag zu bringen.

1) Tags.-Absch. 3' S. 238, d und 212, g. Ferner S. 40:1, h.

8) Tiigs.-Absch. 31 8. 308, u.

3) Tugs.-Absch. 3' 8. 281, in.
4) 1488 forderte der römische König die Eidgenossen auf, dou mich Spelor ausgeschriebenen

Reichstag durch cluo Botschaft zu böslichen, um dos Kolchos Wohlfahrt burathon zu

helfen: Tugs.-Absch. 3' 8. 308, 1. — 1189 inuhneii der Kaiser und dur König die Eidgenossen

zum Besuche des UolcliBtages zu Frankfurt: Ansholni 2 8. 13. Bern allein leistet der

Mahnung Folgo, u. a. O.

5) Im Julir 1488 mahnt Kalsor Friedrich hol liörhstor kulsorilclier Majestät (lowult alle

Ständo und Verwandte des Kolchos, auch gemeine Eidgenossen zu llottung dos römischen

Königs in die Niederlande zu ziehen: Tags.-Absch. 3' 8.290, li. Vrgl. Anshelm 2 S. 4; Tags.-

Absch. 8' 8.288, d; 289. p.)
6) Bei dor Noto 4 erwähnten Gelegenheit forderte 1189 Maximilian von dou Eidgenossen

Söldner, diu ihm aber abgaschlugen wurden: Aiishelin 2 S. 13. — Im Jahr 1492 bittet dor

König um COOO Mann HUlfstruppen gegen Frankreich; sie wurden abgeschlagen, dugogen eine

Vermittlung in Aussicht genommen: 'l'ags.-Abscb.*3' 8. 413, c.

7) Hern au Zürich 1187 Samstag vor St. Katluirlnoutag (21. Nov.) bei Aiisholm 1. 8. 414.
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Dann aber musste sie mit Notwendigkeit dein französischen
Hofe bei seinen Umtrieben in der Eidgenossenschaft gegen
llabsburg und das Beich den grössten Nulzen leisten.

Während diesen Unterhandlungen und den damit in mehr
oder minder engem Zusammenhang stehenden Ereignissen
hallen aber auch die Verhandlungen Maximilians durch die
am 16. März 1490 durch den Erzherzog Sigisinund vollzogene
Abtretung seiner sämmtlichen Länder an seinen Vetter1) einen

Umschwung und eine andere Bedeutung erhallen. Maximilian,
der so in das Habsbürgisebe Erbe eingetreten, war bestrebt,
den Mächten gegenüber, mit denen Sigisinund in Verbindung
gestanden, diese fortzusetzen und zu erneuern. Wie er dem

schwäbischen Bunde gelobte, ihm gegenüber ganz dieselbe

Stellung einnehmen zu wollen, wie sein Votier vor ihm, und
dessen Versicherung empfing, die Einigung, die er mit dem

Erzherzog eingegangen, auch an dessen Nachfolger halten
zu wollen*); so verkannte der römische König tlie günstige
Gelegenheit nichl, welche ihm tliesc Uebergabe darbot, um auch

mit den schweizerischen Eidgenossen, denen er bereits im
März d. J. seinen Regierungsantritt in den österreichischen
Landen angezeigt3), die Unterhandlungen wiederum ernstlich
zu erneuern, die zwar nie gänzlich aufgegeben, doch in den
letzten Zeilen äusserst lässig betrieben worden.

Weniger Geneigtheit aber als bei dem schwäbischen Bunde
fand Maximilian bei den schweizerischen Orten, als er im Juni
d. J. unler Hinweisung auf die rühmende Anerkennung, die
der Erzherzog den Eidgenossen gezollt, in dessen Fusstapfen
zu treten sich anerbot 4). Zum Theil neue Hindernisse, zum
Theil dieselben, die ihm schon früher in den Weg getreten,
stellten sich seinen Bemühungen entgegen.

1) Lichnowsky 8, Ueg. K. 1370.

2) Lichnowsky 8, Heg. N. 1383, 13*1.
3) Missiv Maxtiuiluus uu die Eidgenossen vom 27. März 1190, hol Anshelm 2 8. 50 ff.
4) Tugs..Absch. 3' 8. 851, d.
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Es war vor allem die ungünstige Stimmung, welche die
Streitigkeiten zwischen dem Grafen Georg von Sargans-Werdenberg

und dem Kaiser Friedrich bei einigen Orten hervorgerufen

hatten. Der') Entschluss, dein Erzherzog Sigismund seine
Dienste zu widmen, hatte den Grafen Georg, der schon früher,
noch zu Lebzeiten seines Bruders Wilhelm, in einem Bündnisse

mil Schwyz und Glarus Sicherheil vor den benachbarten,
ihm feindlichen Gliedern der Bünde in Bhätien gesucht,
bewogen, seine Grafschaft Sargans mit allen ihm darauf zu-
slchenden Beeilten den sieben eidgenössischen Orion (ausser
Bern) zu verkaufen gegen 15,000 Goldgulden und das Stadium!

Landbürgerrecht in den Sladt- und Landgemeinden (1483)2).
Bis zum Jahre 1488 blieb demnach Graf Georg am erzherzoglichen

Hofe einer der vertrautesten Bäthe Sigismunds; hier
gehörte er zu jener Partei, die sich der Herzog Albrecht von
Baiorn zu bilden gewusst, und somit zu denen, die im Jahr
1488 die unklugen Anträge, welche Kaiser Friedrich tlcm
Erzherzog damals bezüglich tler Uebergabe der österreichischen
Ländcreien machen liess und die Sigismunds äiissorsle
Entrüstung hervorriefen, schlau zu benutzen wussfen, um durch
die Verbreitung des Gerüchtes, der Kaiser gehe mit dem Diane

um, ihn sammt seiner Gemahlin vergiften zu lassen, den
Erzherzog noch mehr für Baiern zu gewinnen Bei der politischen
Tragweite dieses Schrittes ist es begreiflich tlass Friedrich
auf's entschiedenste eingriff. Mit den Grafen von Kirchberg,
Thicrstein, Fürstenberg, ticin Herren von Zimmern u. A. ward
auch Graf Georg von tlen durch jenen berufenen Fürsten und
Herren verurlheilt und von Friedrich wegen Majeslütsver-
brechen und Felonie in des Beiches Acht und Aberacht
erklärta). Der Graf, unter Berufung auf sein Bürgerrecht mit
den sieben Orten, wandte sich an diese, nicht bloss über die

1) Eino ausführliche Oarslellung der liier zu berücksichtigenden Verhältnisse gibt Vu-

notti, Beschichte der Grafen von Montfort und Werdenberg 8. 352 ff. und einzelne
Ergänzungen duzu Hidber, lieber die tiefem Ursitchou dos Burgunder- und Schwubcükricgcs 8. 21 If.

2) Urkunde der sieben Orte vom 2. .'an. 1483 bei Hidber a. a. 0. 8. 89, Beilage A.
3) Chmel, Kog. Frid. N. 8205, 1488, 8. Jan., Innspruck (vergl. N. 8108 v. 1487, fl. Oct.).
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Acht, in die er gefallen, sondern auch darüber sich beklagend,
dass die österreichischen Bäthe seiner Gemahlin das ihr vom
Erzherzog durch eine förmliche Urkunde Geschenkte wieder
entzogen hallen').

Die eidgenössischen Orte, welche auf die Klagen des
Grafen hin beschlossen hatten eine Bolschaft an den Erzherzog

abzusenden*), erlangten nun zwar von diesem die
Zusicherung, jenem um seine Forderung zu Bechl sieben zu
wollen, ohne Bücksicht auf die Acht, die kein llinderniss
bilden solle3). Gleichwohl blieb diese Zusage ohne weitere
Folgen'), und es bedurfte einer neuen Verwendung der
Eidgenossen, die zu gleicher Zeil dem Grafen Georg eine
Empfehlung an Papst Innocenz VIII. ausstellen Hessen, damit er
sich von der Acht befreie5), um die österreichischen
Botschafter zur Wiederholung jenes früheren Versprechens und
den Erzherzog zu weil eren Verhandlungen zu bewegen. Es
gelang den Orten, so geringe Neigung zur Ausgleichung Sigismund

auch zeigte, einen Anlass zwischen ihm und dem Grafen
Georg zu Stande zu bringen"), tler freilich keine grosse Be-
deuiung hallo. Es zauderte der Erzherzog mil dessen
Anerkennung, Hess die ursprünglich ihm dazu eingeräumte Frist
sich verlängern '), während die Eidgenossen, vor allem Schwyz
und Glarus, dem Grafen ihre Hülfe zusicherten, wenn Sigisinund

die Anerkennung verweigere"), — Graf Georg seiner-
scils durch den Anlheil, tlen er als Schiedsrichter zwischen

1) M88, 19. März. TagD.-Absoii, 8' 8. 288, a.
2) 1188, 1». März. Tags.-Absch. 3' S. 288, a; vgl. 8. 287, n,
3) 1488, 10—24. Juni. Tags.-Absch. 8' 8. 285, o.

4) Tugs.-Absch. 'S S. 300, u Graf Gourg beklagt sich, dnss Ihm das Kocht vorsagt werde.
5) 1488. 18. Aug. Tags.-Absch. 3' S, 300, c.

fl) Zu Luzern 1489, Juni 80.: Lichnowsky, 8 ltog. 1285. Als Stroltobjoctoworden daselbst
genannt: Klicksliindlge Provisionen, Auszüge der Pflege Lundegg, Erfolgung soluos zu
Innsbruck und sonst Im Lando habenden Gutes (vergl. Tags.-Absch. 3' S. 322, x.)

Eine zweite Vermittlung erfolgte ebenfalls zu Luzern 1489, 18. Supt., durch dio eidgenössischen

Boten: Lichnowsky 8 lieg. 1309, auf dio sich wohl Tags.-Absch. 3' 8. 330, n buzloht.
Als Belohnung für ihre imi dlosor Angelegenheit angewandten Milbe erhielten die

Eidgenossen von Sigismund 1000 II. rhoiu. Lichnowsky 8 lieg. 1310.
7) Tugs.-Absch. 31 8. 32(i, u; 317, c.
8) Tugs.-Absch. 3' S. 330, n.
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den am st. gallischen Klostcrbruch hclheiligfcn Parteien für
schweizerische Verhältnisse an den Tag legte1), tler Theil-
nahme der eidgenössischen Orte sich immer mehr zu versichern
wussle.

Der Antrag, den der römische König, nachdem die
österreichischen Erhlandcr an ihn übergegangen, um diese Zeit den

Eidgenossen stellen liess, halle nun zunächst tlie Folge, tlass

man tlie Bereitwilligkeil des Königs zur Beilegung jenes Handels

zu benutzen suchte und erklärte, aufsein Anerbieten nicht
eher Antwort geben zu wollen, als wenn die Sache des Grafen

Georg geschlichtet seia)
Hiemit verband sich unmittelbar eine zweite Angelegenheit,

welche schon seit einer Beihe von Jahren ein Gegenstand

des Streites zwischen den Eidgenossen und Oesterreich

gebildet, — tlie Frage nach tler Stellung der vier Slädte am

Bhein zu den schweizerischen Orlcn.
Wie wir oben erwähnt, war durch tlen Vertrag vom 9.

Juni 1483 die Aufhebung der Erbvcreinigting zwischen dem

Erzherzog Sigismund und den Eidgenossen bestimmt, — die

ewige Building aber und somit der die Verpflichtung jener
Studio den Eidgenossen gegenüber enthaltende Artikel als zu
Bechl bestehend anerkannt worden3). Ein im folgenden Jahre

zwischen den beiden betheiligten Parteien abgeschlossenes
Uebercinkommen halte dann die Eidesleistung, die damals halle
stattfinden sollen, um fünf Jahre hinausgeschoben').

Maximilian zeigte sich äusserst bereit, den Wünschen der

Eidgenossen zu entsprechen. Am 24. August 1490 kam es

zwischen seinen Boten und denjenigen tler eidgenössischen

1) Er bogegnet uns als Schiedsrichter: 1) bei der Vermittlung zwischen don vier
eidgenössischen Orten und Appenzell 1 'DO, 10. Febr.: Zellweger, Gesch. d.appenzell. Volke«, Urk.

II. 2 8. 180 If. — 2) Bei der Vermittlung zwischen don vlor Orten und St.Gallon: Tags.-Absch.

3' S. 340, Nr. 87i'.—3) im Schiedsgericht zwischen Abt und Convent und dor Stadt St.Oallon:

Tags.-Absch. 8' 8. 842, u.

2) 1480, 21. Juni: Tags.-Absch. 3' S. 854, d.

.1) Oben 8. 81. Nr.
4) 1181, 22. Nov., Tags.-Ahscli. 3'S. 197, o: os soll die Eidesleistung lilnnusgoschobon worden

gogon einen Itevers. Dieser Ist abgedruckt: Tags.-Absoh. 3' 8. 198. Noto zu o: dat.

Inusbr. Freitag vor St. Cathorlnatag (19. Nov.) 1481
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Orte zu einem Entwurf, tler in sechs Punkten die Beilegung
der Streitigkeiten verhiess. Die Waldstätte sollten entweder
bis Weihnachten den Eidgenossen schwören, oder aber von
diesen gegen eine vom König zu erlegende Summe von Eid
und Oeil'nung losgesagt werden (Art. 2). Von der beidseitigen
Annahme des einen oder andern dieser Vorschläge wird die

Ausbczahlung der von den königlichen Bolen zur Befriedigung
der Ansprüche des Grafen Georg mitgebrachten 4400 Gld., die
unterdessen bei Luzern hinterlegt werden (Art. 1), einerseits
und tlie Aufnahme Maximilians in die ewige Bichiiing (Art. 5)
anderseits abhängig gemacht'). Maximilian entschloss sich

zur Annahme tles zweiten Theils jener Alternative : er erklärte
im Oktober d.J., dio vier Slädte von ihren Leistungen an die
Eidgenossen lösen, ausserdem den Artikel, der die eidgenössischen

Orte zu llülfclcistung an Oesterreich verpflichtete und

gegen den, wie es scheint, sich Bedenken erhoben, beseitigen,
den Eidgenossen, wie sie. begehrt (Entwurf Art. 6), ihre
Privilegien bestätigen zu wollen, und bevollmächtigte seine
Gesandten, darauf hin abzusebliessen *).

Auf Grundlage dieser Zugeständnisse scheint nun
entweder schon auf diesem Tage, oder, was wahrscheinlicher
ist, erst auf der folgenden Tagsatzung zu Luzern (17. Nov.)
der Entwurf zu einer Vereinigung entstanden zu sein3), für
den es nun galt, die Bcistimmung der eidgenössischen Orte zu
gewinnen.

Die Bereitwilligkeit dieser war von Anfang un gering.
Der Eindruck, den die Gründung dos schwäbischen Bundes

hinterlassen, das Missiraucn gegen tlas Haus llabsburg, das

sie hervorgerufen, die erschreckenden Gerüchte, die eben
damals die Eidgenossen beunruhigten, Und mit denen in Verbindung

man Maximilians Namen nennen hörte, tlie Bemühungen
Baierns — dies alles wirkte hemmend. Dazu kam ein Zwist
unter den Orten selbst. Im April 1491 mahnten Uri untl Schwyz,

1) Tags.-Absch. 3* 8. 302, hli.
2) Tugs.-Absch. 31 8. 870, bh.
3) Tags.-Absch. 3' S. :!73 (N. 402) h.
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die nebst Glarus sich stets fern hielten, Luzern, das sich zur
Verbindung mit dein römischen König herbeilassen zu wollen
schien, kraft ihrer Bünde davon ab '). Durch das ganze Jahr
zog sich der Streit, den man, wie es die Bünde bestimmten,
auf schiedsgerichtlichem Wege beizulegen sich bemühte,
hindurch''), noch den Anlang des folgenden erfüllend, und nö-
Ihigle, trotz dem, dass Maximilian, für den die Gewinnung der
Eidgenossen in seiner damaligen Lage äusserst wünschenswert!)
war. im September 1491 sein Gesuch, den Abscliluss der
Vereinigung zu beschleunigen, wiederholte8), die Angelegenheit
selbst auf der Tagsatzung im Februar 1492 neuerdings zur
Sprache gekommen4), —¦ zur Aufschiebung einer definitiven
Entscheidung.

Von nicht geringerer Bedeutung als diese aus der Stellung
der schweizerischen Eidgenossenschaft zum Beiche
hervorgehenden Verwicklungen war, wie schon früher, so auch in
diesen Jahren der Einfluss des französischen Hofes.

In der Politik, die Karl VIII. den Eidgenossen gegenüber
verfolgte, macht sich zu Anfang des Jahres 1491 ein
Umschwung beincrklich. Hatte früher die Begentschaft im
Gefühle ihrer Sicherheit es verschmäht, mit den eidgenössischen
Orten, die von dem schlau berechnenden Ludwig XI. errichtete

Verbindung und Pension beizubehalten und forlztibczahlen
und durch ihre wenig freundliche Hallung den Eidgenossen
selbsl Anlass zu lebhafter Besorgniss gegeben, so geschah
nunmehr von Seilen des französischen Künigs selbst*der ersle
Schrill zu einer Erneuerung der allen Vereinigung, wie sie

1) Tugs.-Absch. 3' S. 382, 11.

2) Du die Zugesetzten lu ihrem Urtheil zerfielen, entstand Streit liber die Wahl dos

Obmanns, den Schwyz und Uri dein Laut der Blinde gemäss aus Unterwühlen wühlen wellton,
während Luzern zuerst Zürich, und wenn man auf keinen von dort sich einigen könne, Hern,
Unterwühlen, Zug, Frelbiirg und Solothurn der lleilie nucli vorschlug : Tags.-Absch. 3' S. 899,

N. 425, u. Diu Übrigen Orte suchten zu vermitteln (a.a.O.), Indem sie theils die streitenden
Orte buton, iliron Span den fünf andern anzuvertrauen : Tugs.-Absch. 3' S. 401, I; theils Lu-
zorn zu bewegen sieh bemühten, den Obmann uns Unterwühlen zu nehmen : Tags.-Absch. 8'

S. 416, k. Jonor Versuch scheint an der Weigerung um Schwyz gescheitert zu sein (a.a.O.).
Ueber (Ion Erfolg dos letztem fühlen nähere Angaben.

3) Tags.-Absoh. 3' S. 392, f. Vergl. 8. 395, p.
4) Tiigs.-Abseh. 8' S. 402, 1. Vergl. 8. 401, z.
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unter seinein Vater bestanden1). Es unterlieg! keinem Zweifel,

dass Karl damals schon mit seinen Plänen gegen die
Bretagne beschäftigt, dadurch seinem Gegner Maximilian eine

krallige Hülfe zu entziehen hoffte. Doch halte die Abneigung
gegen tlen römischen König in der Schweiz noch nicht in dein
Maasse Platz gegriffen, um ein so deutlich gegen denselben

gerichtetes Bündniss einzugehen. Wenn sie auch insofern
Karl zu Anfang hülfreich entgegenkam, als man sich äusserst
willfährig zeigte, mil ihm in Verhandlungen zu treten, von
denen man sich selbst den grössten Nutzen versprechen zu
dürfen vermeinte, so wurde doch, obschon tlie Orte zu
wiederholten Malen im Laufe dos Juni zu Bern tagten •) und mit
der französischen Botschaft über die Errichtung einer
Vereinigung unterhandelten, von beiden Seilen nichts Entscheidendes

ausgerichtet. Hauptsächlich über den Artikel, der die
Vorbehalte enthielt und zu dem die Franzosen einen Zusatzartikel

vorschlugen, den die Eidgenossen anzunehmen ablehnten3),

war tlie Einigung nicht möglich. — Mehr als blosse

1) 1491, 7. März. Tugs.-Absch. 3' S. 378. 11.

2) Es llogeii zwei bezügliche T'agsatzungH-Ashschiuda vor: dor eino vom 1. Juni, der
andere vum 12. Juni. Anshelm 2 8. 75 kennt ebenfalls nur zwo! Tage, setzt aber den letzten
„uf ubu einen den letzten Brächet**, also auf den 89. Juni, was damit im Zusammenhange zu
stuben scheint, dass.nach dem Abschied vom 12. Juni (Tags.-Abscb. 3' S. 387, b) ein neuer Tilg
in dieser Angelegenheit uuf dop 20. Juni angesetzt ward, dessen Acten aber iu den Tugs.-
Ahsch. fehlen. Ferner scheint Ansholm anzunehmen, duss uuf den von ihm genannten zwei
Tagen nur mit dem lliseliof von Moiitnlhun und Anton Luiueth verbandet! worden sei, dio
hehle eher erst um 12. Juni ihro lleglallliiguiigsschreibon uls königlich französische
Botschafter überreichten. Wir glauben somit nicht zu Irron, wenn wir annehmen, duss drei Togo
iu dieser Sache abgeholten wurden: am 1., 12. und 20. Juni, sämmtliclic zu Hern.

3) Wie ans Tiigs.-Abscb. 3' S. J87. d. erhellt, wollte die französische Botschaft zuerst gar
keinen Vorbehalt zugestehen, während die Eidgenossen den l'upst, dus liulcll und ihre
früheren ltilnde nicht preiszugeben geneigt waren. Später entspann sich mit der um 12. Juni
neu eingetroffenen llotscliuft der Streb darüber, dass dio Franzosen dem Artikel der Vorbehalte

dio Bestimmung anzuhängen suchten, duss diu eidgenössischen Orte gegen dio von
ihnen vorbebalteiieu Mächte dem friinzosischen König n u r zur Vertlioidigung, gegen ullo
lindern, nicht indem Vorbehalt Begrifi'oiion aber zu Angriff und Yortheldlgiing verpflichtet
sein sollten. (So sind dio von Anshclin 2 8. 70 angeführten Worte: voi-bohulteu: uIho duss

sio dein Kling ii. s. w. zu verstehen, lu Betreff derer wir durchaus nicht mit der Bohtiuptttiig
der beiden Herausgeber (u. a. O., Note '), dass lu donselhen Einiges dunkel sei, uns
einverstanden erklären können). Dänin zerschlug sieh .für dlosenuü diu Verbindung. „l.iosseut dio

Bottschuft, so bio nit ti'wult luitte, zu Ihrem Küng heimfuhren, von ihm Antwort zu erwarten."

Anshclin 2, 71!.
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Phrase ist es, wenn Maximilian die ablehnende Antwort der
Schweizer, dem in ihnen lebenden Bewusstsein der Verwandtschaft

mit dem Beiche und mit ihm dem Könige zuschrieb ').
Noch immer hielten die Sympathien für das Beich und
Maximilian denen für Karl und Frankreich das Gleichgewicht. Am
deutlichsten zeigte sich diess, als das Vorgehen des
französischen Königs gegen tlas Herzogthum Bretagne in der letzten
Hälfte tles Jahres 1491 Maximilian zur Kriegserklärung nölhiglo.
Bemüht der Hülfe des Reiches des schwäbischen Bundes gegen
Karl sich zu versichern, halte der römische König im Juli
1492 die Eidgenossen auf einen Tag nach Konstanz berufen.
Von sämmtlich en Orten waren Abgeordnete eingetroffen.
Allein die Verhandlungen blieben ohne Besultat *). Maximilian
verlangte schnellen Abschluss der Vereinigung: dazu hallen
sie keine Vollmacht, erklärten die eidgenössischen Bolen; or
begehrte 6000 Mann auf li Monate in Sohl; das möchte aus

mancherlei Gründen dei' Eidgenossenschaft jelzl nichl füglich
sein3). Worauf sio sich cinliessoii war das Versprechen,
eine gütliche Vermittlung zwischen den beiden Königen
versuchen zu wollen. Zugleich ward bestimmt, auf einem Tage

zu Schwyz, den man auf den 10. August ansetzte, über die

Vereinigung mit Maximilian zu beralhen, wozu die Boten der

eidgenössischen Orlo mil .der Vollmacht, ohne Hinlorsichbiin-

gen abzuschlicssen, zu erscheinen halten ').
Indem min aber auf dieser Tagsatzung die beiden Orte Uri

untl Schwyz, denen sich die übrigen Landgemeinden (Glarus
und Unlerwalden) nebst Zug angeschlossen, gegen eine

Verbindung mit Maximilan sich aussprachen, erklärend, sie woll-
Icn nichts mit dem römischen König zu schallen haben1'), er-

1) Schreiben Maximilians an die Eidgenossen Hill, 12. Juli, bei Anshehn 2, 77 fi". „Welcher

Begehr (des französischen Königs um eine Verbindung und um Hülfe) Ihr doch, in
Ansuchen wie Ihr dem hol ligen Kych verwandt syen, und besonders lins, in

keinen Weg habt wellen willfahren.1*
2) Her Abschied dieses Togos in Tugs.-Absch. 'S 8. 11.1 N. 4SI zu vergl. Aushelm 2 S. !W It.

:i) A. ii. 0. c.

•1) A. ii. O. b.
5) Tugs.-Absch. .'1' 8. dl.'!, b. Die Instruction, welche Bern seinem Buten uuf den Tag

zu Schwyz crtheilte (s. bei Anshelm 2 8.10t f.), enthält die Erklärung, Hern wolle an der
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hielt dieselbe für die Entwickelung dieser so lange verhandelten

Angelegenheit eine entscheidende Bedeutung. Nicht
nur waren hiemit die äusserst lange geführten Verhandlungen
nunmehr endgültig entschieden,*— denn die noch von
Maximilian gemachten Versuche, seine Aufnahme in die ewige Bich-
tung zu betreiben, verfehlten ihren Zweck, — sondern es

verbanden sich jetzt die innern Gegensätze, die vielfach in
der letzten Zeit Stadt- und Landgemeinden getrennt, enger
mit den Sympathien für die eine oder tlie andere der
beiden, die schweizerischen Verhältnisse am meisten
beeinflussenden Mächte. Bcgehnässig auf Frankreichs Seite stehen
in den nächsten Jahren die Landgemeinden, während tlie
Städte zu Anfang wenigstens noch dem Beiche sich
zuneigen.

Die Verhandlungen, welche dieser entscheidenden Erklärung;,

die am 10. September den königlichen Boten in möglichst
schonender Weise mitgetheilt ward, noch folgten, waren von
keiner weitgehenden Bedeutung mehr1).

Zunächst stichle man sich tles dein König Maximilian zu
Konstanz gegebenen Versprechens, zwischen ihm und Frankreich

zu vermitteln, zu entledigen, trotz erneuter Bemühungen
sowohl von Seilen tles römischen Königs, als Karls V11L, die
Eidgenossen zur Parteinahme, zu bewegen a). Nachdem Bern

Vereinigung mit Maximilian festhalten, bitte desshalb Uri und Schwyz, Luzern nicht zum
ltilekiritt von derselben zu nöthigen und wurdo ilal'Ur sorgoit, duss dem römischen König
gOgontlbor, dem in Konstanz Hülfe abgcsclilagen, doch wenigstens das Versprechen, wider
ihn keine Söldner zu gestatten, gehalten werde, „damit doch ein Eydgiiossschuft nit In
allwog dem nominellen llych uiiguhorsam gcacht werde". Diejenigen Orto, die ihre Boten
nicht „zu tagen zwischen den Küngon** schicken weilten, möchten doch den andern Vollmacht
geben, iu gem. Eidgenossen Namen zu handeln.

1) Tugs.-Absch. 3' S. 110, a.

Als Holen Maximilians hutten sicli auf diesem Tage eingefunden die Ritter Hermann von
Eptingon und Lazarus von Amilau; ferner Haus Lanz vonLtehoufols. Du Untcrwalden, Zug
und (iiuriis ihre Boten nicht geschickt, die von Uri und Schwyz den ihren keino Vollmacht
gegeben, wird deu königlichen Boten mit freundlichen Worten gemeldet, man könne der
gedachten Vereinigung wegen jetzt keinen Beschluss fassen. (Vergl. Anshelm 2 8. 105.)

2) Am ii. Februar M!I3 liess Maximilian dio eidgenössischen Orte durch oino eigene
Botschuft „als Frotlnde des römischen Kelchs, das deich den französischen König wider
Hecht und beschworne Vortrüge verkürzt werden wolle, und als Liebhaber der heiligen
Kirche und ihrer Sacramonto, welche jener durch seine Handlungsweise verachtet habe**, um

lllst. Archiv XV. ^
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bereits am 10. August im Namen sämmtlicher Orte sich von
Karl schriftlich die Erlaubniss zu einem Vermittlungsversuch
erbeten '), ward auf die neuerdings wiederholten llülfsgcsiichc
beider Parteien hin und um wo möglich einen Kampf zwischen
den in grosser Zahl auf beiden Seiten stehenden eidgenössischen

Söldnern zu verhindern, am 5. März 1493 hauptsächlich

in Folge des Antrages des königlichen Botschaflcrs, des
Grafen v. Thierstein, beschlossen zunächst durch eine
Botschaft der drei Orte Bern, Erciburg und Solothurn einen
Wall'enslillstand vermitteln zu lassen. Eine Botschaft aus tlen

übrigen Orten sollte Mille März nachfolgen2). Zu Ende tles
Monats traf dieselbe wirklich in Senlis ein untl nahm an dem
hier tagenden Fricdeiiscongress Antheil3).

Die Unterhandlungen dagegen sowohl mit Frankreich als

mit dem römischen König über Abschluss von Verbindungen
wurden nur äusserst lässig betrieben. Auf Ansuchen der
französischen Boten hin hatte man zwar beschlossen, tlen zur
Vermittlung abzusendenden Boten Vollmacht mitzugeben, entweder
auf Grund der alten Vereinigung oder der zu Bern aufgestellten

Punkte mit Karl abzuschlicssen 4). Doch isl eine endgültige

Entscheidung nicht erfolgt. Uebcrhaupt fehlen uns über
die Thätigkeit der Boten nach dieser Bichtung hin bestimmte
Angaben.

Maximilian seinerseits hatte bereits im September 1492,

Hath und Hülfe bitten. Bezügliche Vorschlage der königlichen Käthe wurden von den

eidgenössischen Boten uhgclehut, dagegen auf „Hinterslchbringcn* erachtet, es könne nichts
Besseres in der Suche gotluiu werden, uls eine Vormittelung zwischen beiden Königen zu
versuchen. Tags.-Absch. :r 8. 428, a. (Vergl. Tugs.-Absch. :i' 8. 430, li.)

Am 5. März d. J. verlangte mich Karl diu Hülfe dur Eidgenossen zur Behauptung Bin -

gunds, da soin Vater letzteres einst von ihnen gekauft und sio sicli verpflichtet, es wedor
selbst jo anzusprechen, noch dio hiirguudlschen Erben dabei zu uuterstlltzon. Tags.-Absch.
3' 8. 4.1?, g.

1) Bohrelben Borns uu den König Karl VIII. von Frankreich, 11Ü.1, 10. August, bei
Anshelm 2 8. 102 il". — Die orbotono Erlaubniss erhielt Bern durch ein Sehrolbon des französischen

Königs, ldU.'l, 21. August, dor Hauptsache nach mitgetheilt bei Anshelm 2 S. 10".

2) Tags.-Abscb. 8' 8. 433, 1. k.
3) Ansholiu 2 8. 134: Also uf hoyder Klingen Begehr und Gefallen, zu End Merzons,

schicktent gemein Eydgnosson ihr ehrlich Bottschaft in Friiukrych, gan Siilins u. s. w
Commines, Memoires (Ed. Godofroy), 1 8. 431. Somblublumont y envoya lo Comte Palattn ot
ics Suisses, pour y moyeiiiier et paolflor.

4) 11113, 5. März. Tags.-Absch. 3' S. 432, g
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als eine Verbindung mit ihm von den Eidgenossen abgelehnt
worden, sich bereit erklärt, als Erbe Sigismunds und in Folge
der Uebergabe Herr der österreichischen Besitzungen, die ewige
Bichtung zu halten und die eidgenössischen Orte darum
gebeten '). Diese hallen sich weder für noch gegen ausgesprochen,

die Ereignisse aber der nächsten Zeit die Aufnahme der
Verhandlungen vereitelt. - Als dann im October 1494*) den

königlichen Bäthen ein Tag zur Behandlung ihrer Anträge
angesetzt wurde (auf den 13. December), sandten nicht einmal
alle Orte ihre Boten, während ungleiche Instructionen bei den
Anwesenden einen Beschluss unmöglich machten3).

Verweilen wir noch einen Augenblick bei der von uns
bisher überblickten Beihe von Jahren, um kurz das Ergebniss
aus unserer Darstellung zu ziehen. Das eigentlich staatsrechtliche

Verhällniss der schweizerischen Eidgenossenschaft zum
Beiche isl während dieser Zeit nie direct zur Sprache
gekommen. Geschieht seiner Erwähnung, so wird stets die
Zugehörigkeit der Schweizer zum Beichskörper betont. Als Glieder

des Bciches bezeichnet sie Friedrich III. untl Maximilian;
die Eidgenossen haben nie Widerspruch gegen diese Benennung
erhoben, sich wohl selbsl derselben bedient4). Dass man aber

1) 1402, 10. Sunt. Tags.-Absch. 3' 8. 410, b. — Ein bezüglicher Antrag war durch dio
Beton Maximilians bereits im Mai d. J. gemacht werden damals aller nicht weiter besprechen.

Tags.-Absoll. .'I1 8. 408, s. Wiederholt wurde das Gesuch uuf dem Tag zu Baden
17. Sept. d. J. Tags.-Absch. 3' S. 421, k.

2) Auf einem Tilg zu Zug 211. Oktober. Togs.-AbScli. 3' S. 468 IN. tili), f.

3) Tags.-Absch. 3' S. 170. i. Als Buten Maximilians erschienen ('.ruf Wilhelm v. Thierstein,

Caspar 1'rolhori' zu Müisporg, Landvogt, der Domprobst zu Brixen, Herr Walther v.
Stadion, Rittor, und Unus Lanz v. Llobonfols. Bei dieser Gelegenheit kam auch wiederum
das Landgericht im Thurgau zur Sprache, bezüglich dessen man den königlichen Boten
erklärte, es niöcbto zur Beförderung der Suche dienlieh soin, wenn der König dasselbe
einlösen und den Eidgenossen zukommen lusson würde, llueh meinten die Boten, möchte für
das Landgericht auch eine Pension von MO gld. Jährlich für jedes Ort angonommon worden.
Diess letztere, sowie eino Forderung von 10.000 gld., die Maximilian den Eidgenossen ausser
dos Landgerichtes noch gellen solle, hängt zusammen mit einem Ziigeständiiiss des Königs,
der im Jahr 1102, 11. Mul, Initte erklären hissen, er sei auf alles, was begehrt, eingegangen,
es soi dor 10,000 Gld. und dor eine Anzahl Juluo hindurch jedem Ort zu gellenden 500 Gld.
wegen. Tags.-Absch. 3' S. 408, s.

O Vorgl. dus 8. 111 N. 1 angefahrte Schreiben Bern's an Karl VIII. von Frankreich, wo
es ii. a. heisst: Zum linderen, so sind wir dorn hl. Itöm. ltyeh, dein wir als ein Glid an
ullos Mittel unbilligen, also verpliiclit, dass wir (hisse b auch iingeschwächl und unge-
lotzt wollten belyben.
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über den Inhalt dieses Begriffes, der gemäss den Gesetzen
aller geschichtlichen Entwicklung einer Veränderung sich nicht
entziehen konnte, sich Jdar zu werden gestrebt hätte, davon

ist keine Spur zu linden. Wohl aber konnten wir uns

überzeugen, dass jene Veränderung nicht unbemerkt geblieben.
In den Bemühungen Maximilians, in der Politik Friedrichs, in
einzelnen Aeusserungen aus dem Volksmunde erkennen wir
das lebendige Gefühl, dass die Wirklichkeit dem angeblich zu
Becht Bestehenden nicht entspreche, dass Die Glieder des Bei-
ches Messen ihrer ganzen Haltung nach es ltaum mehr waren.
Die Verbindung Maximilians mit den eidgenössischen Orten
sollte den Anhing zu weiteren Schritten, der Anschluss
derselben an den schwäbischen Buntl den Anlass zu näherer
Verknüpfung mit dein Beiche bilden. Letzcrer ward aligelchnt;
jene zum Theil mit unler dem Einlluss der dadurch entstandenen

Missstimmung, besonders aber durch den Einlluss der
französischen Politik bis jetzt vereitelt. Schon sind fünf Orte
für Frankreich gewonnen; unter den übrigen hält nur Bern
mit Entschiedenheit und nationalem Sinn zum Beiche.

So standen die Dinge, als Maximilian zum ersten Male
nach dem Tode Friedrichs (19. August 1493) die Stände des

Bcichcs um sich versammelte. Der Beichslag zu Worms vom
Jahre 1495, der in der Geschichte jener Zeit eine so

bedeutungsvolle Stellung einnimmt, jst auch für die weitere
Entwickelung des Verhältnisses der Schweiz zum Beiche von der
äussersten Wichtigkeit. Bestimmter als je musste es sich jetzt
zeigen, ob der Name „Glieder des Beiches" eine Wahrheit
sei, oder ob die Eidgenossen eine Selbstständigkeit erworben,
welche es unmöglich machte, sie zur Anerkennung der

Ordnung des Beichs und dessen Oberhoheit zu bewegen.

3. Der Reichstag zu Worms, 1495, und die Eidgenossen.

Die verschiedenen Standpunkte, welche der römische

König und die Stände des Bcichcs bei den Verhandlungen auf
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dein Beichstage zu Worms einnahmen, machten sich aufs
Entschiedensie der schweizerischen Eidgenossenschaft gegenüber
geltend. Wollte Maximilian überhaupt nur die Hülfe des Bei-
ches gegen die äussern Feinde, besonders gegen Frankreich,
gewinnen und in seinen Zugeständnissen an die Stände bloss
soweit gehen, als sie zu erlangen nöthig, so überwog dagegen
bei lelzlern, so gross auch das Entsetzen über die stets sich
mehrenden, in stets weiterer Ausdehnung unternommenen Ver-
heerungszüge der Türken, über die Kühnheit des französischen
Herrschers war, doch "das Streben nach Neuordnung der
Reichsverhältnisse auf Grund der bisherigen Entwickelung.
Dem entsprach es, dass die Stände die Trennung der Schweiz
vom Beiche zu verwehren, sie zu Beeilten und Pllichlcn
anderer Glieder des Bcichcs gleichmässig heranzuziehen und sie

so enger mit dein Beiche zu verbinden strebten, während
Maximilian sich diesen Bemühungen nur insoweit anschloss,
nls er dadurch sie den Interessen seines Hauses dienstbar zu
machen, namentlich in,seinem Kampfe gegen Frankreich ihrer
sich bedienen zu können hoffen mochte.

Schon in der Beichsrathsordnung, mit deren Vorlage die
Stände auf das Hülfsgesuch antworteten, womit Maximilian
die Verhandlungen eröffnete, werden wir auf jene Tendenz
der Versammlung hingeführt Gerade diesem Bcichsrallie,
dessen Zustandekommen freilich an der Weigerung des Königs
scheiterte, wollten die Stände es zur Aufgabe machen, »wie
die Eidgenossen, Friesländer und andere zum Beich gehörende,
so eine Zeitlang davon gewesen, wieder mit Fug zu bewegen
wären, sich andern im Beich gleichmässig zu halten".').

Aber von weitergehender Bedeutung war die Thätigkeit
der beiden von dem Beichstage aus abgeordneten Gesandschaftcn

an die Eidgenossen, von welch' letztem nur Bern durch Wilhelm

von Diessbach sich in Worms vertreten liess, während
der Schullheiss Ludwig Seiler von Luzern und Ammann
Beding von Schwyz anderer Geschäfte wegen, Adrian von Bu-

1) Dutt do pace imp. publ. 8. 838, $ St,
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benberg in eigenen Angelegenheiten sich daselbst
einfanden *).

Bereits am 25. Mai war die Absendung einer Bolschaft in
die Schweiz beschlossen2), am I. Juni der eidgenössischen
Tagsatzung die Ankunft derselben auf den 12. Juni bestimmt

angezeigt3). Unter dem unmittelbaren Eindruck der soeben

in der Nacht angelangten schlimmen Posten aus Italien, welche
den Aufbruch Karls VIII. von Neapel, seinen Durchzug durch
Bom und seinen Plan, sich auf Florenz zu werfen, zugleich
mit der Nachricht von einer Bewegung des Ilerzogs von
Orleans gegen Mailand meldeten, entsandte am 8. Juni Maximilian
die Gesandtschaft an die Schweizer1).

Dreierlei war den Boten, Kaspar von Mörsberg, Landvogt

im Elsass, Burkhard von Andlau und Dans Fuchs5), mit
den Eidgenossen zu handeln aufgetragen.

Es sei des römischen Königs, der Churfürslen, Fürsten
und Stände ernstlich Begehren, heisst es in der Instruction0)
der Gesandten, dass die Eidgenossen als getreue Unterthanen
des Bcichcs dem Unternehmen des französischen Königs
keinerlei Vorschub leisten, dagegen aber dem römischen König
treue Hülfe und Beistand. Man verlangte 10,000 Mann, wenn
diese nicht zu linden 8000, und erklärte sogar, mit 6000 sich
zufrieden geben zu wollen. Daran knüpfte sich tlas Verlangen,

die Eidgenossen möchten ihre Mannschaft aus französischen

Diensten zurückrufen und verbieten, dass Jemand der

Ihrigen gegen den Papst, den römischen König oder die deutsche
Nation etwas unternehme. Ferner sollten die Boten die

Bereitwilligkeit des Königs melden, den Zwist etlicher Orte mit

1) Anshelm 2 S. 104. Vorgl. Tags.-Absch. 'S 8. 481, r, 8.

2) Datt, u. a. O. 8. 847.

il) Durch ein Schreiben Wilholin's von Diessbach : Tags.-Absch. 3' S. 481, t.
4) Dutt, ii. u. O. 8. 849. Vortrug, don dio königlichen Käthe am Montag nach Trinitalls

(8. Juni) vor dou versammelten Ständen hielten.
5) Datt, a. a. O. 8. 847. GIutz-Blotzholui in der Fortsetzung von Mllller's Schw.-Gesch.

5* 8. 04 wirft diese orsto Botschaft des Reichstage« au die Eidgenossen mit der zweiten Im

September d. J. zu einer einzigen zusammen.
0) Sic ist abgedruckt bei Datt an der In der vorigen Anmerkung angeführten Stelle.

(Vergl. überdiess Tags.-Absch. 'S S. 485, a.)
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Mailand auf gütlichem Wege beizulegen und endlich den

Antrag Maximilians, mit den Eidgenossen in Verbindung zu
treten, erneuern.

In der Eidgenossenschaft schwebten gerade damals
Verhandlungen mit Frankreich, für welches Ludwig von Orleans
die Orte durch das Versprechen zu gewinnen suchte, wenn
sie in seinem Solde gegen Mailand zögen, ihnen nicht bloss

Beilenz, Arona, Lauis untlLuggaris, falls sie selbe eroberten,
zu lassen und behaupten zu helfen, sondern auch bei Karl VIII.
auf die Fortbezahlung der alten Pensionen, wie sie Ludwig

XI. bezahlt, und Entschädigung für noch vorhandene
Ausstande dringen zu wollen'). Auf der andern Seile (raten
die Streitigkeiten um Konstanz wieder in den Vordergrund.
Zu a) Anfang des Jahres hatte eine Schaar Knechte von Uri,
Untcrwalden und Zug unter Anführung des Landweiheis von
Uri einen Zug gegen Konstanz unternommen, der vollständig
als ein Ausbruch des Volksunwillens gegen alles, was in den
damaligen Zuständen der Schweiz dem gemeinen Manne als
schädlich untl soin gutes Becht beschränkend erschien, sich
darstellt. Daher wollte man vor allem die verwickelten untl
unklaren Verhältnisse, wie sie die Lage der Dinge im Thurgau
hervorrief, beseitigen dadurch, dass man Konstanz von jeder
Theilnahme am Landgericht ausschloss und diess ganz zu
Händen der Eidgenossen nahm; daher drohte man dem Abte
von Sl. Gallen und dessen Schirmorten"); daher sollte, was
seil Bestehen der Bünde durch etliche Orte erkauft oder sonst
erworben, eingenommen und „gemein" gemacht werden'). —
Der Zug ging von Uri aus unter besonderer Begünstigung des

Landvogtes im Thurgau; aus dem Wagenlhal erhielten die

1) Auf einem Tago zu Luzern, 13. Juni. Tags.-Absch. 'S 8. 484, d.
2) Ueber diese Angelegenheit findet sich reiches Muturial In den Tags.-Absch. 'S N. 41)7

bis 600. Kino zusiiininunliiingende Darstellung gibt Anshelm 2 S. 108 11. Edlibaeli (Mitthell,
der uiithjnur. G'usollsch. zu Zürich, 4. Bd.) 8.208 berührt den Zug und seine Folgon, don er
irrig in's Jahr 1407 sotzt, nur kurz, ebenso die Zugor-Chronik aus dorn lti. Jahrhundert (hol
Mono, yiieilensallimiiing zur bndlsclieii Landosgcsch. 1 S. 228), deren Voiiusscr lnnli es
anmerkt, duss seine Landsloute jono Frolsohaar hatten bildon helfen.

'S) Tags.Absch. 3' 8. 478, tt'".
4) 'i'ugs.Absch. 3' S. 473, a".
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Ausgezogenen Verstärkung1). Vergebens war die Ermahnung
der übrigen eidgenössischen Orte. Ihre Boten erfuhren die

schimpflichste Behandlung2). Die Stadl Konstanz aber, deren
auf die Nachricht von diesem Aufsland nach Zürich gesandten
Boten angehalten wurden ward zum Versprechen genöthigt,
die Entscheidung über das Landgericht den drei Orten
anheimstellen zu wollen3). Das Unternehmen liess sich nicht
anders denn als ein Bruch des im Stanzer-Vcrkommniss garan-
tirlen Princips gegenseitigen Friedens unter den eidgenössischen
Orten betrachten. Und so geschah es auch seitens der fünf
Orte. Sie beschlossen, mit Waffengewalt die Ausgezogenen
zurückzudrängen ') und bei den drei Orten selbst, wenn eine

freundliche Bitte nicht zum Ziele führen sollte, förmlich die

Auslieferuug des Konstanz abgetrotzten Vertrages unter
Berufung auf die Grundgesetze der Eidgcnosscnsohaf den Sein-

pachcr und Pfaffenbricf und das Stanzer - Vcrkommniss zu

fordern6). Milien unler den Verhandlungen, welche durch
diese Forderungen und die Weigerung der betretenden
Behörden, ihnen Folge zu leisten, die nächste Zeit erfüllten, kam
die Kunde, der römische König habe Konstanz neuerdings
wieder zum Beitritt zum schwäbischen Bunde auffordern lassen

und mit ihr die Befürclitung, Konstanz möchte durch die

Streitigkeiten mit Uri bewogen werden, sich dem schwäbischen
Bunde, anzuschlicssen ''). Wiederum fand der Gedanke, durch
Abschluss einer ewigen Vereinigung die Sladl und mit ihr
einen der wichtigsten Waffenplätze jener Gegend für dio

Eidgenossenschaft zu gewinnen, Anklang. Boten der fünf Orte —

1) Tags -Absch. 3' 8. 472 h.

2) Tags.-Absch. 3' 8. 47» a" " \ Anshelm 2 8. 194.

3) Anshelm 2 8. 188.

4) Tugs.-Absch. 3' 8. 472, u.

5) Tags.-Absch. 3' 8. 473, a. Es wird den fünf Orten oln Tag nach Schwyz gesetzt, wo

folgando Punkte erwogen werdun sollen : 1) dass der Constanz abgedrungonu AiiIiisb aufgehoben

werde, und alio Verhandlungen Ulior den Thurgau zwischen der Slndt Constanz und

dou Eidgoiiosson gemeinlich stattfinden sollen ; 2) duss diejenigen, dio dlesoii krlegllclien
Aufruhr iingostlittt, nuch Verdienen gestraft worden j 3) wie man solchem für die Zukunft
vorkommen wolle u. s. w. Vergl. ferner Tugs.-Absch. 3' 8. 474, a, b, u. 475, a.

0) Tags.-Absch. 3' 8. 470, f.
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Uri, Zug und Unlerwalden hatten sich ausgeschlossen — sollten

nach Konstanz gehen, ward am 13. Juni zu Luzern
beschlossen '), um dasolbsl über ein ewiges Verstandniss zu
beralhen. Zu diesen beiden, die Abneigung gegen das Beich
erhöhenden Motiven kayien hinzu die Begungen einer klugen
Politik, die sich auf die eigenen Angelegenheiten zu beschränken,

fremden Händeln gegenüber aber strenge Neutralität zu
bewahren rielh.

So lagen die Verhältnisse für tlas Beich, als die Botschaft
vom Wormsor Beichslag in der Eidgenossenschaft eintraf und
sich am 23. Juni zu Luzern ihrer Aufträge entledigte. Der
Tag verlief für sie fruchtlos«). Was sio. erwirkte, war der
Ausdruck des Bedauerns über die Einfalle der Türken und die
Versicherung, den Antrag auf Hülfe zum Bomzug und auf
Erneuerung der ewigen Bichtung heimbringen zu wollen. Offiziell

ist die Antwort auf diese Anbringen nie ertheilt. Deutlicher

aber als jegliche Erklärung musste der wenige Wochen
nachher3) gefasstc Beschluss der Tagsatzung die Stande und
den König von der Nutzlosigkeit ihrer Bemühungen, die
Eidgenossenschaft für ihre Absichten zu gewinnen, überzeugen.
Damit die Eidgenossen, hiess es dort, desto ireuer und
beharrlicher in brüderlicher Liebe und Freundschaft mit einander
lebten, so sollten sie in Zukunft aller ausländischer Herren,
Kaiser und Könige und sonst aller anderen Fürsten und Herren
müssig gehen, keine Pension und Gaben von denselben
empfangen, ihre Knechte nicht um Sold in ihren Dienst geben.

Wenn gleich diese Bestimmung nie zu förmlichem Beschluss
erhoben wurde, so war doch die Partei unter den
Eidgenossen, welche sich dem Beiche zuneigte und ihren Mittelpunkt

an dem franzosenfeindlichen Bern fand, nicht sehr gross.
Je mehr Bern die Zugehörigkeit zum Beiche, die
Berücksichtigung desselben zu belonen sich bemühte''), um so

1) Tags.-Absoh. 3' 8. 4SI, a,
2) Togs.-Abscb. 3' 8. 485, ii.
8) Am 18. Juli: Tags.-Absch. 'S 8. 488, g.
4) Bern's Bohrolbon uu Solothurn vom 15. Juli 1405, bei Glulz-Blotzheini m a. 0. 8. 5G,

N. 170. (Vorgl. Tags.-Absch. 3' S. 480, N 514 : Tng zu Luxem, 20. Juli.)
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mehr entsprach es seiner Politik, die zwischen dem Herzog
von Mailand und einzelnen eidgenössischen Orlcn schwebenden
Differenzen zu beseitigen und eine Erneuerung der mailün-
dischen Capilel zu ermöglichen. Bernerische Staatsmänner
und Abgeordnete des Königs Maximilian arbeiteten gleichzeitig
an dieser Aufgabe. Neben diesen Unterhandlungen mit Mailand

die seil dem März d. J. wieder aufgenommen worden,
deren vollständige Darstellung wir aber einem anderen

Zusammenhang vorbehalten '), gingen im entschiedensten Gegensatz

zu denselben die Bemühungen des französischen Hofes,
sich die Hülfe der Eidgenossen gegen Mailand zu sichern.
Zusehends wuchs die Masse der Gegner der bernerischen Politik,
die für eine Verbindung mit Frankreich gewonnen, um so

schroffer jener entgegentraten, besonders aber in den Ländern,
wo die Abneigung gegen Mailand, welche hier am grössten

war, tlie Annäherung an Frankreich erleichterte, ihren Halt
fanden. Wir haben bereits des vortheilhaften Antrages
gedacht den tler Herzog Ludwig von Orleans am 13. Juni tlen

eidgenössischen Orten stellen liess. Wiederholt und erweitert
ward derselbe am 9. Juli auf einem Tage zu Luzern2). Nicht
nur Fortbezahlung tler früheren Pensionen, die Uebcrlassung
von Bellen/., Latiis und Locarno versprach diessmal der Herzog
den Eidgenossen für ihre Theiliiahine am Kriege gegen Mailand;
auch Zoll freilich im ganzen Umfang des Herzog! huins, falls
dasselbe an ihn lallen sollte, und Besoldung ihrer Truppen ward
in Aussicht gestellt. Zum Theil wohl durch ihre Abneigung
gegen Mailand, zum Theil durch diese vortheilhaften Anträge
gewonnen, erklärten sich auf einem Tage zu Luzern, am 26.

Juli;'), Uri, Schwyz, Nidwalden und Zug aufs Bestimmteste für
den Abschluss einer Vereinigung mit Frankreich, während
Glarus untl Obwalden ohne Instruction waren, Freiburg und
Sololhurn einer allfällig für die Annahme sich bildenden Majorität

beizutreten versprachen. Vergebens verwarfen Zürich

1) S. unten 8. 14(1 u. ff.

2) Tags.vd.bseh. »' 8. 487, c.
31 Tags.-Absch. 3' 8. 483, N. 514.
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und Bern jegliche Verbindung mit Frankreich. Von einem
andern Tage zu Luzern, Ende August1), wo die französische
Botschaft, an ihrer Spitze der in der Geschichte dieser Tage
so berüchtigte Anton de Bresse, Baillif von Dijon, auf dem See

von den Ländern her mit grossem Gepränge eingezogen war,
schrieb einer der bernerischen Abgeordneten, Wilhelm von
Diessbach, nach Hause *): „Söllichcs (der Ucbcrmulh, den der
Baillif den eidgenössischen Boten gegenüber zur Schau trug)
einem jedlichcn Bidermann zu herzen gan soll, dass es in
einer Eytlgnossschaft darzu kommen ist, dass ein frömder Mann
mehr Gewalts soll haben, dann Wir selbs", und meinte, sie
könnten „nüt Anders veislahn, dann dass sie all fallen wer-
dinl, und der fromm Bär zuletzt allein müsse slahn, zu
sechen was us disen Dingen werden welle".

Die Stellungen Berns und der Länder bildeten so immer
schroll'ere Gegensätze, als die zweite Botschaft vom Wormser
Bcichstag in derEidgenossenschaft erschien, die Schweizer
aufzufordern, als Liebhaber des Friedens und Gehorsame des

Beichcs dem auf dem Beichstage errichteten gemeinen
Landfrieden dem Kammergericht, dein gemeinen Pfennig ihre
Anerkennung nicht zu versagen 3). Trotz der vorhergegangenen
Anmeldung der Gesandlschaft bei den eidgenössischen Orlcn4)
waren die Bolen dieser ohne Vollmachten auf dem Tage
zu Zürich (22. September), auf dem die Botschaft des Beichs-
lages ihren Vortrag hielt, eingetroffen und nahmen jene
Eröffnungen mit der nichtssagenden Versicherung entgegen, man
zwoillo nicht, dass die Oberen sich gebührend hallen werden:

1) Her Abschied dieser Tug.siitzung vom 25. August enthält nur die kurze Notiz: Jeder
Bote weiss, wie es sich mit des Königs von Frankreich Vereinigung verhiilt: Tiigs.-Absch.
3' 8. 41)1, Ii. Zur Ergiiuzilng dient Anshclin 2 8. 180, der berichtet, Bern hatte seinen Beton
von diesem Tage zurückberufen.

21 Schreiben Wilhclm's von Oiessbuch an Bern vom 27. Aug. 1493 bei Anshelm 2 8.181 ff.
3) Tags.-Absch. 3' 8. 4!I3, d| vergl. Anshelm 2 S. 167 ff.
4) Durch ein Sclirolbon der lteiclisstüinle an die eidgenössischen Oiie „Unseren lieben,

besonderen und guten Frllndeu*1, d. d. Mittwoch nach S. Kgidien (2. Sujit bei Anslioim 2

8. Kit! ff. — Wo Abordnung von PorHonou, dio mit den Kidgouossuu unterhundulii sollten,
war festgesetzt worden durch „Abschied und Befehle auf dem Boichstiig zu Worms**, Anno
14!'f>, bei iSeiikenborg) Neue Sammlung 2 8. 24. Jj 3.
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bloss Bern soll sich erklärt haben, nichts wider das heilige
Beich thun, seine Leute von der Theilnahmc an dem
Unternehmen gegen Mailand zurückhalten zu wollen1).

Betrachten wir die Wormser Bcichsrcformen wofür es

die Eidgenossen zu gewinnen gall, und das was diese als

Besullat einer zwei hundertjährigen Entwickelung ihnen
entgegenzusetzen hatten, so erscheint uns ihr Verhalten der
reichsständischen Gesandtschaft gegenüber als durchaus
begreiflich.

Das ersle unler den zu Worms vereinbarten Beichsgc-
setzen war die Landfriedensordnung zum Schulz des Bcichcs
und der Kirche vor den Einfällen der Türken, zur Förderung
von Friede und Bechl, im Lande2). Daher Aufhebung der
Fehde; wer irgend eine Ansprache an einen andern hat, soll
dieselbe in Zukunft nicht auf dem Wege der Selbsthülfe
verfolgen, sondern sie vor dem betreffenden Gerichte anbringen.
Verletzung dieses Friedens hat für den Friedbrecher' die Beichsachl,

Aufhebung der ihm zustehenden Verschreibungen, Pflichten,

Bündnisse, Verlust seiner Lehen zur Folge. Niemand
soll ihn herbergen, speisen, tränken. Findet ei* bei Jemand

Unterstützung, oder ist der Friedbruch durch einen im
Landfrieden nicht Begriffenen verübt, soll, nachdem der Kammerrichter

es entweder vor die ordentliche Beichsvcrsammlung,
oder, wenn der Fall keine Verzögerung geslatlet, vor eine
ausserordentlich von ihm zu berufende gebracht, das Beich
dem Verletzten Hülfe leisten. Alle herrenlosen Söldncr-
schnaren werden aus dem Beiche verbannt. Während der
Dauer des Landfriedens soll Niemand mit Verschreibung,
Pflichten oder auf andere Weise sich gegen die Ordnung des

1) Anshelm 2 S. 108, während im Tugsutziiiigs-Ah.schlcd vom 22. Sojit. dioso Nachricht
fohlt, dio zu bezweifeln hol der ganzen politischen Haltung Bot-u's, das wonige Tage vorher
mit Mailand dou Entwurf zu einer Verbindung festgesetzt (vorgl. untoii S. 142), die entschiedensten

Massregeln gegen Frankreich ergriffen liutto (Anshelm 2 8. 188) uud auch jetzt durch
illo drohende Haltung dor für Frankreich gewonnenen Liiudor genöthigt, nach Berathung
mit Ztlricb, Freiburg und Solothurn (24. Sept.) und dou Ihren von Stadt und Land, ernste

(lugeiirlistiiugun machte (Anshclin 2 8. 187) — wir in dor That keinen zwingenden Grund zu
linden wissen.

2) Liuidfricdo Anno 1495 zu Worms mifgorlcht, hol (Senkouberg) Neuo Samml. 2 8. 3 ff.
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Friedens verbinden, und alle Gnaden, Freiheilen, Herkommen,
Bündnisse und Pflichten, die von Maximilian oder seinen
Vorgängern ain Beich verliehen, irgend wie gegen die
Friedensbestimmungen verstiessen, sollten aufgehoben, null und nich-
li»' sein.

Unter dem Einlluss des häufigen Tadels des bestehenden
kaiserlichen Hofgerichtes und mit Berücksichtigung der darauf
bezüglichen Wünsche entstand tlie Bcichskainniergerichts-
Ordnung'). Das Kammergericht sohle einen bestimmten Sitz
in einer passenden Stadl einnehmen und gebildet werden aus
einein Kammerrichter und 16 Beisitzern, die Hälfte aus

Personen die „tler Bechte gclerel und gewirdiget", tlie andere
Hälfte zum Wenigsten aus der Bitlerschafl vom Kaiser zu
erwählen. Vor das Kammergericht gehören in erster. Instanz
bloss die Klagen gegen Beichsunmitlelbaro oder solche, die
keine ordentliche Bichter haben. Entsteht Streit zwischen

Parteien, unter denen bereits früher gewillkürte rechtliche
Austräge bestimmt sind, so haben diese in Anwendung zu
kommen; sonst isl für den einzelnen Fall ein sogenannter
königlicher Commissarius zu bestimmen, der die Sache zu
schlichten hat, von dem aber die Appellation an tlas Kainmcr-
gericht stattfinden darf. Dasselbe ist der Fall bei Klagen von
Prälaten, Grafen, Herren, Billcrn oder Knechten und Städten

gegen ein Mitglied des Fürstcnstandes, falls der eino Theil
durch den für diese Streitigkeiten bestimmten Bechtsgang in
seinem Becht sich beeinträchtigt glaubt.

Ein drittes Glied in der Beichsreform von 1495 bilden die

Bestimmungen über die Entrichtung des gemeinen Pfennigs2).
Jeder Mensch, Geistlicher oder Weltlicher, Frau oder Mann
im ganzen heiligen römischen Beich soll während don nächsten

vier Jahren jährlich von je 500 Gld. seines Vermögens
'/i Gld., wer weniger besitzt den 24. Theil eines Gulden
bezahlen, wobei 25 Gld. ledigcrjBente oder Nutzung 500 rhoin. Gld

1) Ordnung des kuysorl. Kuminorgerichls zu Worms atlfgoricbt Anne 1495, hei (Sciiken-
berg) Neue Sammlung 2 S. li ff.

2) Ordnung von dein gemeinen Pfonnig, bei (Senkenborg) Neue Sammlung 2 S. 14.
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gleich gerechnet werden. Die Einnahme geschieht in jeder
Gemeinde durch tlen Pfarrer, der dieselbe eigenen Commis-

sarien, je einem für eine Diocese, zu überantworten hat, durch
die das Geld an die zur Einnahme und Verwahrung von König
und Ständen eingesetzten und beeidigten sieben Schatzmeistern

zu Frankfurt zu überliefern isl.

Vergleichen wir nun mit dem Zustand, dor im Beiche durch
diese Ordnungen begründet werden sollte, denjenigen, der im

Gebiete der schweizerischen Eidgenossenschaft bereits sich

Geltung verschafft halle. Waren die Bestimmungen über den

Landfrieden zu Worms im Gefühle der dringendsten
Notwendigkeit, welche im Laufe des Jahrhunderts zu wiederholten
Malen bald in engeren, bald in weiteren Kreisen zu demselben

Versuche geführt halte, erlassen, sollten sie den Fehden, den

Gewalttätigkeiten, den Uebergriffcn der Selbsthülfe wehren,
so fielen schweizerischerseits diese Bedürfnisse sämmtlich weg.
Im Stanzer Vcrkommniss hatten die acht Orte einander
gegenseitigen Frieden Sicherheit ihres Gebietes, Eigcnthunis und

ihrer Angehörigen garanlirl, hallen sich gelobt, falls dieser

Friede gebrochen würde, sämmtlich dem verletzten Theil zu
Hülfe zu eilen, die Friedensbrecher aber entweder vor ihrer
rechtmässigen Obrigkeit zu Bechl sl ollen, oder wenn sie in
die Gewalt dos angegriffenen Standes gefallen, sie dessen Ge-

riehl überantworten zu wollen'). Bann linde aber besonders

die folgende Bestimmung, „dass in Zukunft Niemand Gemeinden,

Sammlungen oder Anträge ohne Willen und Erlaubniss der

Obrigkeit hallen und unternehmen soll", einerseits, und anderseits

die Anerkennung des Grundsatzes, dass wie kein Stand

tlie Unterthanen der andern zum Ungehorsam gegen ihre Obern

anreizen solle, so bei etwaiger Empörung jener die übrigen
Stände, in „guten Treuen" die Wiederherstellung der früheren
Verhältnisse gemäss den Bundesbriefen zu übernehmen hätten2),
eine so starke Begierungsgewalt in die Hand der Obrigkeiten

1) Stanzer-Verkommnlss In dun Tags.-Ahscli. 3' S. Güti, Art. 1.

2) u. u 0. S. (1117, liber dio Bedeutung dieser Bestimmung handelt ausführlich Bluntschli,
(losch, d. schw. Bunilesrechts 1 8. 154 IV.
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gelegt, tlass ein Landfriedensbruch in grösserem Umfange fast
unmöglich geworden, jedenfalls aber, wie diess die Geschichte
dieses Jahres gelehrt halle, seine Unterdrückung gesichert war.
Der Landfrieden dagegen, welcher dem Wormscr Beichstag
seine Entstehung verdankte, war, sollte er, in die Wirklichkeit

getreten, Früchte (ragen, an die Mitwirkung so vieler
einzelner, in ihren Ansichten öfters wechselnder Gewalten
gebunden, bedurfte vor allem tler Hülfe einer starken Gewalt,
wie sie das Beich mit Gewissheit nie versprechen konnte, war
endlich viel zu enge mit den finanziellen Fragen verknüpft,
als dass tlie schweizerischen Orte sich grössere Sicherheit
für Handel und Wandel von ihm hallen versprechen können,
als ihnen ihre Verträge bereits boten.

Aehnlich verhielt es sich mit dem Beichskaninicrgerichl.
Die Unterordnung unler ein ausser ihrem Gebiete gelegenes
Gericht, auf dessen Besetzung sie wenig oder gar keinen
Einlluss üben konnten, die Anerkennung fremder Gerichtsbarkeit
in ihren innern Streitigkeiten war dem bisherigen Streben der
Eidgenossen diametral zuwiderlaufend. In den Bünden der
drei Orte unler sich und mit den übrigen Sladl- und
Landgemeinden halte man die gegenseitigen Streitigkeiten stets durch
Schiedsgerichte zur Minne oder zum Bechl auszutragen
gesucht, später in privatrechtlichen Dingen ausdrücklich sich
aller fremden und geistlichen Gerichte zu enthalten gelobt.
So war im Bunde der drei Länder von 1291 die Schlichtung
allfällig unler ihnen sich erhebender Streitigkeiten den
verständigsten Männern übertragen '). Eine ihm entsprechende
Form erhielt dieser Grundsatz, der in den Bund Luzcrns mit
den drei Orion ebenfalls Aufnahme gefunden"), in dem Bündnisse

Zürichs mil den vier Waldslällen durch Festsetzung eines
förmlichen Schiedsgerichtes; zugleich findet sich hier die
Bestimmung, dass kein Weltlicher einen andern vor geistlichem
Gerichte belangen solle, sondern seine Klage da anzubringen

t) Ewigor Bund vom 1. August 12111, bei Bluntschli, Gesell, il. Schweiz. Buudcsrechtcs
S. 1 ff. Art. 5.

2) Im Abdruck hei Bluntschli a. u. 0. 2 8. 5 if, Alt. 7
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habe, wo der Beklagte sesshaft sei1); und der Pfaffonbrief,
im Jahre 1370 zwischen allen eidgenössischen Orlcn, mit
Ausnahme Bern's und Glarus, aufgerichtet, halle nicht nur tlen

Laien unler einander fremde Gerichte zu meiden geboten,
sondern auch die nicht aus eidgenössischem Gebiete stammenden
Geistlichen vor die Gerichte gewiesen, unter welche der
Beklagte gehöre 2). Nicht minder entschieden hielt tlas 15.

Jahrhundert an diesen beitlen Grundsätzen fest. In dem Bunde Bern's
mit Zürich (1423, 22. Jan.)3), in dem Freundschaftsbündnisse

Zürichs mit Schaffhausen und Stein (1459, 6. Dec.)*), dem

erneuerten Freundschaftsvertrage zwischen Wallis und Bern

(1475, 7. Sept.)'*), in der Verbindung Savoycns mit Bern und

Freiburg (1477, 20. August) *) und andern begegnen wir neben

der Festsetzung des schiedsgerichtlichen Verfahrens der geistliche

und fremde Gerichte in weltlichen Sachen ausschliessenden

Bestimmung, welche im Jahr 1422 durch tlie eidgenössischen

Tagboten förmlich ausgesprochen7), in einer Beihe von
Verträgen untl Verbindungen auch ohne jenen andern Artikel sich

findet8)« vor allem in tler Urkunde, durch welche Freiburg

1) Im Abdruck hol Itluntsehll s.u. O. S. 7. IV. Art. 10 ll. II; und die geistlichen Gerichte

betreffend Art. 12. Wiederholt Ist die letztere Bestimmung in dem Bunde Bern's mit den

Ländern bei Bluntschli a. a. O. 2 8. 23 ff. Art. 20.

2) Bluntschli ii. u. O. 2 8. 31 h", Art. 3 u. 4.

8) Tugs.-Absch. 2 8. 723 ff. Mio bezügliche Stello S. 72), 1

I) Tugs.-Absch. 2 S. 2!«1 ff. Art. 8.

5) Tiigs.-Abacb. 2 S. «JO, f.
(i) Tugs.-Absch. 2 8. CM IT Art 11.

7) Tugs.-Absch. 2 8. 14, u.* (zu vergl. dio hohlen Thurgau und den Bischof von Constanz

betreffendan Beschlüsse iu dem Absehled vum ü. Des. 141», Tugs.-Absch. S* 8. ÜB», d und

054, q). Aensserat Interessant Ist in llezug auf die hier berührte Frage ein Tagsatrangabe-

sehluss vom 1. August 1401, Taga.-4.baeh. 'S 8.288, k : Junker Heinrich Lans bat von uineni

Urtheil, das velu Landgericht ill einem Streite zwischen ihm und einem Bauer zu Dottikun

gegeben worden, an den Kaiser appollIrL „Ist daruff gcrutschhigot, das dz undor uns Eit-

gnussun nit gmein und liintlliii'lig, und int unserm Landvogt lasurus OOldly geschrieben Junker

Ilelnricli liiiuzeii zu straffen, als vor ander gestrafft sind, damit wir K i tgnossen sii-
liehor verslohung vor den Kayser erlassen wordon". (S. auoh Tags.-Absch. S

8. 675, s, und .100, r.)
8) So im l.nnilrecht der toggenburg. Krbuu mit Schwyz und (Harns v. J. 14.17: Tags..

Abscb. 2 k H7, Art. 11, - im Luiidrocbt der Sludt UUuiich mit Schwyz und Oliirus v. ,1.

1150; Tags.-Absch. 2 8. 242, f, Art. 2,—Im Uclioreliikoimnoii Bern's und Solotliurn's initMlil-
huusoil v. J. llliO; Tugs.-Absch. 2 8. 854, f, Art. 10, — im Lundrccht der (irafschaft.Toggen"

bürg mit Sohwyz und (Ihirus v. J. 1M0: Tugs.-Absch. 2 8. 3fl8, f, Art. 6.
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und Solothurn den eidgenössischen Bünden beitraten'). Dabei

war die einzige Beschränkung anerkannt geblieben, dass durch
Verweigerung des Bechtcs am zuständigen Gerichte jene
Verordnung aufgehoben und dann die Verfolgung des Bcchles
beim kaiserlichen Ilofgerichle dem Kläger freigestellt wurde 2).

Zu dieser Abschlicssung der Schweiz gegen alle fremden und
geistlichen Gerichte, welch' letztere, wie bereits angedeutet,
nur in Ehe- und geistlichen Sachen anerkannt wurden, untl zur
Begründung und Weilerbildung eines schweizerischen Bechts-

ganges durch tlie Austrägalgcriehte kamen noch als ein wei-
icrcr hier zu beachtender Punkt die kaiserlichen privilegia de

non evocando, in deren Besitz sich im Laufe des 14. und 15.

Jahrhunderts die meisten schweizerischen Orte zu setzen
gewusst. Sie schlössen die coneurrirende Gerichtsbarkeit kaiserlicher

Gerichte aus, falls nichl Verweigerung oder gefährliche
Verzögerung des Bechtos vor den betreuenden Gerichten
Kläger und Beklagte zu weiterer Beschwerde nölhigte. Der
Theorie nach bestanden somit die kaiserlichen Gerichte noch
immer als oberste Instanz für die Bechtsstreitigkcileii im
Gebiete der Eidgenossenschaft; thatsächlich aber landen Eingriffe
derselben, zunächst des hier vor allem in Betracht kommenden
Landgerichtes in Botweil seilen statt, wurden von tlen Eidgenossen

vermieden. Um so begreiflicher ist, dass die Aufforderung

der Stände und tles römischen Königs, das Kammer-

gericht anzuerkennen, keinen Anklang bei den eidgenössischen
Orten fand tlass diese im Gegentheil sogar über umgriffe in
ihre alten Freiheiten und das Herkommen sich beklagen
konnten.

Zunächst vermieden sie irgend eine bestimmte Antwort
auf die Anträge der Beichsvcrsiuninlung zu erthcilen. Der
Best des Jahres verfloss, ohne dass auf irgend einer
Tagsatzung die Aufforderung jener wieder zur Sprache gekommen

wäre, während dagegen die Verhandlungen mil Frankreich

1) llluntscbli u. ii O. 2 8. 47 tl. Art 12- II.
2) Vgl. Tags.-Absch. 2 8. 14, a; 300, b; SM, ö; 724 ; - »77 u. s. ».

Hist. Archiv XV. f)
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bereits am 1. November zum Abschluss eines Bündnisses
zwischen demselben und acht eidgenössischen Orten führten1).
Dinge theils minder wichtiger Art, theils wenn auch von jener
Frage nicht eben sehr geschieden, doch eine Beantwortung
derselben nicht direet fordernd, nahmen die Bolen in Anspruch.
Es bedurfte erst der wiederholten Anfrage der königlichen
Bäthe auf dem Tage zu Zürich im Februar 1496, um die Tag-
satzungsboten zu Erklärungen zu bringen8). Ernst und

entschieden, mit der Ueberzeugung, dass sie es hier mit einem

Gebiete zu thun hätten, das einst dem heiligen römischen Beiche

verbunden gewesen, das demselben immer noch zugehöre und

ihm wieder enger angeschlossen werden müsse, traten die

königlichen Abgeordneten mit ihrer Werbung vor die

Eidgenossen. Sie verlangten Antwort auf ihr früheres Anbringen
in Betreff des Landfriedens, des Kammergcrichtes und des

gemeinen Pfennigs ; ferner Erlaubniss, für den König 8000 Mann

aus der Eidgenossenschaft zu seinem Bomzug anwerben zu

dürfen, und das Versprechen, dem französichen König oder
anderen Feinden des Bciches und des Papstes weder mit Balh
noch mit Thal Hülfe leisten zu wollen, mit der Drohung, wo
es geschähe und sich die Eidgenossen gegen den heiligen Stuhl
und das Beich „ungehorsam nnd verächtlich" erzeigten, gegen
sie das geistliche und das weltliche Schwert gebrauchen zu wollen.

Mit der Forderung der königlichen Bäthe verbanden sich

die des Bisehofs Lconel von Concordia, der als Legatus de

lalere mit Aufträgen des Papstes, nebst den Gesandten der
andern ligistischon Machte den Tag besuchte. Gewisscrmassen
noch bestimmter als jene drückte sich der Bischof aus, wenn
er auf die Zugehörigkeit der Eidgenossen zum Beiche und zur
deutsch en Nation die Forderung gründete, dem Beiche und

seinen Zugewandten ihre Hülfe zu gewähren, sich dagegen
jeglicher Unterstützung offenbarer Widersacher desselben zu
enthalten 3). Ausweichend und unbestimmt antworteten die eidge-

1) Tags.-Absch. 3* 8. 41)5, N. 522.

2) Tags.-Absch. 3' S.497, c.

'S) Tags.-Absch. 3' 8. 407, I; vgl. Anshelm. 2 8 190. lieber den von den l'apstou iifiur zu
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nössischen Boten'); den Vorwürfen der königlichen Bäthe und
des päpstlichen Legaten, dass Schaarcn eidgenössischer Knechte
den König von Frankreich bei seinem Zuge nach Italien
begleiteten, setzten sie die Entschuldigung entgegen, es sei wider
den Willen der Oberen geschehen und versprachen diess, wie
das Begehren von Soldtruppen Seitens des römischen Königs
heimbringen zu wollen. Am unbestimmtesten klang die
Antwort auf den für die hier in Betracht kommenden Verhältnisse
wichtigsten Punkt: man hoffe, hiess es, der König lasse die
Eidgenossen der Steuer wegen unersucht, wie andere seiner
Vorgänger am Beichegaucli gethan. Ueber Landfrieden und
Kammergcricht erfolgte gar keine Aeusserung. War es Zufall

oder Absicht, dass die ablehnende Antwort der
Eidgenossen sich gerade auf den Theil jener Neuordnungen des
Jahres 1495 bezog, der auch sonst im Beiche auf den Widerstand

der davon Betroffenen stiess2)?
Sprachen diese Erklärungen der Vertreter der eidgenössischen

Orte auch nicht bestimm! und offen ihr Verhältniss
zum Beiche aus, so Hessen sie doch ahnen, wie sie sich zum
römischen König und zu den Ständen zu stellen gedachten,
falls es diesen einfallen sollte, das Maass ihrer Forderungen
höher zu stellen. Sie gingen nicht so weit, wie eine Beihe
geistlicher und welllicher Stünde selbsl, welche die Ordnungen
des Wormscr Reichstages geradezu verwarfen; so viel aber
ging deutlich genug aus ihrem Benehmen hervor, dass eine
allfälligc Anwendung derselben auf ihre Gebiete sie in eine
entschieden feindliche Stellung zu Maximilian und dem Beiche
treiben werde. Wir betrachten es demgemäss als die eigentliche

Bedeutung des Beichstages zu Worms und der beiden
von dort in die Schweiz abgeordneten Botschaften, dass durch
sie bestimmter und abgeschlossener das Bcsultat der bisherigen
Entwickelung der Schweiz zu Tage trat. Gestützt auf Privi-

Oesaiidtschiifteu in Anspruch genommenen Bischof I,«melius s. dio Notiz boi 1 Igholll, Ital. Sacra
(Kd. 2da) 5 8. 305.

1) Tiigs.-Abscb. 3' 8. 407, c.
2) Hauke, deutsche UoBohichte im Zeitalter der lief. (3. Aufl.) 1. 8. 00, Ol.
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legien und Herkommen beanspruchte sie eine gewisse
Selbstständigkeit dem Beiche gegenüber, unterstützt in diesem Streben

durch den Umstand, dass sie in sich selbst bereits die
einfache und sichere Lösung der Fragen gefunden hatte, um die

man sich im Beiche so lebhaft stritt.

4. Die Eidgenossen und die Liga. — Frankreich. —

Mailand.

Auf die Stellung, welche die Eidgenossen dem Beiche und

den auf dem Wormser Beichstage angebahnten Beformen gegenüber

einnahmen, übten aber nicht bloss die von uns bisher
betrachteten aus der ganzen inneren Entwickelung des

schweizerischen Bundeskörpers mit einer gewissen Notwendigkeit
sich ergebenden Verhältnisse entscheidenden Einlluss, — die

Bemühungen des römischen Königs und der Beichsständc fanden

einen noch weit kräftigeren und nachhaltigeren Widerstand

in der Politik des französischen Hofes, der einem An-
schluss der für seine Pläne so äusserst wichtigen eidgenössischen

Gegenden an das Beich und der daraus entspringenden

Machtvergrösserung des Ilabsburgischen Hauses um so

weniger gleichgültig zusehen konnte, je öfter bereits sich ihm

Gelegenheit geboten, was er mit der Eidgenossen Hülfe

vermöge, zu erproben. Unter dem Einllussc der mit Frankreich
bereits im vorigen Jahre geführten und seil her noch immer

schwebenden Unterhandlungen über den definitiven Abschluss

des am 1. November 1495 entworfenen Bündnisses erhielten die

Verhandlungen mil dem römischen König eine mehr durch die

allgemeinen europäischen Händel bedingte Wendung. Nichl
mehr die Annahme oder Verwerfung der neuen Organisation
des Bcichcs im Ganzen oder Einzelnen, tler Anschluss der

Eidgenossen an"s Beich bildete jetzt für"s Ersle den Mittelpunkt
der Unterhandlung : es gall vielmehr, die eidgenössischen Orlc
und ihre streitbare Mannschaft für Maximilian und seine

Verbündeten zu gewinnen, sie von einer Verbindung mit Frank-
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reicli abzuhalten, oder, wenn eine solche bereits geschlossen,
sie wieder zu lösen. Gleichwohl müssen wir auch diese
Verhandlungen in den Kreis unserer Betrachtung ziehen, da un-
läugbar die Entscheidung der Eidgenossen für oder gegen
Frankreich ihr Verhällniss zum Beich deutlich charakterisirte.

Hauptsächlich ') auf Veranlassung Ludwig Sforza's (Moro)
hatte sich gegen Alfons von Neapel, der 1494 (Februar) seinem
Vater Ferdinand auf dem Throne gefolgt war, zwischen Mailand

und Karl VIII. von Frankreich, auf den die Ansprüche
der Anjou auf Neapel übergegangen, ein Bund gebildet, dem
bald nach seiner Wahl auch Papst Alexander VI. beitrat und
dessen nächste Folge der Zug Karl's nach Italien war, auf dem

er, aus dem eidgenössischen Gebiet mit einer namhaften Macht
unterstützt, in auffallender Schnelligkeit bis Neapel vordrang,
das er einnahm. Dieser glänzende Erfolg der französischen
Waffen auf der einen Seile, auf der andern die Ansprüche,
welche der im Mailändischen zurückgelassene Herzog Ludwig
von Orleans auf dies Herzogthum zu erheben begann, erregten
nicht allein bei Ludwig Sforza, der unterdessen nach dem Tode
des Ilerzogs Joliann Galeazzo auf den Wunsch des Volkes die
herzogliche Würde übernommen, die äusserstc Besorgniss,
sondern liessen ilin auch bei andern Mächten geneigtes Gehör
linden, als er jetzt für einen Bund gegen Karl warb. Spanien,
wohin der König von Neapel sich geflüchtet, Maximilian,
Venedig, der Papst schlössen Ende März 1495 zu Venedig die
Liga, wie der Doge dem französischen Gesandten, Phil.
Commines erklärte : gegen die Türken, zur Buhe Italiens. Busch
verliess Knrl uuf die Kunde hievon Neupel wo er eine
Besatzung zurückliess, durcheilte Italien, bei Fornuovo durch ein
sich ihm entgegenstellendes Heer der Venezianer und
Mailänder sich durchschlagend (Juli 6.) und drang bis Asti vor,
während der Herzog von Orleans, der bis Novarra vorgerückt,

1) Illilfsmfttol für dttB Folgoudo: Hauke, Geschichten der romanischen und gormaiiiscbor.
VUlkor 1 8. 48 ff. — Lanz, geschichtliche Einleitung zur zweiten Abtb. dor Mon. habsbg.
8. 13 ff. — Zellweger, Gcsob. dus apponzoll. Volkes 2 S. 221 ff, —Fuchs, mailandische Feld,
ztlgo 1. Band.
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daselbst von dem mailändisch - venezianischen Heere
eingeschlossen ward, bis die von dem zu diesem Zwecke in die

Eidgenossenschaft gesandten Baillif von Dijon angeworbenen
Schweizer in Vercelli um Karl gesammelt, den Herzog Ludwig
Sforza zu Unterhandlungen mit den Franzosen und zum Abschluss
eines die alten Zustände neuerdings bestätigenden Friedens

bewogen. Karl, ohne sich durch den unglücklichen Ausgang
seines Zuges beirren zu lassen, verfolgte seinen Plan, Italien sich

zu unterwerfen. Wie er vor allem darnach strebte, in Italien
selbst sich einen Anhang durch die Unterstützung der Demo-

cratic zu schaffen, so musste ihm ausserhalb des Landes,
namentlich an der Gewinnung der Schweiz für sein Interesse

gelegen sein, da er nicht bloss militärischen Zwecken damit

genügte, sondern ein Element der Opposition im Norden der

Alpen beförderte, welches die Aufmerksamkeit Maximilians
und des Beiches cinigermnsscii wenigstens von den italienischen

Angelegenheiten abzulenken geeignet schien ').
In diesem Sinne waren die Unterhandlungen mit den

eidgenössischen Orlcn geführt, welche 1495, 1. November, zu
dem Entwurf eines Bündnisses, an dem sich acht Orte betheiligten,

führten'), wenige Tage nur nach der Ankunft der
Gesandten vom Wormser Bcichslag und bevor auf das Ansuchen
des Beiches eine Antwort erfolgt war. Wie hier der Bolschaft
der Stände und des römischen Königs, so kam Karl tlas

folgende Jahr auch der Liga zuvor. Ehe noch die Botschaft

dieser, bereits am 9. April angemeldet °), bei den Eidgenossen
eintraf, hatten tlie französischen Unterhandlungen ihr Ziel
erreicht, trotz der Bitten der mailändischcn und venezianischen

Gesandten, bis zur Ankunft der Abgeordneten der übrigen
Glieder der Liga nichts Definitives mit Karl VIII. abzuschliessen.

Am 24. April bestätigte der König von Lyon aus das von
seinen Gesandten eingeleitete Bündniss „zur Erneuerung der seit

langer Zeit zwischen der französischen Krone und den Eidge-

1) Lanz a. a. O. 8. 31.

2) Tags.-Absch. 8' B. 405, Nr. 522 (vergl. oben 8.130, N. 1).

S) Tags.-Absch. 3* 8. 502, I.
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nossen bestehenden Freundschaft: damit, wie zu hoffen, daraus
die beidseitigen Verhältnisse neue Kräftigung ziehen"'). Für
die an dieser Stelle in Betracht kommenden Beziehungen der
Schweiz zum Beiche bei weitem der wichtigste ist der erste
Artikel des Vertrages, durch den sich der König verpflichtete,
den mit ihm verbündeten eidgenössischen Orten gegen Jedermann

Unterstützung, Hülfe und Schutz zu Theil werden zu
lassen 2). Es reihen sich daran Bestimmungen über die Jahresgelder,

die Karl den betreuenden Orten zu vertbeilen verhiess,
über die Söldner, deren Löhnung und Stellung, und über die

Hülfe, welche die Eidgenossen, wenn sie in Krieg verwickelt
würden, vom König zu fordern^ das Becht hätten. Vorbehalten
hatten die eidgenössischen Orte den Papst, das heilige römische
Beich und alle bis auf diesen Tag abgeschlossenen Bündnisse,
Verträge und Einigungen. Unter den Orlcn, welche diesen

Vertrag mit Karl eingingen, befanden sich vor allem dieselben

Uri, Nidwalden und Zug, die, wie wir bereits bemerken konnten

'), schon im Juli des vorigen Jahres aufs Bestimmteste von
Frankreich gewonnen waren; ihnen halten sich die damals noch
schwankenden Glarus, Freiburg und Solothurn angeschlossen.
Was aber am meisten in Erstaunen setzt, ist der rasche
Umschwung in der politischen Haltung Zürichs. Auf dem zur
Berathung über die französische Verbindung im März d. J. nach
Luzern berufenen Tage4)', wo die Boten von Bern, Uri, Schwyz
und Obwalden ohne Vollmacht erschienen waren, hatte Zürich
ebenfalls noch den Beilritt zum projeetirten Bündnisse
verweigert, und noch der Abschied vom 9. April (Tag zu Luzern)6)

1) Tags.-Absch. 3' S. 730, Boilugo 20.

2) A. a. O. 8. 738: in prlmis quod cliristlanlssinms Francorum rex tum pro so quam suis,
llogno, patria, dominus ut subditis Init et contraetat unionem, fedus et iutolligonciam uobisciim
premeticionatain, tarn pro nobts quam pro patrlls, terris ot liomiiiibits nostris, promlttens nobis
adversus ommis ot qiiiisciimquo iideluin auxilium, Jiivameii et duffeneiouem ImpurLlii suis in
expensis.

3) Obon 8. 122.

4) 1400, 23. Malz : Tags.-Absch. 3' 8. 600, f.
5) Tags.-Absch. 3' 8. .102, g. Nach einer Bemerkung im Zürcher llatlispiotokoll mltgo.

theilt hol Müller, Schw.-Gesch. (Forts, v. Glutz-Blotzhelni) 6* 8. 07 Noto 10 witro die Annahm«
der Vereinigung bereits am I. April erfolgt: Uff Bitt von Lucem, Zug, Glarus (vgl. Tags.-
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nennt Zürich unter denjenigen Orten, welche bezüglich dieser

Angelegenheit entweder nicht völlige oder abschlägige Antwort
gegeben.

Wilhchn's von Diessbach Prophezeiung hatte sicli beinahe

erfüllt. Ausser Bern war dem römischen König und den mit
ihm gegen Frankreich verbündeten Mächten wenig Halt in

der Eidgenossenschaft geblieben : ihre Bolschaft konnte keinen

Augenblick über den Erfolg ihrer Thätigkeit im Zweifel sein.

Sie1) sollte die Eidgenossen auffordern, sich der Liga anzu-

schliessen, sollte den Orten ebensoviel wie der König von

Frankreich, ja noch mehr versprechen. Für den Fall, dass

diese Anträge abgelehnt würden, war ihr befohlen, die

Eidgenossen um strenge Neutralität zu ersuchen und jedem Orte

als Preis derselben jährlich 500 Gld. auf fünf Jahre zu

versprechen.

Vergebens waren die Anträge tler Boten auf dem Tage zu

Zürich (4. Mai). Die Vereinigung mit Frankreich, die jüngst
erneuert, und worin die Kirche, der Papst und das Beich
vorbehalten wolle man getreulich hallen, lautete die auf einem

andern Tage zu Zürich zu Ende des Monats crtheilte Antwort
der eidgenössischen Orte, und hoffe dadurch Buhe und Frieden

zu befördern ").
So auf's Entschiedenste aus dem Gebiete der Eidgenossen

zurückgewiesen, versuchten die Verbündeten auf zwei
verschiedenen Wegen dennoch ihr Ziel zu erreichen.

Vor allem gedachte der römische König gegen den

französischen Einlluss in der Eidgenossenschaft mit einer Waffe
anzukämpfen, auf die er schon längst hingedeutet hatte.

„Wenn die Eidgenossen dem französischen König Hülfe und

Abscli. 31 8. 501, k), Fryburg und Soloturn Botschaft. Ob dioso Nachricht mit dor

angeführten Stolle im Tags.-Absch. 8' 8. 502, g in Widerspruch stohe, Ist hol dor undeutlichen

Fassung dorselbou nicht zu erkennen.
1) Tags.-Absch. 8' 8. 504, f. Vgl. Anshelm 2 8. 201.

2) 31. Mal: Tiigs.-Ahsch. 3' 8. 507, g. Daselbst wird olnor bosondorn Antwort Berns go-

ducht, tlbor die auf dorn folgondou Tago zu Baden Berathung zu halten sei, wBbrond der Ab •

schied dlosos Tages vom 15. Juni (Tags.-Absch. 3' 8. 507, N. 537) nichts darauf Bezügliches

enthüll.
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Unterstützung zukommen Hessen'', hatten im Februar die königlichen

Biilhe zu Zürich gedroht, „und sie sich gegen dem hl.
Stuhl und Bych ungehorsam und verächtlich erzeigte, so würde
noth, das geistlich und weltlich Schwert wider dieselbe ze
gebrachen"'). Diess sohle jetzt verwirklicht werden, geistliche
Strafe tlas erreichen, wonach diplomatische Unterhandlungen
bisher vergebens gestrebt Von Maximilian erzählt der damalige
venezianische Gesandte an seinem Hofe, dass er grosse Hoffnung

in dieses Mittel gesetzt habe8).
So drohend sich aber auch, der römische König und seine

Bundesgenossen gegen die Eidgenossen äusserten, diese waren
nicht gesonnen, ihre Verbindung mit Frankreich aufzugehen.
Es war auf dem Tage zu Baden, Mitle Juni3), nls die
eidgenössischen Tagboten die Nachricht erhielten, in Lindau habe
der päpstliche Legal öffentlich an die Thüre der Pfarrkirche
eine Ermahnung an die Schweizer angeschlagen, sofern sie mit
dem König von Frankreich im Bündniss ständen, innert 15

Tagen dasselbe aufzulösen, die Leute, die in dessen Sold
getreten, heimzumahnen und in Zukunft ihm jegliche Anwerbung
von Mannschaft zu wehren, oder tles Papstes Ungnade und
Bann zu gewärtigen. Statt aber, wie die Absicht gewesen,
die eidgenössischen Orte für die Liga zu gewinnen, erregte
dieser Schrill tles päpstlichen Legalen allgemeinen Unwillen ').

1) Aiisbuliu 2 S. 200. Vergl. oben 8. 1110.

2) Foscori, Dispucci im Archivio storico Ital. 7'S.758. Der Künig habe der Aufforderung
au den piipstllchou IjOgntcn, die Oonsuren zu veröffentlichen, beigefügt: o sperhmio che gio-
voi-iiuno griiudomento.

3) Tags.-Absch. 8' S. 508, I: Als dann der biipstlich Legat jetz zu Lindow ein moiiitoriuui
offenlich uffgchchliigen, darinnc vonueit, utlu die So mit dem Kling uss Kränklich lu Eynung
syond, sich darvon zu Stollen, wo das nit geschähe, deshalb Bapsts Ungnud und Pen zu

erwarten; vergl. Anshelm 2 S. 212, der den Termin, welchon der Lugut den Eidgenossen

gesetzt, 15 Tage angibt. Seine Angabe orhiilt durch die von Foscari, Dtsp. (Arch. stör. ital.
7' 8. 758) berichtete Aeusserung Maximilians gegen den Legaten: Yoi uveto tinunonito quosti
Svizzeri sub poenu oxcoiminicatlonls latae Sontentiuo, ehe non vadium ul Sorvigl dei lte di
Francia e ebo quoll) che ci sono dolibiiuo ritorniirseno: o loro avoto dato 1 termtni.
(Vorgl. Foscari Dlsp. a. a. O. 8. 730.) griissoro Bedeutung.

4) Anshelm 2 8. 211) berichtet von Verhandlungen, die über diesen Schritt dos Logaton
auf einem Tage zu ljuzurn, 5. Juli, stattgefunden, und wo diu französischon Orte sich un don

französischen Künig, Bern und Schwyz dagegen an Maximilian und don Herzog von Mailand
zu wenden vorgeschlagen Mitten. Her bezügliche Abscblod in don Tags.-Abscb. 3' 8. 509

enthüll durchaus nichts mit dieser Angelegenheit im Zusammenhang Stehundos.
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Energisch protestirte Zürich in seinem und seiner Anhänger
Namen und für Alle, die sich ihm noch anschliessen würden,

gegen den Drohbrief. Man appellirte an tlen besser zu
unterrichtenden Papst, man erklärte, sich den Anordnungen des

Legaten nicht fügen zu wollen, der seine Gewall wider das

natürliche Becht, nicht zu Fried und Eintracht der Christenheit

brauche, sondern durch seine Briefe Zwietracht untl Krieg
zu erregen bemüht sei. Aus natürlichem, gemeinem und

bürgerlichem Bechte behauptete Zürich, sich zum Abschluss eines

Bündnisses mit dem französischen König für befugt, untl
erklärte das Verfahren des Legaten für einen Eingriff in das

billige natürliche Land- nnd Burgrecht1).
Diese kräftige Erklärung Zürichs hatte nicht bloss die

Hoffnung des päpstlichen Legaten zerstört, jene Leute würden,
wie er sich ausdrückte, auf wunderbare Weise die Ermahnungen

und Censuren achten2), sie zeigte zugleich auch aufs

Deutlichste, wie die Eidgenossen ihre Stellung fremden
Eingriffen gegenüber auffassten, sie gab dem Gedanken
staatlicher Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft Ausdruck.

Wahrend dieses unglücklichen Versuches, die mit Frankreich

verbundenen Orte zu gewinnen, waren Unterhandlungen
mit denen eingeleitet, welche bis jetzt dem Bündniss mil
Frankreich fern geblieben, um sie von einem allfälligen Beitritt

zu demselben abzuhalten, dagegen günstig für tlie Liga
zu stimmen und sich so eine Grundlage zu sichern, von der
aus eine weitere Ausdehnung ligistischen und deutschen
Einflusses in der Schweiz mit einiger Bestimmtheit sich erwarten
liess. Es gelang in der Thal Schwyz, Obwalden und Bern
zu gewinnen3). Jene beiden gaben das Versprechen, fünf, —

1) llio Appellution, von dorn damaligen Zürcher Bürgermeister Heinrich liest und Gerold
Meyer von Knoiiuii, dos Itutlis, verfasst, theilt Ausbelm 2 S. 211 ff. mit lu deutscher Spruche.
Lateinisch werden Stollen daraus cltirt in (Balthasar)Fragmente und Nachrichten von den pUpst-
Heben Nuntien In dor Schweiz in Helvetia 7 S. 448.

2) Foscari, Dlspaccl (Arch. stör. Ital. 7' S. 780): o dico uvoro opiniono, che quoi popoli
debbano estluiaro miruni i „ modum quölle ummonizloui o ceusuro

Born, 11. Juli: Tags.-Absch. 3' S. 510 (Nr. 530 a, b). Vgl. Cdrusolo, La republique de
Venise ot Ics Suisses (Veniso 1804) 8. 12.
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Bern zehn Jahre lang keine der Liga feindliche Verbindung
mit Frankreich einzugehen. Ein Jahrgeld ward ihnen
zugesichert.

Je geringer der Vortheil war, den die Liga durch ihre
Bemühungen erworben, desto besser wusste der französische
Hof die Fehler seiner Gegner auch hier für sein Interesse zu
nutzen. Besonders arbeitete jetzt der ränkevolle Herzog Ludwig

von Orleans an der vollständigen Gewinnung der Schweiz
für Frankreich. Die Aufforderung, treu bei der mit König
Karl eingegangenen Vereinigung zu beharren, die derselben
noch fernestehenden Orte zum Beitritt zu bewegen, welche

Ludwig zu Luzern (30. August) durch einen schon früher
angemeldeten Boten an die Eidgenossen ergehen liess '), fand bei
diesen wohl hauptsächlich in Folge des Vorganges zu Lindau,
vielleicht auch unter dem Eindrucke einer auf demselben Tage
durch Schwyz milgetheilten Nachricht des eidgenössischen
Vogtes in Sargans*) keine ungünstige Aufnahme. Dieser hatte
nämlich von einer Tagleislung berichtet, die zu Mals und
Glurns im Etschlande zwischen Maximilian, dein Papste und
den andern Gliedern der Liga einzig in der Absicht abgehalten
sei, die Eidgenossen zu unterdrücken. Unglaublich,man mochte
die Nachricht sonst auffassen wie man wollte, klang, trotz
jenes Vertrages der drei Orte mit der Liga, der Zusatz:
Prankreich, ja unter den eidgenössischen Orten selbsl Bern,
Schwyz und Obwaldcn seien mil diesem Plane einverstanden.

In der That finden wir nicht, tlass man demselben grosse
Bedeutung beilegte; dagegen erklärten die eidgenössischen Orte,
nicht nur an dem, was sie dem französischen König verschrieben

und besiegelt, treu halten zu wollen, sondern man Hess

sich sogar zu dem Beschlüsse bewegen, durch eine eigene
Botschaft bei Schwyz und Obwaldcn auf einen nachträglichen

Beitritt derselben zum Bündniss mit Karl hinzuwirken
(8. Sept.)3).

1) Tags.-Absch. 3' 8. 513, h.
2) Anm. zu Tags.-Absch. 3' N. 542, u auf 8. 513 (vergl. Tags.-Absch. 3' 8. 515, 0.
3) Tugs.-Absch. 3' 8. 513, N. 543, a.
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In welchem Grade es dem französischen Hofe gelungen

war, seinen Einfluss über die Eidgenossen, denen er auch

gegen den angedrohten Bann seine Hülfe angeboten1), zu
befestigen, zeigte sich mit besonderer Deutlichkeit bei den

Verhandlungen, welche gerade damals wieder mit dem Herzog
Ludovico Sforza von Mailand über Errichtung einer Vereinigung,

um die derselbe schon nachgesucht, geführt wurden.
Bereits im März 1495 hatte Ludovico durch eine Botschaft

den Eidgenossen, die er seiner freundschaftlichen Gesinnung

versicherte,-die Erneuerung und Bestätigung der bestehenden

Capitel anbieten lassen 8). Dieser Antrag, der zunächst ander
Zuneigung der Eidgenossen zu den für sie günstigeren alten

Capitcln, dann auch daran scheiterte, dass Luzern sich der
Sache vorerst nicht weiter annahm, während von anderer

Seite, hauptsächlich vom Abte von Sl. Gallen, Klagen und

Forderungen gegen Mailand erhoben wurden ward kurze Zeil
hernach (13. Juni) auf einem Tage zu Luzern von Neuem zur
Sprache gebracht, diessmal durch den königlichen Kanzler Dr.
Sturze! wesentlich nach jenen Forderungen modilizirt *); es

erbot sich der Herzog in seinen Streitigkeiten mit Luzern sich

nach Billigkeit zu richten, die alten Capitel zu erneuern und

jedem Orte 1000 Ducalen jährliche Pension zu geben. Zwar
bestätigle eine Botschaft des Herzogs, die auf dem folgenden

Tage4) (23. Juni) erschien, die Anträge des Kanzlers, welche

später von Joh. Morasin in jenes Namen, dahin erläutert wurden,

der Herzog wolle den Eidgenossen jährlich öOOOrhein. Gld.

geben, fordere aber von ihnen dafür, dass sie weder selbst

etwas Feindseliges gegen Mailand unternehmen, noch allfällige
Angriffe gegen den Herzog unterstützten; dass sie letzterem

so viel Knechte in seinen Sold stellten, als er verlange, und

6000 in eigenen Kosten auf zwei Monate; endlich dass alle

1) Zürich, 1407, 20. Mai: Tugs.-Absch. 3*. 8. 537, g., vuil der Kling zugesagt bat, vm.

dos In sinen koston zu erledigen u. s. w.
2) Tags.-Absch. 3* 8. 475, c.

3) Tugs.-Absch. 31 S. 484, f.
Luzern: Tags.-Absch. 8' 8. 480, b.
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Forderungen der Eidgenossen insgesammt oder einzelner
Personen hiemit als beseitigt betrachtet werden sollten1); — zwar
hatte für den Zweck noch weiterer Annäherung gegenseitiger
Wünsche Morasin von der Tagsatzung den Auftrag erhalten,
mit Luzern über die alten und neuen Capitel zu beralhen und
das Besultat später wieder vorzulegen (Juli 9.)2), — wie es

aber der französischen Botschaft gelang, die zu derselben Zeit
angebrachte Werbung des römischen Königs zu vereiteln und
die Mehrzahl der eidgenössischen Orle für eine Vereinigung
mit Karl VIII. zu gewinnen, so musste sich naturgcinass ihr
Einfluss auch in dieser Angelegenheit zu Ungunsten des
Abschlusses einer engeren Verbindung geltend machen3). Schon
am 26. Juli, als zu Luzern die Frage über Annahme oder
Verwerfung des französischen Bündnisses zur Sprache kam,
erklärten sich nur Zürich, Bern, Obwaldcn und Glarus für die
inailändischen Capitel, während Solothurn und Freiburg zwar
eine grössere Neigung für diese zeigten, dieselben aber doch

der Majorität opfern zu wollen versicherten 4). Und als erst

gar am 1. November sich für den Abschluss eines Bündnisses
mit Frankreich acht Orte ausgesprochen, konnte von diesem

Zeitpunkt an von tlen inailändischen Capiteln auf der
Tagsatzung nicht mehr die Bede sein. Dagegen hielt Bern, welches

sich von dem französischen Bündnisse nichl gewinnen
liess, um so entschiedener zum römischen König und zu
Mailand. Nachdem schon am 14. September wie es scheint
hauptsächlich unter Vcrniittelung der venezianischen Botschaft, die
für die Interessen der Liga thätig war, eine bezügliche
Verabredung getroffen s), — erfolgte am 1. März 1496 tler definitive

1) Luzern, 0. Juli: Tugs.-Absch. 'S 8. 187, h.
2) Tags.-Absch. B1 8. 487, u.
3) Tags.-Abscb. 3' 8. 487, c, wo die Versprechen aui'geziihlt werden, welche dio französische

Botschaft den Eidgenossen Im Namen des Herzogs von Orleans machen musste, um sie

von einer Verbindung mit Mailand abzuhalten.
4) Tags.-Absch. 3' 8. 480, N. 514.

5) So muss ich die von Uidhor, lieber dio tiefem Ursachen des Burgunder- und Schwu-
bonkrieges, S.42 Noto 4 aus bom. Mlsslv E. 8. 120 lnltgcthullte Stelle verstehen im Hinblick
auf den daselbst gebrauchten Ausdruck : Articuli confoederalionls cuucopti, und auf die
hierauf sich beziehende Bemerkung Ansbolms 2, S. 180: Dcrbalb auch bowegt mit Ihm (dorn
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Abschluss einer Vereinigung zwischen dem Herzog von Mailand

und Bern. Die Urkunde l) bestimmt vor allem, dass kein
Theil den andern mit Krieg überziehen soll; daran reihen sich

Bestimmungen über die Beilegung der Streitigkeiten zwischen
den beiden contrahircnden Parteien sowohl, als zwischen
Privaten und einem der beiden Theile, oder zwischen Privaten,
die beiden Theilen angehören; ferner über Handel und Wandel.

Bern erhalt freien Kauf, Zollfreiheit im ganzen Umfang
des Herzogthums bis an den Graben von Mailand und eine

jährliche Pension zugesichert. Vorbehalten werden beidseitig
der Papst, das hl. römische Beich, alte und neue Verbündete
und alle Einzelnen, mit denen beide Theile zur Zeit in Bündniss,

Burgrecht, gegenseitiger Verpflichtung und Ligen sich

befinden, doch mit der wichtigen Einschränkung, dass wenn
einer der so Vorbehaltencn gegen den einen der beiden con-
trahirenden Theile Krieg beginnt, dann der andere Theil
diesem Vorgehen Einhalt zu thun oder eine friedliche Beilegung
zu erreichen suchen soll; gelingt ihm diess nicht, so hat er
sich wenigstens neutral zu verhalten.

So war es Ludovico gelungen, wenigstens festen Fuss in

der Eidgenossenschaft zufassen, und bald eröffneten sich ihm

neue Aussichten, als die Liga nebst Bern, Schwyz und
Obwaldcn dem französischen Bündnisse fern zu halten wusste.

Wenige Tage nur nachdem jene drei Orte die Verpflichtung
eingegangen waren, mit Frankreich sich in kein Bündniss

einzulassen2), erfolgte seitens des Herzogs, zugleich mit der
Anzeige, dass er Maximilian, der damals eben von dem Lindauer
Beichstage aus seinen Zug nach Italien unternahm, bis Worms
entgegenzugehen und ihn zum Empfange der Kaiserkrone nach

Italien zu begleiten gedenke, eine Wiederholung seines früheren
Anerbietens wegen Erneuerung der Capitel3). Jedem Orte

Herzog) frldsamo, löbliche, alte Vereitlung zu licstKtcn und stut zu halten; der veiicdiscbeii

Bottscbaft, obschon illo andern Ort nit zusagtont, uf don 17. Sept. zugesagt, — lieber die

venezianische Botschaft vergl. Tags.-AbHch. 3' 8. 401, b.

1) Tags.-Absch. 3' Bollugo Nr. 30, 8. 730 fi.
2) 11. Juli: Tags.-Absch. 3' 8. 010, Kr. 539.

3) Tags-Abscb. 3' S. 510, e; 511, d.
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versprach er jährlich 500 Ducaten und Zollfreiheit bis an die
Mauern Mailands, ohne dafür irgend welche Gegenforderungen
zu stellen. Das Anerbieten des Herzogs war zwar für die
Eidgenossen, besonders aber für die Waldstatte, die für die
Befriedigung eines grossen Theiles ihrer Bedürfnisse zunächst
auf die benachbarten inailändischen Gegenden angewiesen
waren1), ausseist lockend; dennoch mochten Zweifel an der
Zuverlässigkeit der von Ludovico Sforza gemachten Versprechen

sich erheben. Wenigstens begannen die Verhandlungen
über Annahme oder Verwerfung der mailändischen Vorschläge
auf den Tagsatzungcn erst, nachdem eine zweite Botschaft
des Herzogs, welche sich, wie es hiess, in Folge der vielen
Geschäfte, mit denen der Herzog in Anlass des Zuges
Maximilians überhäuft war, bis in den Dezember d. J. verzögerte,
die geforderten näheren Erklärungen gegeben halte (Dez. 7.) 2).

Vor allen Dingen trat aber auch hier wieder der französische

Einfluss hindernd entgegen. Als auf einem Tage zu
Luzern zu Anfang Januar 1497 die Boten der eidgenössischen
Orte sich ihre Instructionen gegenseitig mittheillcn, zeigte es

sich, dass Zürich und Uri, letzteres unter ausdrücklicher
Berufung auf die einer Erneuerung der Capitel mit Mailand
entgegenstehenden Bestimmungen der Verbindung mit Frankreich,
jegliche Verbindung mit Ludovico Sforza aufs Entschiedenste
verwarfen während aus den Voten der anderen Orte weder
Zu- noch Abneigung sich entnehmen lässt3). Den Bemühungen
Frankreichs, mit denen die Uri's, das schon seil längerer Zeil

1) Vorgl. Tags.-Absch. .')' S. 520, N 551, o: 522, 11; ferner die Motivlrung dos schwyzcrl
sclien Votums: du wir allehuntirung hl die bind beuchen und üben müssen, s.u. 0. S. 522, b.
Tags.-Absch. 3' S. 523, li wird der Koruuiisfuhr über den (iotthurdt erwähnt.

21 Luzern, Tags.-Absch. 3' 8. 520, N. 55t, e.
.1) TiigH.-Absch. .'(' S. 522, b, Schwyz: sofern guineinc Hiilgonossun oder dio vier Wald-

stiitto die Vereinigung uiiigeheu, so wollu es auch elntruton, da wir „alle liiiutierung in dio land
beuchen und liboii müssen**; wollen aber die Orte, dio es Schwyz zu wehren haben, nicht Iu
diu Vereinigung, so soll der Iloto dio Sacho wieder heimbringen. Unterwühlen hat seine
Gemeinde noch nicht versammeln können, sofern aller dio vier Wuldstßtlo eintreten, troto cb

auch hol. Zug: Ha die Meinungen getheilt seien, nillsso der Bote roforiroii. tilarus : Wenn
gemeine EidgonoHsun oder vier Orte dio Vereinigung annehmen, wolle es dus fünfte sein. Froi-
burg und Sololhurn rcforlrcu, well die Eidgenossen nicht einhellig seien. Luzern's
Erklärung fehlt.
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mit dem Herzog von Mailand im Streite lag, Hand in Hand

gingen, durch Berufung auf die Bünde unterstützt und, wie
es scheint, dem unbesonnenen Benehmen des inailändischen
Boten selbst1) ist es zuzuschreiben, dass. obschon Luzern.
Schwyz und Obwaldcn sich für die Vereinigung mit Mailantl

erklärten2) — während in Nidwalden französischer Einlluss
und der Uri's vereint eine abschlägige Antwort hervorriefen,
— obschon des Herzogs Bote schriftlich eine vollständige
Berichtigung der von den Eidgenossen selbsl zu ermittelnden
Forderungssummen einzelner Privatpersonen an den Herzog
verhiess"), obschon man sogar eine Zeit lang den Gedanken hegte,
die Vereinigung schriftlich auszufertigen und zu besiegeln,
ohne sie herauszugehen*1), man doch schliesslich sich zu dem

Beschlüsse einigte, Luzern möge den inailändischen Gesandten

auffordern, da die Vereinigung keinen Fortgang haben wolle,
das Land zu verlassen. (1497, 7. März.)5)

Es lässt sich nicht in Abrede stellen, mit überwiegend
politischem Tacle hat der französische Hof auch in der Schweiz
es verslanden, die Elemente der Opposition gegen das Beich
für sich zu gewinnen. Auf seiner Seite stand die Mehrzahl
der eidgenössischen Orte; wo sein Einlluss noch nichl ganz
zum Durchbruch gekommen, war er doch stark genug, eine

entschiedene Erklärung zu Gunsten Maximilians zu
unterdrücken : die Liga war abgewiesen; ihre Drohung bloss

Frankreich zu Nutz geworden: die Bemühungen Mailands
vereitelte französischer Einfluss. Auf Seiten des Beiches

dagegen hielt sich mil Entschiedenheit und politischer Conse-

quenz nur das aristoeratisch-conservative Born, das allein es

wagie, die Zugehörigkeit zum Beiche kräftig zu betonen und

desshalb dem Bündniss mit Frankreich sich nicht anschloss

während es auf eigene Faust mil Mailand in Verbindung tral.

1) Tags.-Absoli. 3' s. 630, b.

2) Tags.-Absch. 3' 8. 524, a.

3) Tags.-Absch. II* 8. 527, e. - Tsciiudi, Suppl. bei Fuchs a. u, U. 1. 8. 230.

4) Her in ilw vorigen Noto angeführte Abschied: vorgl. Tags.-Absch. ¦')' S. SJ'.), N.A03,

5) Tags.-Absch. 3' S. 530, h.
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Bei der Masse des Volkes freilich fand Bern's Haltung keinen

Anklang. Anshelm') erzählt uns, als Bern's Boten
Maximilian bei seinem Zuge nach Italien aufgesucht und von ihm
ehrenvoll empfangen worden, sei die Missstiminung des Volkes
in lauten Unwillen ausgebrochen; und bekannt genug sind die
Drohungen, die namentlich in den Landgemeinden gegen Bern
ausgestossen wurden, als dasselbe beharrlich seinen Beitritt zum
französischen Bündniss verweigerte. Wir vermögen nun allerdings

in diesen Acusscrungen der Volksstimmung nicht den
Ausdruck eines ausgebildeten politischen Bewusstseins zu
erkennen, das mit Klarheit Zweck und Mittel übersieht und be-
misst. Denn nur zu deutlich blicken die Beweggründe durch,
wenn nach dem Berichte Anshelms das Volk sich darüber
beklagt, dass was sie ihnen verboten, die Herren nun selbst
thäten2). Die Vorthcile, welche eine Verbindung mit dem
reichen Frankreich bot, blendeten die Massen, für die der
fremde Kriegsdienst bereits anfing ein Bedürfniss zu werden.
Auf der andern Seite war aber auch hiebei der französische
Hof nicht ohne Betheiligung. Gerade der Vorwurf, den Bern
in dieser Zeit so oft zu hören bekam, sein Streben gehe im
Einklang mit dem römischen König und dein Beiche auf
Zerstörung der Eidgenossenschaft, sowie die üppige Fülle
erschreckender Gerüchte, die damals im Umlaufe waren, verrat

hen unverkennbar ihren Ursprung von dieser Seite her.
Denn während irgend einen ^tatsächlichen Anhaltspunkt zu
ihrer Begründung aufzufinden unmöglich ist, lässt sich

dagegen der Nutzen nicht verkennen, den die französische
Politik daraus zog so dass man keinen Augenblick darüber im
Zweifel sein wird, dass man es hier mit Mitteln zu thun hat,
deren sich der französische König zur Erreichung seiner
Zwecke bediente. Diese Beobachtung ist aber gerade für die
Beurtheilung der Verhältnisse, die wir zum Mittelpunkte un-

1) 2 S. 220 ff.
2) n. u. 0. Man hütt ihnen fllrgobon und daruf beschlossen, iillcr freunder borrn und Ihr

Kriegen ganz müssig zo gähn; so zugent die Gewaltigen selbs dabin. Ware nun Ihnen
auch rocht.

Hist. Archiv XV. \(J
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serer Aufgabe gemacht, von nicht geringer Bedeutung. Wir
erkennen, dass nicht allein militärische Zwecke, nicht allein
die Gewinnung der kampfestüchtigen Mannschaft es waren,
was Frankreich in der Schweiz suchte; dazu bedurfte es der
directen Aufreizung gegen das Beich und das ihm zugclhanc
Bern nicht in solch' hohem Grade. Karl VIII. von Frankreich
wollte die Lostrennung der Schweiz vom Habsburgischcn Interesse

oder, was bei den damaligen Verhältnissen so ziemlich
dasselbe war, Lostrennung der Schweiz vom Beiche; und wie
ihm das Beich selbst die passende Gelegenheit, seinen Plan
in's Werk zu setzen, bot, so wusste er die Mittel zu finden,
die seinem Zwecke am Vollkommensten entsprachen.

5. Streitigkeiten mit dem Reichskammergericlit. — Der

Reichstag zu Freiburg im Breisgau 1498.

Die obige Auseinandersetzung zeigt, wie im Innern der
schweizerischen Eidgenossenschaft der dem Beiche feindliche
Einfluss immer mehr das Uebergewicht zu erlangen weiss, wie
Frankreich mit kluger Politik alle die Fäden zu zerreissen'
bestrebt ist, welche irgendwie den Zusammenhang der Schweiz
mit dem deutschen Beiche enger zu knüpfen im Stande
gewesen. Aber auch in den unmittelbaren Beziehungen der
Eidgenossenschaft zum Bcicbskörper sind indessen eine Beihe von
Conflicten entstanden, die nur dazu dienen, die Erbitterung
gegen Maximilian zu erhöhen, den Gegensatz zu dem Beiche
zu schärfen, die gegenseitige Abneigung drohender sich
gestalten zu lassen. Es gehören hieher vor Allem die Streifigkeiten

der Stadt St. Gallen und des Landes Appenzell mit dem

Beicbskammergerich t.
Sie sind die mittelbaren Folgen der Zerstörung1) des

durch den Abt Ulrich von St. Gallen im Jahr 1485 mit grossem

1) Eine sehr eingehende Darstellung des Klostorbritcbos und «einer Folgen gib! Zellwegoi
Gesell, dos appenzell. Volkes 2 8. 144—210.
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Kostenaufwande und nach grossartigem Massstabe im Bau

begonnenen neuen Klosters zu Borschach durch die St. Galler,
die Appenzeller und die Gotleshausleute (1489). Allerdings
waren die zum Theil sehr ernsten Zwistigkeitcn zwischen dem
Abte und seinen Gegnern, die sich an diesen Klosterbruch
knüpften und in welche nach und nach sämmtliche eidgenössische

Stände llieils als Schirmortc der Abtei — Zürich, Luzern,
Schwyz und Glarus —, theils als unparteiische Vermittler
verwickelt wurden, durch eine Beihe von Schiedssprüchen auf
friedlichem Wege beigelegt. Nur gegen die Häupter der

Bewegung, den Bürgermeister Ulrich Varnbülcr von St. Gallen
und den Ammann Schwcndiner von Appenzell, ward ein strenges1

Verfahren eingeleitet. In der hauptsächlich durcli die
Grafen Georg von Werdenberg - Sargans und Gaudenz von
Matsch vermittelten Friedensurkunde zwischen den vier Orten
und der Stadt St. Gallen waren Varnbüler's Güter ausserhalb
der Stadt von der für die Güter, Zinsen u. s. w. aller
Parteien garantirlcn Sicherheit ausgenommen, er selbst aus dem

Gebiete St. Gallen's und der Eidgenossenschaft verbannt worden,

mit tler Drohung, im Bclrclungsfallc ihn zu fangen und
den vier Orten auszuliefern ¦). Ueber Schwcndiner halte ein
Bericht zwischen den vier Orlcn und Appenzell bestimmt, dass

während über die andern Anstifter der Bewegung nach des

Beiches Beeilten gerichtet werden sollte, jener dem Gerichte
der vier Orte zu übergeben sei2). Beide hatten sich durcli
die Flucht gerettet und begannen nun jeder für sich den
Versuch, auf gerichtlichem Wege die Auslieferung ihres Vermögens

von ihren heimatlichen Behörden zu erzwingen: Varn-
büler nicht ohne zuerst sowohl selbst als durch seinen Sohn
Bechtsbole gethan zu haben, die aber trotz der Fürsprache
Bern's sämmtlich ablehnend beantwortet wurden3), Schwcndiner4)

zunächst im Jahr 1492 vor Bürgermeister und Bath

1) Tags.-Absch. 'S 8. 8-10, N. S72: Art. 2, 3.

2) Tags.-Absch. 31 8. 830, N. 370: Art. 3.

3) Tags.-Absch. 3' S. 303, o; 305, i; 307, d.

4) Ilcbor Scbwondlncr's Prozess gegon Appenzell bandelt ausführlich Zellweger, Oesch.

dos apuonz. Volkes 2 8. 231 ff.
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von Lindau, welche ihm Maximilian, an den er sich gewandt,
als Commissarien bezeichnete '). Schon damals zeigten die

Eidgenossen sich zum Beistand bereit. Sie unterstützten Appenzell
mit ihrem Bathe, ordneten ihm den Ammann Beding von
Schwyz bei, um ihm zu helfen2), thaten sogar bei Lindau
selbst bezügliche Schritte3). Als dann aber im Jahr 1495 auch
St. Gallen sich mit den stärksten Klagen an die eidgenössischen
Orte wandte, da Varnbüler vom römischen König ihm günstige
Urtheile erlangt hatte, welche jene anwiesen, ihm eine
Entschädigung zu bezahlen, so dass St.Gallen bereits damals mit
der Acht belegt zu werden befürchtete4), — als auch Appenzell

neuerdings sich über Schwcndiner beklagte"), da blieben
die Eidgenossen nicht bloss dabei stehen, mit ihrem Bath den
Letztercu Beihülfe zu leisten und sich schriftlichfür St.Gallen
zu verwenden; sie beauftragten Luzern und Schwyz, in ihrer
aller Namen eine Botschaft an Maximilian anzufertigen, um
hei ihm die Einstellung des Vorgehens Varnhülcr's zu erlangen
und sich für Appenzell zu verwenden0). Auf einem Tage zu
Luzern im Juni 1495 berichteten Schultheiss Seiler von Luzern
und Ammann Beding, denen nebst andern Geschäften auch

jener Auftrag gegeben wurde (oben S. 117), über den Erfolg
ihrer Gesandtschaft. Der König habe nicht die Macht, das

Urtheil des Kammergerichtes gegen St.Gallen abzustellen;
übrigens sei er bereit, in der Sache einen St. Gallen und
Appenzell günstigen Mittelweg zu finden7). Der nämliche Grund
ward auch im folgenden Jahre von den königlichen Gesandten,
welche hauptsächlich wegen Annahme der Wormscr Beichs-
lagsbeschlüssc, Stellung der zur Bomfahrt nöthigen Hülfe und
in Sachen der Liga sich auf den Tagsatzungen eingefunden
und an die die Eidgenossen ihrem Versprechen gemäss sich

1) Tugs.-Absch. 8' S. 420, a.

2) Tags.-Absch. 8' S. 424, f; 425, N. 451, b.

3) Tags.-Absoh. 3' S. 424, f.
4) Tags.-Absch. 8' 8. 470, a. (Vorgl. S. 481, s.)
5) Tugs.-Absch. 5' 8. 475, b.
0) Tags.-Absch. 8* S. 470, a. Vergl. S. 481, s.
7) Tags.-Absch. 3' S. 481, s.
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in Betreff der von St. Gallen wie von Appenzell erneuerten
Klagen wandten, zu Geltung gebracht. Nochmals wiesen sie
auf die Ohnmacht des Königs dem Kammergericht gegenüber
hin, machten indess einige Hoffnung, dass Maximilian den
Forderungen der eidgenössischen Stünde entsprechen werde, falls
diese sich für den Beitritt zur Liga cntschliessen sollten. Weitere
Unterhandlungen der eidgenössischen Boten mit den königlichen
Anwälten erfolgten im November d. J. zu Lindau, nachdem
inzwischen vom Kammergericht die Acht über St.Gallen
ausgesprochen worden, zugleich aber Maximilian in der
Hoffnung, die ganze Angelegenheit in Güte beenden zu können,
die Prozedur gegen St. Gallen und Appenzell am Kammergericht

auf ein halbes Jahr abgestellt hatte'). Namentlich auf
die mündlichen und schriftlichen Zusagen des Königs und das
Schreiben der königlichen Bäthe sich stützend, erklärten die
Eidgenossen aufs Bestimmteste, dass von der Acht und von
allein, was St. Gallen etwa Feindliches zugefügt werden sollte,
sie sich, als dessen Eidgenossen, ebenfalls als milbetroffen
betrachten mussten2) und überlicssen es dem Ermessen jener,
sich über die Folgen dieser Anschauung klar zu werden. Eine
entscheidende Antwort erlangten sie damit allerdings nicht,
wohl aber die Erklärung der königlichen Bäthe, sich beim
König für die Eidgenossen verwenden, inzwischen aber beim
Kammergericht auf vorläufige Einstellung der Execution seiner
Beschlüsse dringen zu wollen3).

Von nicht geringer Bedeutung für die Entwickelung dieser
Angelegenheiten war es, dass weder St.Gallen noch Appenzell

der Zahl der eidgenössischen Orte angehörten, sondern
bloss „zugewandte" waren. Denn dadurch, dass die
gegenseitigen Ansprüche sich auf solchem Gebiete trafen, ward
Seitens des Beiches entschiedener an Beeilten, in die, wie man

1) Schreiben dor königlichen Boten vom 2. Soptomber 1400 bei Zellweger, Urkunden
zur Ocscli. d. upponz. Volkes 2' 8. 272. ff.

2) Tags.-Absch. 3' 8. 510, a.
3) Urkundliche Erklärung der königlichen ltiitho auf dem Tage zu Lindau, d. d. Lindau

1400, 27. Novombor, In Tags.-Absch. 3' S. 510, b.
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glaubte, die Eidgenossen sich unbefugte Eingriffe erlaubt,
festgehalten, während diese um so nachdrücklicher an ihre Pflichten

ihren Bundesgenossen gegenüber erinnerten, mit einem

Worte der Kampf nur an Hartnäckigkeit gewann. Wie deutlich

man in der Schweiz wie im Beiche die möglichen Folgen
übersah, die sich hieran knüpfen konnten, beweisen zunächst
die Vorsichtsmassregcln der eidgenössischen Orte. Schon im

April 1497 war davon die Bede, wie man möglicherweise St.
Gallen's und Botweil's wegen mit dem schwäbischen Bund zu

Krieg kommen könnte1); an St.Gallen, Schall'hausen, Botweil
und andere Orte erging damals die Mahnung, die Wachsamkeit

zu verschärfen und sich zu rüsten2); die einzelnen Orte,
die gemeinen Herrschaften wurden aufgefordert, die Ihrigen
auf Kriegsfuss zu stellen3). Und auch jenseits des Bheines

hatte dieselbe Furcht Baum gegriffen. Nichl bloss liess der
Graf von Tengen den Eidgenossen für den bevorstehenden

Krieg seine Neutralität anbieten4), ein förmlicher Vcrthcidi-
gungsplan war damals von den Hauptleuten des schwäbischen
Bundes gemeinsam mit dem königlichen Hauptmann Jac. v.
Bodman auf einem Tage zu Ueberlingen entworfen6), von einer
spätem Bundesversammlung zu Ulm °) angenommen und dem

römischen König zur Begutachtung übersandt wordenr).
Doch dachten die Eidgenossen nicht daran, den Krieg zu

eröffnen. Nachdrücklicher dagegen als je zuvor führten sie

1) Tags.-Absch. 3' 8. 532, f; 540, cc.

2) Tags.-AbBch. 3' 8. 533, 1.

8) Tags.-Absch. 8' S. 533, k.
4) Tags.-Absch. 8' 8. 540, gg.
5) 1407, 0. April, bei Klilpfel, Urk. 1 8. 228.

0) 18. Mal, hol KlUpfol, Urk. 1 8. 229.

7) KlUpfol, Urk. 1 S. 280. Zellweger, Urkunden 2' 8. 279 IT. Man hatte auf alio Punkto
Bedacht genommen, welche die Eidgenossen, wenn überhaupt damals olno feindliche
Bewegung gogen die zunächst gologouon llelchstboile in Ihrem Plan gelegen hatto, zu
überschreiten genöthigt gewesen waren. Zugleich war man auf's Elfrigsto bedacht, der Hülfe des

römischen Künigs sich zu versichern, Indem man den allfjjllig sich erbebenden Krieg als
oine Itolchssucha lilnzustollon sich bemühte, da der Ursprung desselben einzig In dem königlichen

Kelchskummergericht und in der zu Worms beschlossenen Ordnung zu suchen sol

(Zellweger a. a. O. 8. 282). Daher möge der König durch ein Mandat summtllcho Fürsten Im

Molche zum Zuzüge auffordern, einen aber aus ihnen zu des Kolchos oberstem Feldbauptmunn
bestellen und ihm das Kolchspanner auvortrauoii.
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jetzt die Unterhandlungen, die eine neue Bedeutung erlangten,
als auch Botweil im Streite mit den kaiserlichen Gerichten die
Hülfe der Eidgenossen suchte, wie es schon früher einmal in
Bezug auf dio ihm vom Beiche auferlegte Taxation nicht ohne

einigen Erfolg gethan1)- I™ J*hr 1496 hatten die Herren
Werner untl Gottfried2) von Zimmern, welche vor einiger Zeit
denen von Botweil ihre Herrschaft verkauft hatten und Bürger
zu Botweil geworden waren3), sich mit Gewalt des Schlosses

und der Stadt Oberndorf bemächtigt und die Brüder Haug und

Ulrich von Werdenberg, welchen der Kaiser Friedrich den

Besitz derselben, der für den Freihcrrn von Zimmern wegen
Felonie verloren gegangen, unter Vorbehalt der Lösung
übergeben (1488, 16. Mai) •*), aus diesem verdrängt. Darüber
klagend, wandten sich die Werdenbergcr an König und Beich
und erwirkten auf dem Bcichslag zu Lindau (1497, 7. Februar)
gemäss des zu Worms errichteten Landfriedens gegen die
Herren von Zimmern, ihre Helfer und unter diesen auch gegen
Botweil, aus dessen Bürgern einzelne bei jenem Unternehmen

1) Schon im Jahr 1491, dann wlodor im folgenden Juhro batto Kotwoil die Vorwondnng
der Eidgenossen zur Befreiung von dor zu Nürnberg ihm auferlegten Taxation von 700 Gld.
nachgesucht (TagB.-Abscb. 81 6. 394, c; 414, d). 1404 gclangto dio Sache neuerdings vor dio

Tagsatzung, da Motwcil ebenso buhurrlicb dio Bezahlung jouer Summe verweigerte, als Maximilian
darauf bestand, dass, wio er den Eidgenossen erklärt, Motwoll sich ebenso gut zu fügen
blibo, wio Jode andere Reichsstadt. Auf dio Bitten, welche dio eidgenössischen Boten jetzt
nn Ihn richteten (Tugs.-Absch. 8' 8. 447, I), Hess sich dor König wenigstens dazu herbei, dio
Sacho anstehen zu lassen und fornoro Eröffnungen derer von Motwoll zu erwarten. Unter lto-
zilgnahmo auf dlesos Schreiben empfahlen dann auch dio lüdgenossen, als bald nachher diu

Botou Motwells wieder wegon derselben Angelegenheit sio um Rath angingen, aufdemWego
der Oütu eine Ausgleichung mit Maximilian zu stieben, mit dor Versicherung, ihnen dabei
heh iii dich zu soin (Tags.-Abscb. 3' 8. 454, b: vgl. 402, b) uud orboten sich sogar auf einem

spateren Tage (u. a. O. 402, b), wenn Motwoll os verlange, Bern mit der Absondung oinor
Botschaft an don römischen König zu beauftragen, diu In aller eidgenössischer Orta Namen

auf Beilegung des Streites hinarbeiten sollte. Obgleich ungern, scheint Born sich don

Bitten dor andern stünde gefügt zu haben (a. u. O. 8. 403, a). Wenigstens vermittelte ein

heimischer Bote, Ludwig von lllessbucb, einen Vergleich zwischen dem König uud Motwoll.

(a. a. O. 8. 408, o; s. Anshelm 2 S. 139.)

2) Dio Niimen: Tags.-Absch. 8' S. 621, o.

8) 30. Miirz 1405: Tags.-Absch .3' 8. 477, gj S. 621, o. Ruckgabor, Gesch. von Rottwoll
2' 8. 350.

4) 10. Mal 1488 s. LichnowBky t, Mcg. N. 1131.' (Vrgl. Stalin, wirt. Gesch. 3 S. C80 ; Uid-
ber*, tiefere Ursacbon S. 24.)
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mit thiitig gewesen1), des' Beiches Acht und Aberacht2).
Botweil aber fand Hülfe bei seinen schweizerischen

Bundesgenossen. Noch in demselben Monat erklärte die Stadt der

Tagsatzung, welche sie um Vermittelung beim Grafen von

Werdenberg ersuchte, falls sie von Jemand der Acht wegen
angegriffen würde, sich kräftig vertheidigen zu wollen3). Die

eidgenössischen Orte entsprachen bereitwilligst den Bitten und

beauftragten Zürich mit der Absendung einer Botschaft in

Botwcil's Kosten an den Grafen von Werdcnbcrg, um ihn um

Abstellung der Acht zu ersuchen4).
So wurden die Eidgenossen immer mehr die Macht, hei

der alles, was irgendwie mit dem Kammergericht oder; dem

Beiche in Conllicl gcralhen; einen Bückhalt suchte: St.Gallen,

Appenzell, Botweil, Georg von Sargans, dessen Angelegenheit

immer noch unentschieden war, und endlich Schaffhausen,
das in einem Streite mit denen von Stoffeln über die Gerichte

zu Thayngcn vor das Kanimergericht geladen, im Juni d. J.

die eidgenössischen Orte um Hülfe und Bath anging*).
Mittlerweile war am 5. April d. J. von der Tagsatzung

auf die unausgesetzten Klagen St. Gallen's hin beschlossen

worden, Boten an die verschiedenen Gewalten abzusenden,

von denen man eine Vermittelung in jener Angelegenheit
erwarten durfte. Von Bern, Schwyz, Untcrwalden, Zug, Freiburg

und Solothurn sollte zum römischen König, von Zürich
und Glarus zu dem Grafen von Wirtemberg und einer Beihe

von schwäbischen Beichsstädten, von Luzern und Uri zu dem

Pfalzgrafen, dein Markgrafen von Niederbaden und zur
niedern Vereinigung gesandt werden °). Bestimmt ward in den

Instructions- und Credenzbriefcn, die der Bestimmung gemäss

Zürich und Luzern aufzusetzen hatten7), der Standpunkt der

1) Tags.-Absch. 8' 8. 520, a.

2) Vauottl, Gesch. dor Grafen v. Montfort und Werdouborg 8. 435 ff. 442 ff.
3) 27. Februar 1407 : Tags.-Absch. 3' 8. 528, N. 502, a.

4) 1497, 7. Mlirz: Tags.-Absch. 3' 8. 520, a.

5) Tags.-Absch. 3' 8. 540, y.
fl) Tags.-Absch. 3' 8. 633, b. Dio Kamen dor Boton s. hol Anaholm 2 S. 231.

7) Tags.-Absch. 3* 8. 533, h, o.
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Eidgenossen dem Beiche gegenüber gezeichnet *). Diese Händel,

hiess es, beschwerten die Eidgenossen wider das Herkommen

und wider ihre von Päpsten und dem römischen Beiche
erlangten Freiheiten, so dass sie es nicht ertragen könnten,
auch werden sie die davon Betroffenen nicht verlassen,
sondern Leib und Gut zu ihnen setzen. Sie begehren St. Gallen
und andere mit ihnen Verwandte von der Acht zu befreien,
sie und die Ihrigen bei den alten, vom Beiche bestätigten
Freiheiten zu belassen. „Für das sye sie (die Eidgnossschaft) ur-
bülig, dem hl. Böm. Bych alles trüwhch zc leisten, was da
billiche Pflicht erfordere und ihr Vermögen erdure."

Von Maximilian, den die Boten in Füssen2) trafen, erhielten
sie das Versprechen, den Achtsprozess etwas zurückzuhalten,
dagegen möchten sie auf den Beichstag nach Worms senden,
um daselbst mit den königlichen Bäthen und Anwälten zu
unterhandeln 3). Denselben Balh brachten auch die zu dem
Pfalzgrafen dem Markgrafen von Baden und der niederen Vereinigung

abgeordneten Boten; letzlerc erbot sich ihrerseits ebenfalls

nach Worms zu senden, um daselbst auf gütliche
Beilegung der St. Gallischen Streitigkeit hinzuarbeiten4). Am
6. Juni entschloss sich dann auch die Tagsatzung, wo
hauptsächlich Bern, das sich anerbot, wenn es sein musste, auf
eigene Kosten die Botschaft abzufertigen, daraufhin arbeitete5),
den Beichstag zu beschicken; den Boten, die Bern, Luzern,
Schwyz und Untcrwalden stellen sollten, hätten die von
Botweil ihre Angelegenheit zu übergeben; mit ihnen Schaffhausen
seine eigenen Abgeordneten zu senden °).

Ueber die auf dem Beichstage zu Worms zwischen den

1) Auiibelin 2 8. 233, dem offonbar dor Wortlaut dor Brlofo bekannt war.
2) Maximilian befand sich Im Jahr 1498 u. u. vom 1. bis 20. Mal In Füssen; Si Stalin,

Aufenthaltsorte Max. 1. in don Forschungen zur deutsch. Gesch. Bd. 1, 8. 850 ff.
3) Anshelm 2 8. 234.

4) Tags.-Absch. 3' 8. 539, v.
5) Tags.-Absch, 8' S. 537. d. Doch gebt aus dlosor Stollo nicht horvor, dass Born olu für

iilloinal diese Pflicht zu Ubornobmon sich erboten, wie Füssli, Scbwoizor. Museum Jahrgang
1780 8. 501 annimmt.

6) Tags.-Absch. 3' S. 540, 11. Bereits früher hatto man an dio zu Worms versammelten
Stünde geschrieben: Tags.-Absch. 3' 8. 630, q (vergl. a. a. O. 537, d).
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Boten der Eidgenossen, den königlichen Bäthen und der
Versammlung geführten Verhandlungen besitzen wir einen ziemlich

ausführlichen und, so weit zu erkennen, auch zuverlässigen

Bericht in einem Briefe des Matth. Neithart und des

Clement Beichlin, die gerade an dem Tage, an dem man mit
den Eidgenossen unterhandelte, in Worms anlangten, an Wilhelm

Besserer vom 12. Juli1). Diesem zu Folge versuchten
erst die königlichen Bäthe und die Versammlung durch folgenden

Vorschlag die Streitigkeiten zu vermitteln: Die Achts-
execution sollte bis zum Beichstag (in Freiburg) aufgeschoben,
indessen von den Bäthen mit dem König gehandelt werden,
„dass die Varnbüler ihrer Expens und Schadens zufrieden
gestellt werden". Als Frist dazu wurde die Zeit bis Martini
festgesetzt, wahrend der das verhaftete Gut unverändert bleiben

soll. Gelingt diess nichl, so soll die Sache nachher stehen

wie vorher; gelingt es, so haben die eidgenössischen Orte den

Varnbülern ihr väterliches Gut, das sie ihnen abgenommen,
wieder auszuliefern. Damit soll dann aller Unwille zwischen
den Parteien abgethan und St. Gallen von der Acht befreit
sein. Diesen Vorschlag anzunehmen weigerten sich die

eidgenössischen Boten, indem sie ihre Forderungen dahin
festsetzten : die Acht soll bis Pfingsten aufgehoben, St. Gallen das

ihm in Folge der Acht genommene Gut wieder erstaltet,
Appenzell aus der Acht befreit, Schaffhausen in der Forderung
der Edlen von Stoffeln gemäss ihrer Bichtung mit Oesterreich

gewiesen werden 2); erst dann wollten sie sich zur Auslieferung
der Varnbüler'schen Güter verstehen. An diesen Forderungen
nahm nun ihrerseits die Versammlung Anstoss. So kam es,
dass trotz des Eifers, den bei dieser Verhandlung die
Botschaft der niedern Vereinigung bezeigte, die nicht allein in
Worfns selbst zu vermitteln suchte, sondern auch die auf Ende
Juni nach Luzern angesetzte Tagsatzung zu besuchen versprach,
um die Eidgenossen zur Nachgiebigkeit zu bewegen, — doch

1) Im Auszug hol Klilpfel, Urkunden 1 S. 240 ff.
2) So lut offenbnr die durchaus nicht fehlerhafte oder irgendwie zu emondireudo Stelle des

Briefes zu verstehen, an der Klilpfel a. a. 0. 8. 240 Noto mit Uurccbt Anstoss nimmt.
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keine Uebereinkunft erzielt ward. Schliesslich erklärte die

Versammlung, für sich bis zum 15. August den Eidgenossen
Bedenkzeit geben und so lange mit Vollziehung der Acht
warten zu wollen. Erklären sich die Eidgenossen gegen die
Annahme des Vorschlages der Versammlung, so soll jeder
Theil bei seinen Beeilten gehandhabt werden. Durch eine

eigene Urkunde ward dieser Beschluss, da die Varnbüler nicht
in den gütlichen Anstand willigen wollten, von der Versammlung

im Namen des Königs verkündet und die Frist bis auf
den 18. August festgesetzt1). Aus unserem Berichte geht nun
freilich nicht hervor, welchen Vorschlag die Versammlung im
Auge hatte, ob den von uns zuerst angeführten mit dem auch
ein als „Vorschlag zur Güte" sich ankündigendes undatirtes
Fragment2) im Wesentlichen übereinstimmt, oder einen
anderen die beidseitigen Wünsche mehr vereinigenden, der etwa
im Laufe der Verhandlungen entstanden.

Die Enttäuschung, welche den Hoffnungen, die man auf
den Wormscr Beichstag gesetzt, folgte, und von den
eidgenössischen Orten, wo die Erbitterung nur gestiegen, das

Aeussersle befürchten liess, soll nach Anshelm3) für Maximilian

Grund gewesen sein, die Angelegenheit selbst an die
Hand zu nehmen, indem er den Parteien einen Tag auf den

15. August vor sich setzte, die Acht bis Aegidi aufhob, wie
von Augenzeugen4) berichtet wird, zum grossen Aerger der

Bcichsvcrsanunlung zu Worms, die durcli das einseitige
Vorgehen des Königs sich in ihren Beeilten verletzt glaubte, zur
ebenso grossen Freude der Varnbüler und ihrer Anhänger, die
nichts weniger als die Feindseligkeiten einzustellen gemeint,
in diesem von den Bcichsständen in seiner Gültigkeit bestrittenen

Acte eine bequeme Einrede erblickten, falls sie wegen
Nichtbeachtung der Achtsaufhcbung zu Becht gezogen wer-

1) Zollwogor, Urkunden 2' 8. 283 ff. (Vrgl. das Boglditschrolboii Boaseror's au Esslingen
u. a. O. 8. 285.)

2) Mitgetheilt lu den Tags.-Absch. 3' 8. 547, Anm. zu b.

3) 2 8. 237.

4) Mattli. Nolthart an W. Bossoror, 18. August 1407, bei KlUpfol, Urkunden 1 8. 241 ff.
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den sollten. Entschlossen dieser Forderung zu entsprechen,
wiesen die Eidgenossen die Annahme des Wormser Abschiedes,

den sowohl früher ihre eigenen Boten, als am 2. August
die von Basel und Strassburg überbrachten, zurück. Ihr
Beschluss war, von sämmtlichen Orten den vom König
angesetzten Tag zu besuchen, die niedere Vereinigung, St.Gallen,
Appenzell, Botweil zu bitten, ihre Botschaften mit ihnen zu
vereinen').

Erst zu Anfang Septcmber's begannen zu Innsbruck die

Verhandlungen zwischen Maximilian und den eidgenössischen

Boten, über deren Besultat uns ein vollständiger Abschied
vorliegt 2). Diesem zufolge waren alle zwischen den Eidgenossen
und der Beichsordnung schwebenden Differenzen daselbst zur
Sprache gekommen, nur die St. Gallische Angelegenheit aber

endgültig geregelt. Die Ausgleichung dieser Streitigkeit
erfolgte auf Grundlage der Bückerstattung aller der Güter in
und ausserhalb St. Gallen's, welche den Varnbülern entzogen

worden; sie versprach ihnen Bückzahlung aller Kosten, wozu
dieser Prozess Anlass gewesen, durch den König, St.Gallen

1) Tags.-Abscli. 3' 8. 540, o; 547, a.

2) Er Ist mitgetheilt bei Anshelm 2 8. 211 ff., wiihrond In den Tugs.-Absch. bloss dio
Urkunde stobt, durcli dit Maximilian illo Art, wio er den Variiblllor'scbcn Handel beigelegt,
angibt (8. 548 N. 582), ohne dass ein Grund für diu Wuglassinig dos Abschiedes Blcb ersehen

Hesse. Wir theilen denselben auszugsweise liier mit:
Innsbruck, 1407, 0. Sept., u) zu wissen, dass Maximilian und dio Boten dor Eidgenossenschaft

zwischen VarnbUlers Söhnen und Erben und dem Bürgermeister, Matli und dor
Gemeinde dor Stadt St.Gallen eine Richtung gemacht und errichtet. — b) Hic Appenzeller »ollon,
was sio und ihro Zugewandten Sehvendiner entzogon, ihm wieder zustellen, dieser in don
Bericht mit Varnbüler eingeschlossen soin, freion Waudul überall In dor Eidgenossenschaft
üben. Heimbringen und bis Martini dcr'.kgl. Maj. Antwort (endliche Antwort auf den Reichstag

zu Freiburg) geben; dur Prozess am Kammergerlcht ist einzustellen —c) Der römische König
wird die Acht gegen Motwoll bis Martini aufbeben, dor Zuversicht, Motwoll wordo sich zu
Freiburg rechtfertigen. — d) Da zwischen dor Stadt Konstanz und don Eidgenossen sich

Streitigkeiten orhobüii, dio dor römische König, da beide Partelen dorn römischen Kelch
verwandt, gern boigologt soben würde, bat ersieh erboten, gütlich darin zu handeln. Heimbringen.—
o) Dor römische K0 uig bittet dio eidgenössischen Boten belmzubriiigun, die Eidgenossen
möchten ihm Antwort gehen, ob sio mit ihm den ewigen Bericht annehmen wollten.
Heimbringen. —¦ f) Darnach will der König in Botreff der Absolution des Grafen Georg von Sargans

aus dor Acht und dorAuftiobimg der poena luosae majestatis obonfulls gebührliche Antwort gehen.

Auf eine dem Abschied nicht einverleibte Nachschrift, den vom König vorlangten Besuch

dos Reichstages zu Freiburg seitens der Eidgenossen botroffond, kommen wir In anderem

Zusammenhang zurück.
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die Abstellung des ganzen Prozesses, die Zurückgabe der in
der Acht ihnen entfremdeten, aber noch unversehrten Güter,
sie hob endlich die Acht bis Martini (11. November) auf, und
gestattete St. Gallen diese Frist, um durch Erfüllung jener
Bedingungen die vollständige Beseitigung derselben zu erlangen.

Die Acht über Botweil ward bis Martini abgestelltl), eine
Vereinbarung zur gütlichen Beilegung der Prozedur des
Ammann Schwcndiner gegen Appenzell von den eidgenössischen
Boten auf Hintersichbringen angenommen2).

Von tiefgreifender Wirksamkeit waren diese Verhandlungen
zu Innsbruck nicht. Denn nicht allein St. Gallen, wo die
Weigerung der Varnbüler auf die ihnen von Maximilian
angebotene Entschädigungssumme einzugchen, die endliche
Beilegung ihrer Angelegenheit noch immer verzögerte 3), Appenzell

4), Botweil5), dem der Versuch, die ihm zustehende Schutz-
und Schirmgewalt über das Kloster Botenmünster in wirkliches
Hoheitsrecht umzuwandeln, auf die Klagen der Aebtissin hin,
wegen Verletzung des Landfriedens die Acht zugezogen hatte6),
der Graf Georg') reichten wiederholt bei der Tagsatzung ihre

1> In einem Schrolbcu vom 9. Sopt. (Klilpfel, Urkunden 1 S. 244) vorkündot Maximilian
diess den beulen Hauptleuten des schwäbischen Bundes.

2) Abschied vom 0. Sopt. b.

3) Am 2. Oct. war zu Zürich der zwischen Varnbtilor und St. Gallon abgeredete Absobled
von Innsbruck dem l-ömlschon König Übersaudi und dfo Vurnbülor aufgefordert wordon, zur
Vollstreckung desselben sieb uuf den 22. Oct. in Kheinock einzubilden, welchen Tag Zürich
und Glarus und von Born Willi, von Diossbacb, dem dio Absolution von dor Acht übergebon
worden war, beschicken sollton. (Tags.-Absch. 3' S. 550, b.) Man hielt auch don Beschluss
ieut, obgloicb Maximilian seihst den Eidgenossen milt heilte, wio dio Varnbüler dio Ihnen
angebotene Abtriigssiimino ausgeschlagen, und obgleich lotztoro erklärt halten, sio würden sich
auf jenem Tage zu Mbclncck nichl einstellen, indem mau festsetzte, dio eidgenössischen und
st. gallischen Koten sollten durch einen Notar ihre Gegenwart durch eine Urkunde bezeugen,
dioso dem König Uberiiiittoln und dann W. v. Diessbach dio Absolution herausgeben (a. 'a. O.

8. 553. c). Dieser Bostlmmitiig scheint mint auch nachgekommen zu soin; wenigstens beklagte
sich St. Gallon am 17. November darüber, dass Vf. v. Diessbach, obwohl sie sieb boroit
gezeigt, dem Vergleich nucbzulobon und darnach zu Ihm geschickt, doch dio Achtsabsolution
nicht horausgebon wollo (a. a. O. 8. 655, b). Bovor aber eino Entscheidung In dieser
Angelegenheit, wo dio Eldgonosson obcnfalls wiedor für St. Gallon sich verwandten, zu Stande kam,
traf ein Schreiben Maximilians oiii, das 8t. Gallon auf den Reichstag nach Froiburg borlof
(a. a. 0. 8. 557, g; 550, N. 593, b).

4) Tags.-Absch. 8* S. 508, f.
5) Tags.-Absch. 8* 8. 555, aj 557, f; 505, d.

C) Vrgl. Müller, Molcbslagstboatrum unter Maximilian I. 2 8. 435 ff. Muekgaber, Gesch.

von Hottweil 2' 8. 180 ff.
7) Tags.-Absch. 3' S. 551, q j 552, a; 503, g.
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Klagen darüber ein, dass die Entscheidung ihrer Streitigkeiten
noch nicht erfolgt. Neue Beschwerden kamen hinzu von
Schaffhausen und dem Abte von St. Gallen, die beide zum
Besuche des Beichstagcs zu Freiburg und zur Bezahlung der
Steuer von Maximilian aufgefordert, sich um Bath an die

Eidgenossen wandten'). Für diese selbst hatten aber die
Innsbrucker Verhandlungen noch in anderer Beziehung eine
weitgehende Bedeutung erlangt, da Maximilian während denselben

auch das Verhältniss der Eidgenossenschaft zum Beiche
wiederum zur Sprache brachte. Die uns von Anshelm überlieferte

drohende Aeusserung, die dem König im Eifer des

Gesprächs entfallen sein soll und die Zellweger mit der Besprechung

dieser Punkte in Verbindung bringt2), — die dem
Abschied vom 9. September angehängte Nachschrift: Es sei des

Königs ernstliches Begehren, tlass die Eidgenossen von allen
Orten ihre Botschaft mit Vollmacht auf den Beichstag zu

Freiburg als Glieder des Bcichcs schicken wollten,
damit man durch gebührliche Handlung möge „fürsehen tlass in

künftiger Zyt Krieg und TJfruhr vermitten blybc"3), genügten
vollkommen, um zu zeigen, dass Maximilan's Ansichten in
dieser Hinsicht keinen Umschwung erlitten hatten. Dieselben,
waren sie aber auch auf Seiten der Eidgenossen geblieben,
die zwar den Beichstag zu besuchen beschlossen, aber nur um
auf's Nachdrücklichste dem König gegenüber die auf Freiheit
und Herkommen beruhende Stellung der Eidgenossenschaft

gellend zu machen. Der König möge davor sein, dass sie und
die Ihren mit dem Kammergericht nicht bekümmert, der
Steuer wegen unbeliistigt gelassen werden, „dann wir uns

unser Friheit und altes Herkommens halten und davon nit
trengen lassen wellen"4).

So hatten sich also die Verhältnisse gestaltet, dass auf
dem Beichstag zu Freiburg im Br., wohin auf die Bitten
Maximilians die Bcichsvcrsammlung von Worms übergesiedelt

1) Tags.-Absch. 8' 8. 550, 1; 553,f; 555, dj 500, m.

2) Anshelm 2 8. 311. Zellweger, Gösch, d. appenz. Volkos 2 8 242.

3) Anshelm 2 8. 248.

4) Tags.-Absch. 3' 8. 553, d.
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war, die Entscheidung aller der Fragen, die in dem Lauf der
letzten Jahre für die Eidgenossen so hohe Bedeutung erlangt,
so hoffte man wenigstens, erfolgen sollte. Dahin hatte man

St.Gallen, Appenzell, Botweil, den Grafen von Sargans
gewiesen1), und von der Entscheidung dieser Streitpunkte das

eigene Verhalten abhängig gemacht2). Denn wenn auch eine

Tagsatzung am 2. October zu Zürich den Appenzell betreffenden

Artikel tles Innsbrucker Abschiedes annahm, so geschah
es doch nur mit dem Vorbehalte, denselben erst, wenn man
sich mit dein König über Anderes geeinigt, diesem zugeben zu
wollen. Auf gleiche Weise ward als Bedingung des EinIritis
in die Verhandlungen über die Aufnahme Maximilians in die.

ewige Bichlung, die dieser zu Innsbruck neu angeregt3), die

Erledigung der andern Punkte aufgestellt'').
In zweifacher Hinsicht sind uns die Verhandlungen des

Königs und der Stände mit den Eidgenossen auf dem Beichstage

zu Freiburg von Wichtigkeit.
Am 12. Juli brachte Maximilian die Angelegenheiten, um

deren willen die eidgenössischen Boten sich eingefunden
halten, zur Sprache. Diese hatten verlangt, Bolwcil der Acht
zu entledigen und den Gang des Hofgcrichlcs vollführen zu
lassen; Sl. Gallen der zu Innsbruck getroffenen Abrede
gemäss ebenfalls von der Acht zu befreien5). Seine Meinung
sprach der König dahin aus °), dass die von Botweil das Kloster
Botenmünstcr, welches unmittelbar unter das Beich gehöre,
aus ihrer Gewalt entlassen und dasselbe in seiner früheren
Freiheit belassen sollten; Sl. Gallen's geschah keine Erwähnung.

Die Stände in ihrer Antwort') fügten der vollständigen
Billigung der Meinung Maximilian's in Betreff Botweil's das

Verlangen bei, Bolwcil möchte den Eidgenossen erklären, der

1) Tugs.-Absch. 3' 8. 559, b| 550, k, 500, c; 552, a, 500, d.

2) Tags.-Absch. 3' 8. 550, i.
3) Tags.-Absch. 3' 8. 551, p.
4) Tags.-Absch. 8' 8. 558, o.

5) (Ilarpprocbt) Staats-Archiv dos Cuimnorgoiicbts 2 8. 381, § 140.
0) Ilarpprocbt a. a. O. S. 382.

7) Iliirpprecbt 2 S. 882, S 1*0.
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König begehre, dass sie als Bürger einer Beichssladt ihm die
übliche Huldigung leisten und ihm Gehorsam erweisen sollten.
Sei diess geschehen und erfolge dann eine Bitte an den König,
„so wolle kön. Mail, gnädige antwort geben". Mit diesen
Vorschlägen stimmte der Abschied, der am 20. Juli zu Stande kam,
überein, dem gemäss die Aufhebung der Acht davon abhängig
gemacht ward, ob Botweil dem Beiche huldigen, des Beiches
Anschlag und den gemeinen Pfennig bezahlen werde. Erst
wenn diess in Ordnung, sollen die Unterhandlungen über die

Streitigkeiten der Stadt mit Boteninünster eröffnet,
unterdessen aber der Prozess beim Kammergericht suspendirt
werden').

Die st. gallische Angelegenheit, die den Eidgenossen noch
näher lag und in Bezug auf welche die Stände in dem eben

angeführten Gutachten Unterhandlungen mit den Varnbülern
empfohlen hatten, damit die Irrung abgclhau und Sl. Gallen
aus der Acht befreit werde, war an den Ausschuss der
Versammlung gewiesen, von diesem am 20. Juli behandelt und
unter Vorbehalt der Genehmigung der Stände ein Beschluss
gefasst worden, den am andern Morgen der Erzbischof Bcrlhold
von Mainz diesen eröffnete. Den Varnbülern sollten die ihnen

abgenommenen liegenden Güter wieder zugestellt werden2). Die
Versammlung erklärte sich für Annahme dieses Antrages. Von
Appenzell dagegen war gar nicht die Bede und über die Acht
des Grafen Georg ward nur so viel bestimmt, dass die königlichen

Boten, die des ewigen Berichtes wegen zu den

Eidgenossen kommen würden, darüber Antwort bringen sollten ").
Dann aber ist bei dieser Gelegenheit auch die Frage nach

der Stellung der Eidgenossen zum Beiche wieder angeregt.

1) TugH.-Absch. 3' 8. 574, N. «00, u.

2) SarpprocM 2 8. 381. Der Beschluss lautet nach Ilarpprocbt a. a, 0.: Dass don

Fai'cnbllblor Ihr entwendete Mögende Glltbor wledor gestellt goacht an Zwoytausond Gulden
und für dus sio mit Urtboil behalten 27. Gulden an baurem Geld entrichtet soit wordon, dos

wäre mehr dann so viol Ihnen mit Recht erkennet, also dass mit denen so sie vormals auf
ihr erlangt Mccbt und Acht genommen hatten Ihnen fllrstundon bey don sieben tausend

Gulden, duebt sio nach Gestalt und Gelegenheit dor Sach genug und gleichmässig seyn. —

Wns soll das heissen?
3) Tags.-Absch. 8' 8. 575, N. 009, b'.
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Wir konnten schon früher darauf hinweisen, wie, während
sonst die Auffassung Maximilians und diejenige, welche die

weniger als jener in idealem Streben befangene Beichs-
versammlung vertrat, sich schroff genug entgegen standen,
beide in ihren Ansichten den Eidgenossen gegenüber einig
waren, wie jener von seinem Standpunkt als Oberhaupt des

Beiches, mehr aber noch als Habsburger, diese, welche die
Eidgenossen als ein losgerissenes Glied des Beiches wieder
fester mit demselben zu verbinden, sie der Neuordnung der
Dinge einzufügen, den Satzungen, welche die Verfassung des

Bcichsorganismus zu befestigen untl umzubilden bestimmt

waren, zu unterwerfen verlangten, von einem mehr national-
deutschen Standpunkt aus in der Opposition gegen die Stellung
der Eidgenossen zusammentreffen mussten. Auf's Deutlichste
tritt dieses einmüthige Streben wieder in den Frciburgcr
Verhandlungen hervor. In den bereits erwähnten Vortrag am
12. Juli hatte Maximilian den Antrag einfliessen lassen : die

Versammlung möchte mit den eidgenössischen Botschaften

handeln, damit sie wie andere Zugewandte und Unterthanen
des heiligen Bcichcs in Gehorsam diesen und andere Beichstage

besuchen und mit andern Ständen des Beiches handeln

helfen, was gemeiner Christenheit, dem heiligen Beich und

dcuts/chcr Nation ehrlich, nulz und noth sein möchte.

Mit dem grössten Eifer gingen die Stände auf den königlichen

Wunsch ein. Sie wiesen in ihrer Entgegnung darauf

hin, wie noch mehrere Städte, Bern, Sololhurn, Luzern, „den
Adler und das Beich" in ihren 'Wappen führten und forderten,
es sollten dieselben als Unterthanen und Angehörige des Beichs
in Gehorsam gegen dasselbe dessen Tage und Versammlungen

besuchen'). Weiter zu gehen mochte als nicht ralhsam
erscheinen. So sprach denn auch der Abschied vom 20. Juli
bloss davon, dass die Eidgenossen auf dem Beichstag zu Frei-
hurg und anderswo erscheinen und berathen helfen sollten,
wie den Fortschritten der Türken zu wehren sei').

1) Ilarpprocbt 2 8. 383.

2) Tags.-Absch. 3* 8. 574, N. 009, b'.

lllst. Archiv XV. 11
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Stalt, wie man erwartet, auf dem Beichstage zu Freiburg
die Beilegung aller zweifelhaften und streitigen Punkte zu
erlangen, war man wiederum auf den alten Weg der Unterhandlung

hingewiesen. Wie falsch dieses Verfahren bei der schon

vorher äusserst erregten Stimmung in der Schweiz war, trat
klar zu Tage, als die Beichsvcrsammlung noch weitere jene
betreffende Beschlüsse fasste.

Auf dem Tage zu Zürich am 13. August erschienen die

Bitter Hermann von Eptingen, Walter von Andlau, Öans von
Küngseck und Meister Konstantius Keller von Schaffhausen

als eine Botschaft Maximilian's'). Sic forderten die Eidgenossen

auf, die Schaaren, welche dem französischen König aus
der Schweiz zu gewinnen gelungen, trotz den schlimmen

Erfahrungen, welche die früheren gemacht, bei Lebensstrafe
heimzumahnen und verlangten, dass dem römischen König
4000 Mann in den Sold des christlichen Bundes gegeben und
dem Beiche erlaubt würde, gemäss seines auf dem Beichstag
zu Freiburg gefassten Beschlusses 6000 Mann aus dem Gebiet
der Eidgenossenschaft anzuwerben, die demselben gegen Jedermann,

ausser gegen die eidgenössischen Stände selbst, je nach

der Verfügung dieser beizustehen verpflichtet sein sollten.
Als Entgelt dafür stellten sie eine Pension in Aussicht für die
Orte oder bloss für einzelne Private. Obgleich die Eidgenossen

die vom König und den Ständen geforderte Hülfe
keineswegs geradezu verweigerten, sogar auf den 28. August
einen neuen Tag nach Luzern ansetzten, um über dieselbe zu
beralhen, vereitelte doch eine-Beihe von Gründen den Erfolg.

Zunächst französischer Einfluss, der zu Anfang dieses

Jahres einen offenbaren Sieg über die Beichsintercssen davon

getragen hatte. Beinahe zu derselben Zeit, als im Jahr 1497

die Boten der eidgenössischen Orte den Beichstag zu Worms
besucht und daselbst vergebens Beseitigung der Streitigkeiten
mit dem Kammergericht zu erlangen gestrebt hatten, waren
zwischen Frankreich und den mit ihm verbündeten eidgenös-

1) Tags.-Absch. 3' 8. 578, 1.
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sischcn Standen Verhandlungen zu Dijon geführt worden '),
welche den letztern darüber namentlich Gewissheit verschaffen

sollten, welche Stellung der König bezüglich des Bannes, womit

der päpstliche Legat die Eidgenossen, um sie der Liga zu
gewinnen, bedroht, und gegen den jener seine Hülfe versprochen,

sowie bei einem allfälligen Kriege der Schweiz mit dem
Beiche einzunehmen gedenke. Die Antwort des Königs lautete

auf beide Punkte günstig. Er habe für sich und die

Eidgenossen an ein Conzil appcllirt und bei seinem Gesandten in
Bom sich für sie verwendet; ebenso wenig nls seine eigenen
Länder möchte er die Schweiz im Banne sehen; sollte es zum
Kriege kommen, so wolle er die Eidgenossen wie sein eigenes
Land bedenken und die Vereinigung gewissenhaft halten *).
Dagegen scheiterte der Versuch der Bolen von Schwyz,
Aufnahme in die Vereinigung zu erwirken, an den Bedingungen,
welche sie stellten3). Sic wollten keine bestimmte Anzahl
Knechte zu stellen verbunden sein, verlangten Bezahlung der
Pension des verflossenen Jahres und Abtrag für die in
französischem Dienste zu Neapel, Novara und in der Picardie
Gefallenen. Die andern Boten versprachen ihr Möglichstes
zu thun, um eine nachträgliche Einigung doch noch zu
erzielen und namentlich auch Obwaldcn zu gewinnen. Hier
trat aber hemmend Bern entgegen, das sich aufs Eifrigste
bemühte, jene beiden Orte für sich und sein Bündniss mit Mailand

zu gewinnen. Schon zu Anfang Oktober 1497 wurde
dieses Streben Berns von den anderen Orten mit Unwillen
bemerkt4) und bald (17. Okt.) erfolgte der Beschluss, Schwyz
und Untcrwalden schriftlich zur Annahme der französischen

Vereinigung aufzufordern, während eine eigene Botschaft
ihnen den Entschluss der übrigen Orle verkünden sollte, Bern
an seiner Verbindung mit dem Herzog von Mailand, in die es

auch andere zu ziehen gedenke, rechtlich hindern zu wollen5).

1) Tags.-Absch. 3' 8. 544, N. 578.

2) Tags.-Absch. 3* 8. 644, a.
3) Tags.-Absch. 3' 8. 515, b.
4) Tags.-Absch. 31 8. 550, o.

5) Tags.-Absch. 3' 8. 553, g.
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Letzteres geschah erst im folgenden Jahre, nachdem zuvor
aul mehreren Tagsatzungen darüber Verhandlungen gepflogen

worden'), während denen sich das gute Einvernehmen
zwischen Bern und den beiden Orten nur noch verstärkt hatte2).
Im Februar 1498 3) traf die erste Botschaft der Frankreich zu-
gethanen Orte in Bern ein, um eine Aufhebung der mit Ludwig

Sforza abgeschlossenen Vereinigung zu erlangen. Man

begründete diese Forderung namentlich mit der Behauptung,
dass der Artikel des Bündnisses, durch den Bern sich

verpflichtete, Niemand wider Becht zu helfen, sondern sich so

lange neutral zu verhalten, als diess mit Ehre und Gewissen

zu ihun möglich wäre, den Bünden zuwider laufe. Bern
antwortete ablehnend. Keinen grossem Erfolg hatte Anfangs
eine zweite Botschaft, die im Juni d. J. vor kleinem und

grossem Bathc zu Bern die Bitte wiederholte, nachdem man

eine Zeit lang sich mit dem Gedanken getragen, gestützt auf
die Bundesbriefe Bern von den inailändischen Capitcln zu
mahnen4). Da machte der Herzog von Mailand, bei dem Bern
durch einen seiner bedeutendsten Staatsmänner, Barthol. May,
bezügliche Schritte gethan5), durch seine Erklärung, es sei

nicht seine Absicht, durcli seine Freundschaft mit der Stadt
Bern Anlass zu Zwietracht unter den eidgenössischen Orten

zu geben, desshalb habe er den streitigen Artikel beseitigt
und vernichtet, dem Streite ein Ende"). Bern seinerseits

versprach ebenfalls, die Vereinigung entsprechend abändern zu
wollen 7).

Während diesen Verhandlungen, die auf's Neue das

Uebergewicht des französischen Einflusses in der Schweiz bewiesen,

war in Frankreich ein Thronwechsel erfolgt, Karl VIII. plötz-

1) Vgl. Tags.-Absch. 3' 8. 555, o; 557, 1; 559, o.

2) Namentlich durch die Fastnacht von Martini 1407, s. Ansbolm 2 8. 250 ff. (vgl. Hidber
die tiefem Ursachen 8. 38, und Tillier, Gesch. des Frolstuutos Born 2 S. 409.)

5) 8. Ansbolm 2 8. 270. (vgl. Tags.-Absch. 3' 8. 503, n,)
4) Tugs-.Absch. 3' S. 609, N. 005, a. (vgl. Tags.-Absch. 3' 8. 503, n; 505, oj 507, b.)

6) Tilller, Gesch. d. Freistaates Bern 2 8. 410.

6) Ludwig Sforza an dio eidgonöss. Orte 1408, 24. Juni, bei Anshelm 2 8. 273 (deutsch).
7) Tags.-Absch. 3' 8. 574, c.
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lieh gestorben und ihm der Herzog von Orleans auf dem
Throne gefolgt. Das System seiner Vorgänger der Schweiz
gegenüber aufzugeben, war Ludwig XII., der schon so vielfach

mit den Eidgenossen in Berührung gekommen, nicht
gemeint. Kurze Zeit nach seiner Thronbesteigung, zu
der ihn die mit seinem Vorgänger verbündeten eidgenössischen

Orte durch Freiburg hatten beglückwünschen lassen1),
schickte Ludwig, der sich überall mit den Feinden
Maximilians in Verbindung setzte2), eine Gesandtschaft, unter
der der Baillif von Dijon sich befand, in die Schweiz, die in
seinem Namen sich über eine Erneuerung des mit Karl VIII.
eingegangenen Bündnisses mit den Orten verständigen sollte 3).

Voran bei den Verhandlungen ward die Bedingung gestellt,
unter der die Gesandten Vollmacht zum Abschluss hatten,
flass keines der zehn Orte zurückträte, sondern alle insge-
samml sich an der Erneuerung bei heiligten und tlass die

Vereinigung unverändert beibehalten werde. Letzteres vereitelte
für diess Mal eine definitive Entscheidung, «la auf schweizerischer

Seite Stimmen laut wurden, welche die Entfernung
des Artikels „der Hilfe wegen" aus dem Bündnisse verlangten,

was die Gesandten, ohne Vollmacht darauf einzugehen,

an den König zu bringen versprachen 4).

Die Wirkung des französischen Einflusses auf die
schweizerischen Verhältnisse ward erleichtert durch die immer wieder
sich regenden Klagen Botwcils und Appenzclls. Jenes

beschwerte sich auf demselben Tage, auf dem die Botschaft

Maximilians erschienen, obgleich zu Anfang Balh und Bürger
in die Huldigung und die Bezahlung des gemeinen Pfennigs

eingewilligt haben sollen5), da die Bestimmung Botenmünsters

wegen als ungebührliche Last und als Verletzung ihrer Bechte

erschien. Denn, wie sie behaupteten, sei das Kloster „ycwelten

1) Tags.-Absch. 3' S. 507, g.
2) So mit dor Pfalz, dorn Uerzog von Goldorn, vgl. Ranke, deutsche Gesch. 1 8. 105

(3. Aufl.).
3) 30. Juli, Tags.-Absch. 3' S. 670, b.

4) Tags.-Absch. 3' S. 570, o.

5) Tags.-Absch. 3' 8. 577, N. 013, c.



166 Die Beziehungen der schweizerischen Eidgenossenschaft

hy der Statt Botwyl" gewesen8). Die Eidgenossen suchten

auch jetzt wieder zu vermitteln. Sie machten den königlichen
Boten den Vorschlag, Maximilian solle, ohne desshalb die

gütliche Handlung, wie man sie im Abschied zu Freiburg in
Aussicht genommen, aufzuheben, gnädig den Artikel so weit
abändern, dass es Bolwcil zu ertragen wäre. An diese

Fürsprache für Botweil sah man sich veranlasst, die Beschwerden

Appenzells') gegen Schwcndiner zu knüpfen, der seinen Prozess

beim Kammergericht fortgesetzt hatte, während doch
gemäss des Abschiedes von Innsbruck, dessen Annahme von den

Eidgenossen schriftlich Maximilian angezeigt worden, mit der

Einsetzung Schwcndincrs in sein Eigenthum und der Erlaub

niss, in Appenzell und der Eidgenossenschaft frei wohnen zu
dürfen, jede fernere Prozedur gegen Appenzell seitens des

Kammergerichtes beseitigt sein sollte. Jetzt hatte Schwcndiner

doch ein Unheil erlangt, das ihn berechtigte, von
Appenzell 233172 Gld. und etliches anderes sich vergüten zu
lassen. Ebenso wenig wie diese Angelegenheit hatte die Frage

wegen der Acht des Grafen Georg von Sargans, in Betreff
derer Maximilian tlen Eidgenossen früher schon Zusagen
gemacht, eine Erledigung gefunden.

Diese Punkte waren sämmtlich nicht dazu angelhan, dem

Vorbringen der königlichen Boten günstiges Gehör zu
verschaffen. Beinahe wie Bedingungen, an welche die Eidgenossen

den Eintritt in die Verhandlungen knüpften, klingt es,

wenn sie ihre Beschwerden gegen alle jene Missverhältnisse

anbringen. Wie man in oben angegebener Weise für Botweil
sich verwandte, so auch für Appenzell3). Man überreichte
den Boten die Bitte, der König möge Schwendiner zur
Beobachtung des Innsbrucker Abschiedes anhalten, ihn von
seinem Vorgehen abmahnen, indem man nicht beizufügen
versäumte, dass jener eigentlich bei weitem mehr angesprochen

1) Tags.-Absch. 3' S. 578, Anm. zu m,
2) s. die Anm. 1 angeführte Stolle.
8) Vergl. Tags.-Absch. 3' 8. 578, Anm. zu m, wo ein die Boschwerden dor Eidgenessen

ausführlich enthaltendes ActenstUck mitgetheilt ist.
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habe, als ihm je gehört, und dass sein Gut weder von den

Appenzellem noch von den Eidgenossen geschmälert,
vielmehr seinen Brüdern überliefert worden sei. Und endlich
wiederholte man frühere Bitten für den Grafen Georg, für dessen

Loslösung aus der Acht man in den bereits erwähnten Zusagen
des römischen Königs einen Anspruch erworben zu haben

glaubte.
Mit grossein Unwillen vernahm man in Freiburg die

ausweichende Antwort der schweizerischen Tagboten. Es werde
viel geredet, meldet Dr. Thüring Fricker, der längere Zeit
beim Beichstag war, nach Hause, was Gold und Geld in der
Eidgenossenschaft zu Unfug vermöchten'). Aber auch in der
Schweiz machte sich der Unwille bereits in trotziger
Entschiedenheit gellend, als immer wieder die Tagsatzung von
den drei Parteien mit ihren Klagen bestürmt ward. Botweil
solle das Schwören und die Bezahlung des gemeinen Pfennigs
uifschioben, bis der König wegen Bolcnmünstcrs geantwortet2);
und Schwyz erklärte, es habe dem Grafen Georg das

Versprechen gegeben, ihm zur Erlangung seines Bechtcs mit Gut
uid Blut behülflich zu sein3).

Diese aus den von uns bisher im Zusammenhang erörterten
Verhältnissen hervorgehende Stimmung der Eidgenossen
bedingte hauptsächlich ihre Stellung zu den europäischen
Verwickelungen, die jedoch ihrerseits nicht wenig dazu beitrugen,
die lüuft, dio bereits die Schweiz vom Beiche trennte, zu
vergrissern.

Ah Ludwig XII. den französischen Thron bestieg, war die
Lage du* Dinge äusserts günstig, um die Pläne seines Vorgängers
aufzunehmen und in nachhaltiger Weise zu verfolgen. Die
Liga wa* gesprengt; in Italien Venedig, der Papst, Pisa und
Florenz Frankreich ergeben ; in der Schweiz sein Einfluss in
Folge der unklugen Politik seiner Gegner täglich im Steigen;
im Beiche selbst die Haltung der Stände, denen weniger als

1) Thüring Fiicker an Born, 31. Aug. 1198, bei Anshelm 2 8. 203 ff.
2) Tugs.-AbBcb 8* 8. 580, a.
31 Tags.-Absch. V 8. 582, g.
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die auswärtige Politik die Bcform des Beiches im Innern am
Herzen lag, und die daher dem Könige eine Beihe von Hemmnissen

bei der Verfolgung seiner Zwecke in den Weg stellten,
indirect der französischen Politik von nicht geringem Nutzen;
sogar die Niederlande waren gewonnen, und als dann

Maximilian, gestützt auf die zu Freiburg mit den Ständen erlangten
Vereinbarungen den Krieg eröffnete, misslangen seine Züge
in die Champagne und nach Burgund geradezu, während der
Krieg in Geldern keine nachhaltige Wirkung hatte.

Drei Botschaften hat Maximilian im Zusammenhang mit
diesen Verhältnissen in die Eidgenossenschaft abgeordnet; Die
erste bereits im Juli an Bern1) : ihr war der Auftrag geworden,
wo möglich die Eidgenossen von einer feindlichen Digrcssion
zu Gunsten Frankreichs abzuhalten, sie zu bewegen, Ludwig
kein Volk zulaufen zu lassen, noch mit demselben ein Bündniss

abzuschlicsscn. Dagegen möchten sie dem Beiche 6000

Mann anzuwerben gestatten. Eine Spur, dass über diese
Anträge je auf einer Tagsatzung verhandelt worden, findet sich

nicht. Die Wirkung derselben zeigte sich bloss darin, dass

einmal Bern dem Baillif von Dijon, der zu derselben Zeit für
Frankreich in der Eidgenossenschaft um Söldner warb, das

freie Geleite, welches er von den andern Orten zugesiclert
erhalten hatte, hartnäckig verweigerte und dann erst unter
bestimmten Bedingungen auf die Verwendung dieser hin dasselbe

bewilligte2). Dann aber gelang es doch, für Maximilian eine
zahlreiche Schaar3) aus dem eidgenössischen Gebiete r/u

gewinnen, hauptsächlich solche Leute, die noch von den Zügen
nach Neapel und Novara her Ansprüche an den französischen

König hatten untl für die sich nun der römische König
und das Beich zu verwenden versprachen 4). Eine n#ch grössere

Zahl angeworben hatte aber der Baillif von Pijon,
obgleich die hei Maximilian stehenden Eidgenossen schriftlich

1) Anshclin 2 8. 250 ff.
2) Tags-.Absob. 3* S. 578, a.

3) Ansbolm 2 S. 250 gibt ikre Zahl auf „ob drytusend" an.
4) Tags.-Absch. 3' 8. 574, c. Ansbolm 2 8. 250.
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und durch einen eigenen Boten die Tagsalzung gebeten hatten,
keine Mannschaft wider sie aus der Schweiz ziehen zu lassen,
indem sie ihre Handlungsweise aus dem Benehmen Frankreichs

ihren berechtigter Forderungen gegenüber zu rechtfertigen

suchten 4).

Die zweite Botschaft Maximilians und des Beiches traf zu
einer Zeit in der Schweiz ein, als der Krieg schon ausgebrochen

und die beiden Heere in Burgund einander gegenüber
standen. Wir haben ihrer und der abschlägigen Antwort, die
ihr zu Theil ward, in anderer Verbindung gedacht (s. o. S. 162).

Dieselben Gründe, die ihr entgegenwirkten, hinderten auch
die Erfolge der drillen Gesandtschaft, die der König in einem
eigenen Schreiben sämmtlichen eidgenössischen Orlcn
angemeldet hatte2). Seinem Ersuchen, die Orle möchten zur
Anhörung seiner Gesandtschaft ihre Boten auf den 15. Sept. zu
einem Tage nach Bern senden, leisteten aber schon nicht mehr
alle Folge3). Allerdings überwog unter denen, die ihre
Abgeordneten nach Bern geschickt, wenn wir Anshelm Glauben
schenken dürfen4), unter Berns Einfluss das Interesse für
Maximilian und das Beich. Denn als die königliche Botschaft
die schon früher vorgebrachten Punkte, die von Maximilian in
seinem Schreiben ebenfalls betont worden, wiederholte, als
sie verlangte, die auf Seiten Frankreichs stehenden Knechte
zurückzumahnen, dafür aber dem römischen König weitere
Anwerbung flu* seinen Kampf mit Ludwig zu gestatten, —
machte sich nicht geringe Neigung bemerklich, denselben

4) Tugs.-Absch. 8' 8. 574, o. Dazu Ansbolm 2 S. 257. Dor Boto war Hauptmann Urs
Stogor von Solothurn. Für dio tranrlgoii inneren Zustiiiulo, wio sie in Folgo diosor doppelten
Werbung entstanden, ist äusserst bezeichnend eine von Glutz-Blotzbeim in seiner
Fortsetzung von MUllcr's Sobw.-Goscb. 5' 8. 74, Noto 60 aus einem Scbreibon Solotburus an N.
Conrad vom 0. August 1498 mitgotbollto Stelle.

2) Das Schreiben hol Ansbolm 2 8. 259 ff: Enslsholm, uf Frytag nach Egldll (7. Sopt.)
1498. Es scheint wörtlich so auch dou umloron Orten zugekommen zu soin, sonst mlisste
man nuuchmcu, dass die Worto (8. 202): „Wir buhen auch allen llweron Mitoyilgnossen gly-
chor Wyso... geschrieben'', nur uuf dio unmittelbar verangehende Auffordornng den Tag
iu Dorn zu besuchen, sich beziehe.

3) Leider fohlt das llotonvorzolchnlss: das Factum aus Tugs.-Abach. .1'S. 582, a (zu Endo).
4) 2 8. 205.
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insofern zu entsprechen, dass man ein Zusammentreffen der
auf beiden Seiten stehenden eidgenössischen Söldner zu
verhindern, allfällig auch eine Vermittlung zwischen den beiden
Königen zu Stande zu bringen suche. Wie dagegen wenige
Tage nachher am 26. September zu Luzern die Boten sämmtlicher

Orte zusammentraten, zeigte sich deutlich, dass jene
Maximilian und dem Beich günstige Stimmung doch nur in
den wenigsten ihre Anhänger zählte. Eine entschieden ablehnende

Antwort erfolgte; die Mehrzahl wies jede Abmahnung
der Söldner zurück, und was den andern zugestanden wnrde,
beschränkte sich darauf, dass es ihnen nicht benommen sein
sollte, für sich schriftlich oder durch Boten die Ihren heim-
zumahnen. Von einer Vermittlung zwischen den Königen war
nicht mehr die Bede'). Und doch hatle Maximilian die
Zugehörigkeit der Eidgenossen zum Beiche auf's Bestimmteste
hervorgehoben: dem Beich und ihm, als ihrem rechten Herrn
und Böm. Künig, möchten sie mit aller Macht zuziehen,
verlangte er in seinem Schreiben2).

Hiemit endigten, so viel sich aus dem bekannten Material
ersehen lässt, die Verhandlungen zwischen der Eidgenossenschaft

und dem Beiche. Allerdings erfolgten von Seilen der
Schweiz noch mehrere Male Schritte beim römischen König
in den noch ungelösten streitigen Punkten. Noch einmal legte
man auf derselben Tagsatzung, auf der man die dritte
Botschaft Maximilians abschlägig beschieden, Bitte ein für Appenzell3);

noch einmal nahm im Oktober Botweil die Aufmerksamkeit

der eidgenössischen Tagboten in Anspruch4); noch
einmal verwendete man sich für den Grafen von Sargans6).
Doch zu ruhigen Unterhandlungen liess es die Erbitterung, die
auf beiden Seiten die Gemüthcr ergriffen, nicht mehr kommen.
Eine allgemeine Gührung hatte in der Schweiz das Volk er-

1) Tags.-Absch. 3* 8. 583, c.

2) Am...eim 2 8. 202.

8) Tags.-Absch. 3' 8. 583. b.
4) Tags.-Absch. 8' S. 581, o.

5) Tags.-Absch. 3' 8. 584, f.
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griffen und nicht minder jenseits des Bh eines Fuss gefasst.
Die Chronisten melden die Schimpfreden und die unanständigen
Handlungen, mit denen man seine Gegner zu vcrspolten meinte
und seinem Aerger Luft machte. Die Tagsatzung erschreckte
einmal die Kunde, wie eine Frcischaar sich ansammle, um
der verschiedenen Differenzen wegen einen Zug gegen Schwaben

zu unternehmen1). Bereits sahen sich die Eidgenossen
genöthigt, sich für Einen von Bremgarten, der int Sundgau
von Solchen, die sich der Eidgenossen Feinde nannten, angefallen

und des Scinigcn beraubt worden, beim Landvogt im
Elsass zu verwenden2). Dass bei dieser Lage der Dinge eine
Aufrcchtcrhaltung des Friedens und eine friedliche Ausgleichung

der tief wurzelnden Differenzen nicht mehr möglich
sei, — diess Gefühl war zu wiederholten Malen bereits hüben
und drüben zum Ausdruck gekommen. Wie im vorigen Jahre
der schwäbische Bund gegen einen allfälligen Angriff der
Eidgenossen sich rüstete, so hat im September 1498 Maximilian
selbst, als er einen Zug gegen Ludwig von Frankreich zu
unternehmen im Begriffe stand und nun befürchtete, es möchte
Frankreich mit den Eidgenossen, aus deren Gebiele der Baillif
von Dijon soeben eine grosse Zahl Volkes angeworben, einen
neuen Vertrag schliessen und sie zu einem Angriff auf die
Grenzgebiete bewegen, sich an die Boten und Bäihc des
schwäbischen Bundes zu Esslingen gewandt, mittler Bitte, ihm den
kleinen Anschlag zur Wahrung der Grenze zu bewilligen3).
Und als es noch in demselben Monat gelang, Konstanz endlich

für den schwäbischen Bund zu gewinnen, im Ganzen mit
vortheilhaften Bedingungen, so hiess es doch, bei einem Kriege
gegen die Eidgenossen solle die Stadt wie die anderen im
Bunde mit Leib und Gut und ganzer Macht Hülfe leisten und
darin gar keine Sonderung haben 4).

1) Tugs.-Absch. 8' S, 685, N. 024, a.

2) Tttgs.-Abscb. 3' S. 587, a.

8) Instruction was Dr. Ludw. Vergonbans u. s. w. bei Klilpfel, Urkunden 1 S. 204 ff.
4) Abschied des Bundestages zu Esslingen, 1408, 24. Sept., bei KlUpfol, Urkunden 1 S. 270.
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6. Der Schwabenkrieg und der Friede von Basel, 1499.

Fassen wir das Bisherige zusammen, so finden wir, dass

nur eine Möglichkeit zur Ausführung von Maximilians Plänen
den Eidgenossen gegenüber noch geblieben war — die Waffengewalt.

Die Unterhandlungen, durch welche Maximilian
Aufnahme in die Verbindung, in der Sigismund mit den Eidgenossen

gestanden, zu erlangen gemeint, dann der schwäbische

Bund hatten ihr Ziel verfehlt; hernach, als auch die
Beichsslände sich Maximilians Absichten näherten, die Wormscr
Bcichsrcformen ein Bindeglied zwischen der Schweiz und
dem Beiche werden sollten, war durch sie sowohl als durch
die mit ihnen in Zusammenhang siebenden Sireiligkeiten die

Erbitterung nur gestiegen, die Sonderstellung der Eidgenossen
einer immer grösseren Verschärfung entgegengetrieben. Wie
sehr französische Politik mit an dieser Wendung der Dinge
betheiligt war, ist zu wiederholten Malen nachgewiesen worden.

Ob es in Maximilians Absicht gelegen, zu jenem äusser-

sten Mittel zu greifen, ist wohl kaum mit Sicherheit zu
bestimmen. Jedenfalls kam der Funke, der den aufgehäuften
Zündstoff in Flammen setzte, von ganz anderer Seile.

Eine natürliche Folge der gefahrdrohenden Lage, wie sie

sich unter dem Einfluss jener Momente gestaltet, war es, dass

beide Theile in den Grenzgebieten festen Fuss zu fassen sich
bemühten. Vor allem handelte es sich hier um Konstanz,
dessen Wichtigkeit ebenso sehr beiden Theilen einleuchtend

entgegentrat, als die Eidgenossen in ihren Bemühungen, die
Stadt zu gewinnen, ein bedeutendes Hindcrniss in dem früher
erwähnten Freischaarenzuge aus Uri, Untcrwalden und Zug
stiessen, dessen Nachwelten noch immer nicht erloschen.
Lebhaft waren besonders im Laufe des Jahres 1496 die

Bemühungen der übrigen Orte, die Streitigkeiten beizulegen. Zu
wiederholten Malen wandten sie sich an die drei Orte, den

Anlasshrief herauszugeben und die Sache gemeinen Eidge-
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nossen zu übertragen1); man dachte daran, die Stadt, in
derselben Weise mit der Eidgenossenschaft zu verbinden, wie
das bei St. Gallen Appenzell der Fall. Die Ausführung eines

Entwurfes aber, der im Mai aufgesetzt war, scheiterte andern
Versprechen, welches Konstanz dem römischen König
gegeben sich mit Niemand zu verbinden 2). Aber auch die
verschiedenen Versuche, eine Einigung über die Form, in der der
Streit zu entscheiden, herbeizuführen, welche namentlich gegen
Ende d. J. und zu Anfang des folgenden, als die Furcht, die
drei Orte möchten etwas Feindliches gegen Konstanz
unternehmen3), die ührigen Orte dazu antrieb, sich rasch folgten,
blieben ohne Erfolg4). Und als die drei Orte, nachdem sie
die ihnen von Konstanz angebotenen Bechte abgelehnt5),
wiederholt versprachen, nichts Feindliches gegen die Stadt
unternehmen zu wollen 6), liess man die ganze Angelegenheit ruhen.

Im folgenden Jahre aber gelang es dem schwäbischen Bund,
die Stadt Konstanz, die schon im Mai 1497 dem römischen

König geschworen7), unter äusserst günstigen Bedingungen

zum Beitritt zu gewinnen"), nachdem ihr bereits im Juni 1497

die Versicherung geworden, falls sie ihrer Freundschaft zum
Bunde wegen befeindet werden sollte, sie nicht verlassen zu
wollen").

Während so einer der festesten Punkte in jenen Gegenden

für die Eidgenossen verloren ging, bildete sich auf einer
andern Seite um so enger eine Allianz gegen Oesterreich. Die
Bünde, die sich im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts in
Graubünden gebildet, standen zum Theil in ähnlich gespanntem

1) Tags.-Absch. 3' S.495, d; 407, d; 603, m; 505, h; 500, dj 611, 1; 512, o.

2) Ebend. S. 605, d: 500. d; 508, m.
8) Ebend. 8. 518, d; 521, f.

4) Ebond. 620, N. 551, c; 521, b| 523, oj a; 525, N. 557, d; 525, N. 558, oj 631, in; N. 605..

5) Tags.-Absch. 3' 8. 533, p.
G) Tags.-Absch. 8' 8. 535, i; 541, uu.
7) Schreiben dos Hans v. Liobonfels an Maximilian bei Chmel, Urkunden, Briefe uud

Actonstücko zur QcBcb. Maximilians I. Bibl. d. litor. Vor. 10. 8. 185, f. Tags.-Absch. 31'

8. 635, 1.

8) KlUpfol, Urk. 1 8. 270. Abschied dos Bundestages zu Esslingen vom 24. Sopt. 1408..

0) KlUpfol, Urk. 1 8. 288 im Absch. des Bundestages vom lä. Juni 1497.
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Verhältniss zu Oesterreich. Esl) waren drei von einander
geschiedene Gruppen : das gemeine Gotteshaus, eine dem Bischof
und dem Domcapitel wesentlich selbstständig zur Seite stehende

Corporation; neben dasselbe trat seit 1424 ebenfalls völlig ausgebildet

der graue Bund im obern Churwalchcn; und endlich
die eilf Gerichte unter gräflich toggenburgischer Hoheit, seit
1436 zum Schulz gegen Oesterreich verbündet. Die beiden
letzteren waren jeder Theil für sich mit dem gemeinen Gotteshaus

verbündet, jener bereits seit 1425 (und 1440), dieser
durch den Bund des Jahres 1429. Dagegen hatten sie alle
zusammen noch keinen gemeinsamen Bund geschlossen2).
Mit diesem demoeratischen Elemente im Streit lag die Ari-
stoeratie des Landes, an ihrer Spitze der Bischof von Chur,
die einen Halt an Oesterreich fand. Als einen natürlichen
Stützpunkt für jene bot sich dagegen wie von selbst die
Eidgenossenschaft dar. Den eigentlichen Anstoss zu einer engern
Verbindung mit dieser gab der Uebergang der vorderöster-
reichischen Besitzungen an Maximilian in Folge des Todes des

Erzherzogs Sigismund und die nun rasch wachsende Macht
des Königs in jenen Gegenden, der noch in demselben Jahre

vom Grafen von Metsch das Prüttigau käuflich an sich brachte,
während ausser diesem noch die ehemals toggenburgischen
Hoheilsrechte, die Lehen im Bund derer aus den Gerichten
nebst der Herrschaft Bäzüns sich in österreichischem Besitze
befanden. Wie gefährlich aber Oesterreichs Nachbarschaft sei,
hatten erst in den letzten Jahren des Erzherzogs Sigisinund
die im unteren Engadin ausgebrochenen Slrcitigkciten gezeigt.

Eine erste Besprechung einer Verbindung der Eidgenossen
mit den drei Bünden in Churwalden auf einer Tagsatzung zu

Zug (10. October 1496) war ohne Erfolg geblieben, da Zürich
und Schwyz hauptsächlich gegen einen Artikel Widerspruch
erhoben, der jedem der drei Bünde die Stellung eines Ortes

1) Vrgl. Ford. Moyor, Mlsslmigonor Vorsuch, das llochstift Chur zu säcularisireii, im
Schweizer. Museum fUr hlstor. Wissenschaft 2* 8. 207 ff.

2) Moyor a. a. 0. 8. 205, N. 24. Sogossor, Tugs.-Absch. 2 N. 009 Anm.
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in der Eidgenossenschaft zugesichert wissen wollte '). Erfolgreicher

war eine noch in demselben Monat abgehaltene
Zusammenkunft eidgenössischer Boten mit Abgeordneten der drei
Bünde in Wallenstadt, von der die Gesandten beiderseits den
Entwurf eines Bündnisses heimbrachten 2). Während von den
Eidgenossen die Mehrzahl, Zürich, Luzern, Schwyz,
Untcrwalden und Zug, den Entwurf annahmen3), erfolgte dagegen
seitens des Gotteshaus- und des Zchngerichtcbundes eine
ablehnende Antwort4). Lässt sich bei jenen der Einfluss der
naturgemäss auf eine Verbindung dieser Oesterreich feindlichen
Gegenden hinarbeitenden französischen Politik kaum in
Abrede stellen, so ist andererseits ebenso deutlich, dass der
Zehngerichtebund direct' durch seine Stellung zu Oesterreich
von der Annahme des Entwurfes abgehalten wurde. Denn
dass nicht bloss dem Inhalte des Bündnisses entspringende
Gründe seine Hallung bedingten, sondern anderweitiger
Einfluss dabei thülig war, glauben wir daraus schliessen zu dürfen,

dass die beiden Bünde, welche die Eidgenossen ablehnend
beschieden, sich alle Mühe gaben, auch den oberen Bund,
der sich zur Annahme des Entwurfes äusserst geneigt zeigte,
von derselben abzuhalten und zwar unter Berufung auf ihre
Bünde, was", wie die Boten des dritten Bundes nachwiesen,
nur unter Missachtung dessen, was man früher gestaltet, möglich

war5). Trotz dieses Widerspruches des Gotteshaus- und
des Zchngerichtcbundes erfolgte am 21. Juni 1497 der Abschluss
eines Bündnisses zwischen sieben eidgenössischen Orten und
dem oberen Bunde °). Bern hielt sich seiner ganzen Politik
gemäss von dieser Verbindung mit dem Maximilian feindlich
entgegenstehenden Bunde fern. Beide Theile, ward bestimmt,

1) Tags.-Absch. 31 S. 615, N. 515, f.
2) Tags.-AbBcb. 3' 8. 517. o.

3) Tagsatzung zu Zürich vom 20. Nov. 1490: Tags.-Absch. 3' 8. 518, a.
4) TagB.-AbBch. 81 8. 520, N. 559, f.
5) Ebenda.

0) Abgedruckt TugB.-Abscb. 3' 8. 74 5 ff. Boroits Im Abschied dos Tages zu Luzorn vom
5. April d. J. wird dor Abschluss dos zu Wallonstadt vorubrodoton Bündnisses mit dum
Bolsatz, dass es ewig witliron soll, gcmoldot. (a. u. 0 8. 533, g.) Vgl. a a. O. 8. 530, k; 630, s.
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halten in ihren Geschäften Freundschaft und (rcues Aufsehen,
keiner leistet den Feinden des andern Vorschub, sondern jeder
verspricht sie nach Kräften abzuwehren. Daran knüpfen sich
die gewöhnlichen Bestimmungen über das Verhalten bei
Streitigkeiten sowohl der Eidgenossen insgesainmt oder eines Ortes
insbesondere und dem Bunde, die ein nach Wallensladl zu
berufendes Schiedsgericht zu schlichten hat, als zwischen
Privaten, für welche der Grundsalz gilt, dass tler Beklagte vor
seinem Gerichte zu belangen ist; ferner die Gewährung feilen
Kaufes; das gegenseitige Versprechen, keinen Frieden zu
schliessen, ohne einander cinzuschliessen, und kein neues
Bündniss einzugehen, ohne gegenwärtiges vorzubehalten.

Im folgenden Jahre suchte und fand dann auch der Bund
der Gotteshausleute, der noch nach dem Abschlüsse jenes
Bündnisses dem grauen Bund seinen Unwillen darüber bezeigt
hatte1), eine Stütze an den eidgenössischen Orten. Im Nov.
1498 berichteten die Boten tles oberen Bundes von der
Möglichkeit, die Gotteshauslcute zum Beitritt zu dem Bunde zu
bewegen und fanden die Eidgenossen bereit dazu2). Die
einzige Schwierigkeit machte der Bischof. Während bereits
am 10. Dezember die andern Glieder, aus denen der sogenannte
niedere Bund bestand — Sladt untl gemeine Golleshauslcute
— die Vereinigung ganz in der Weise zugesagt hallen, wie
sie das Jahr zuvor mit dem grauen Bunde abgeschlossen worden,

verlangte dagegen der Bischof und, wie es scheint, auch
das Domkapitel gewisse Abänderungen, die sich theils auf den

Artikel über Austragung der Streitigkeiten, theils auf den

Vorbehalt bezogen. Bereitwillig gingen die Eidgenossen darauf
ein und bestimmten, dass wenn der Bischof zufrieden sei, das

Bündniss wie das, welches vor 4 Jahren der Bischof Thomas

von Konstanz mil sechs Orten geschlossen, lauten solle3).
Weiter sind damals wohl die Verhandlungen mit dem Bischof

1) Tags.-Absch. 31 8. 510 f..
2) Ebend. 8. 587, d.

3) Ebond. S. 590, k.
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nicht geführt worden: weder von einer bejahenden noch von
einer verneinenden Antwort desselben findet sich in den Tag-
satzungsabschieden irgend welche Spur. Mit der Sladt Chur
dagegen und den Gotleshauslcuten ward am 13. Dezember
ein durchaus mit jenem ersten gleichlautendes Bündniss
abgeschlossen ¦).

Diese Verhältnisse gaben den Anlass zum Ausbruch der
Feindseligkeiten zwischen den Eidgenossen und dem
schwäbischen Bunde. Dio') Streitigkeiten nämlich, zwischen Österreich

und den Bündnern über Gerichtsbarkeit und andere
Hoheitsrechte und über Grenzbestiinmungen u. s. w. im Mün-
stcrthalc, die, nachdem bereits früher ein Versuch, dieselben
auf schiedsgerichtlichem Wege beizulegen, misslungcn, besonders

seit dem Tode tles Erzherzogs Sigisinund in schroffer
Weise wieder hervorgetreten waren, hatten in der letzten Zeit
die Spannung äusserst erhöht. Dazukam, dass bei den
österreichischen Begcnlen in Innsbruck wenig guler Wille zu
friedlicher Beilegung tler streitigen Punkte sich fand, besonders
seit Graf Georg von Sargans den Aufenthalt Eines aus ihrer
Mitte, des Georg Gosscnbrod, in Pfafers benutzt halte, ihn
anzugreifen, um sich so ein Miltel zu verschallen, den römischen

König zur Aufhebung der Acht, die noch immer über ihn
verhängt war, zu zwingen. Der Anschlag war zwar misslungcn,
mit Hülfe des Abtes von Pfüfers Gosscnbrod entflohen, die

Erbitterung aber in Innsbruck nur um so mehr vergrössert.
Da bot die Abwesenheit Maximilians in Geldern erwünschten
Anlass zu feindseligem Vorgehen. Schon im Dezember 1498

hallen die königlichen Bäthe zu Innsbruck die festen Plätze
im Vinschgau in Verteidigungszustand setzen lassen, bei
Glurns eine kleine Macht zusammengezogen und das Kloster
Münster besetzt, nicht ohne Gewalttätigkeiten gegen die
Gotteshauslcute sich zu erlauben. Der Ausbruch eines Krieges

1) Abgedruckt ebend. 8. 753 ff.
2) Für das Folgende ist benutzt Jügor, der Engailiner-Krieg im Jahr 1400 in Neue

Zeitschrift dus Fcrdiiuiudeumu in Innsbruck Bd. 4.

Uist. Archiv XV. \ 2
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war aber durch den Schiedsspruch der Boten des Bischofs

Friedrich von Augsburg, an den beide Theile sich gewandt,
noch verzögert; ebenso ein zweiter drohender Bruch, als den

Bündnern gelang, die Tyroler, welche sich in den Besitz

sämmtlicher Plätze im Vinschgau gesetzt und ihro bewaffnete
Macht bedeutend vermehrt hatten, aus Münster zu verdrängen,

— durch die Vermittlung des Bischofs Hugo von Konstanz.

Indesscn^-hatten sich beide Theile um Hülfe an ihre
Verbündeten gewandt: die Innsbrucker Begcnten an den
schwäbischen Bund, die Bündner an die Eidgenossen'). Sechshundert

Mann aus Uri waren auf die erste Mahnung hin
aufgebrochen ; aus mehreren andern Orten, hauptsächlich aus den

Landgemeinden und Luzern, ward die Grenze längs des

Bhcines besetzt. Die andern rüsteten; auch Bern, doch ohne

das rasche Vorgehen zu billigen. Nicht bloss die Bücksicht
auf Adrian von Bubenberg, der den „gemeinen Eidgenossen

zu Gut und Frid" als Bote bei Maximilian sich befand,
sondern auch auf ihre noch ungerüsteten Schlösser und

Landschaften, liess jene Massrcgcl als verfrüht erscheinen*).
Der schwäbische Bund, den die königlichen Bäthe kraft

der Verbindung, in der ihr Herr mit demselben stand, gemahn),

hatte ebenfalls nichl gesäumt, seiner Pflicht nachzukommen.

Am 20. Juni 1499 entwarf eine Versammlung zu Konstanz eine

umfassende Kriegsordnung"); ein eigener stehender Kriegsrath
aus vier Mitgliedern zusammengesetzt, erhielt in Konstanz

seinen Sitz: Mannschaft ward aufgeboten und mit ihr das

rechte Ufer des Bheines von Ilardt bis hinauf nach Maycnfcld
gewahrt.

So standen sich die Gegner gegenüber, jeder den Angriff
des andern befürchtend, keiner geneigt, den Frieden zu
brechen. Da trafen dio Urncr, die nach dem Schiedssprüche des

Bischofs von Konstanz den Heimweg angetreten, im Bheintbal

1) Statthalter und Itlitbo zu Dissontis an Uli 20. Jan. 1499, hol Ansholm 2 8. 304.

2) Born an Luzern 2. Fobr. 1400, bei Ansbolm 2 8. 807 f. (Vgl. das Mlsslv Berns an don

römischen König vom 1. Fobr. 1499, a. u. O. S. 309 f.)
3; Abgedruckt bei Anshelm 2 8. 292 ff.
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ein; mit ihnen brachen jetzt auch die Schaaren der Schwyzer,
Unterwaldner, Luzcrncr und Zuger nach Hause auf, jene den

Weg über Sargans und Wallcnstadt einschlagend, diese bei

Gutenberg vorbei. Des Friedens nicht achtend, wiederholt die
Besatzung des Schlosses —200 Lanzknechte — alte Neckereien,
feuert auf die Schweizer1). Schnell entschlossen, machten
diese Halt, mahnen die Urncr herbei und lagern, durch sie

verstärkt, bei Atzmos, während jenseits des Bheines die

Truppen des schwäbischen Bundes sich ebenfalls sammeln,
von Bregenz bis nach Luziensteig das Ufer besetzend *).
Basch folgen sich nun das erste Gefecht in dor Nacht des 6.

Februars, die Einnahme Meienfclds und die Besetzung Luzicn-
steigs durcli den schwäbischen Bund.

Das Verlangen, diesen durch Verräth herbeigeführten
Verlust zu rächen, führt nun die Eidgenossen über den Bhein.
Am 11. Abends setzt eine Schaar bei Gutenberg über, die
Bündner bei ihrem Unternehmen gegen Luziensteig zu
unterstützen; bei Triesen folgen am folgenden Tage die andern nach.
In glücklichem Kampfe werfen sie die feindlichen Schaaren
zurück, nöthigen Vaduz zur Uebergabe und, nachdem es den
Bündnern gelungen, Luziensteig und Meicnfeld wieder zu
gewinnen, wendet man sich den nördlichen Gegenden zu.

So war mil einem Schlage die Lohe zur hellen Flamme
angefacht, innerhalb weniger Tage der Kampf längs der Grenze
in vollem Gange.

Wir beschränken unsere Darstellung auf die bis hieher
durchlaufene Beihe von Jahren, ohne auf die Verhandlungen
während des Krieges bis zum Fricdensschluss zu Basel am
22. September d. J. uns näher einzulassen. Vielleicht werden
unsere Auseinandersetzungen genügen, um nachzuweisen, wie
das Verhältniss der schweizerischen Eidgenossenschaft zum

1) Anshelm 2 S. 313. — Qlutz-Blotzlielin a. a. 0. 8. 77.

2) Anshelm 2 S. 314.
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deutschen Beiche, dessen Entwickelung bis auf die Wahl
Maximilians zum römischen König wir einleitungsweise in
ihren Hauptpunkten andeuteten, in den letzten Jahren des 15.

Jahrhunderts sich mit einer gewissen Nothwendigkcit gestalten
musste. Sie zeigten die Bestrebungen Maximilians und der
Bcichssliinde die Schranken, welche zwei Jahrhunderte
zwischen der Schweiz und dem Beich gezogen, zu beseitigen;
sie zeigten auf der andern Seite aber auch den Einfluss der
gewaltigen europäischen Interessen auf die Geschicke der
schweizerischen Orte. In dem Zusammenwirken dieser beiden
Momente fanden wir den Grund dafür, dass die Eidgenossen
zur Behauptung ihrer Freiheiten und des Herkommens in offenem

Kampfe gegen Maximilian einstanden. Der Krieg, bis zu dessen

Aushruch wir die Verhältnisse verfolgt, war eine nothwendige
Consequcnz der Politik, welche der römische König der
Schweiz gegenüber verfolgte, und daher sein Ausgang für
das Verhältniss der letzteren zum Beiche von entscheidender

Bedeutung. Diess nachzuweisen muss einer späteren Arbeit
vorbehalten bleiben, deren Aufgabe es sein wird, die
diplomatischen Verhandlungen während des Krieges, ihren Einfluss
auf die Haltung der Eidgenossen sowohl vor als während der
Friedensverhandlungen zu Schaffhausen und Basel zu
verfolgen und den Frieden selbst in seiner Bedeutung für das

Verhältniss der kriegführenden Müchle zu würdigen und zu
zeigen, wie dieser bei an und luv sich untergeordnetem Werthe
durch ^tatsächliche Anerkennung der von den Eidgenossen im
Lauf tler Zeit gewonnenen wesentlich selbstständigen Stellung
dem Beichsorganisinus gegenüber eine ausserordentliche
Wichtigkeit erhielt nnd als letztes Glied sich an jene lange Kette
von Entwicklungen anschloss, deren Spuren wir bisher nach

gegangen. Waren diese auch oft kaum wahrzunehmen, nur
mit Mühe Wirken und Gegenwirken der einzelnen Elemente
zu entdecken; — immerhin genügt, was wir gefunden, um
unsere Aufmerksamkeit in hohem Maasse in Anspruch zu
nehmen, sei es, dass wir lediglich von nationalem oder von
allgemein europäischem Standpunkte aus an die Würdigung
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jener Jahre herantreten, in ihnen ein Symptom tles ausgehenden
Mittelalters, oder aber den Wendepunkt in dem Verhältniss
der Schweiz zum Beiche erkennen, von wo an jene in
ungestörter Buhe ihre innere Entwickelung selbstständig weiter
geführt; durch Aufnahme Basels, Schafl'hauscns und Appenzells
in den Bund den Kreis der allen Eidgenossenschaft geschlossen;

sclbstständig und in einer von den Deutschen vielfach
abweichenden Art die Lösung der religiösen Fragen des 16.

Jahrhunderts versucht; sclbstständig immer entschiedener eine
Neutralität nach den Begriffen jener Zeit ausgebildet und in
den Wirren des 16. Jahrhunderts und den Zeiten des dreissigjährigen

Krieges behauptet hat, bis endlich der westphälische
Friede, der auch in anderer Hinsicht alte Verhältnisse im
Beich zu lösen bestimmt war, die förmliche Anerkennung der
seit anderthalb Jahrhunderten thatsächlich bestehenden
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der schweizerischen
Eidgenossenschaft brachte.
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